AGENTUR FUR SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE
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AGENZIA PER LO SVILUPPO
SOCIALE ED ECONOMICO
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46/2025
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Integrierter Tatigkeits- und Organisationsplan Piano integrato attivita e organizzazione

(P.1.A.O) 2025-2027: Genehmigung (P.1.A.O.) 2025-2027: approvazione



Der Direktor der Agentur hat die folgenden
Rechtsvorschriften, Verwaltungsakten, Tatsachen
und Erwagungen zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr.
11 mit welchem die Agentur fiir soziale und
wirtschaftliche  Entwicklung der Autonomen
Provinz Bozen, kurz A.S.W.E. genannt, als
Kérperschaft des Landes, mit &ffentlicher
Rechtspersoénlichkeit sowie Verwaltungs-,
Buchhaltungs- und Vermdgensautonomie errichtet
wurde;

- mit Beschluss der Landesregierung vom 7. Juli
2015, Nr. 816, wurde das Statut der Agentur fiir
soziale und  wirtschaftliche Entwicklung
genehmigt;

- den Beschluss der Landesregierung vom 8.
August 2017, Nr. 874, abgeéndert mit Beschluss
Nr. 727 vom 11.10.2022, betreffend ,Agentur fir
soziale und  wirtschaftliche Entwicklung
(A.S.W.E.): Genehmigung der Liste der zur
Verwaltung zugewiesenen Gesetze";

- mit Dekret des Direktors der Agentur fiir soziale
und wirtschaftliche Entwicklung Nr. 608/2024,
wurde das Budget fir das Jahr 2025 genehmigt;

- Es wurde Einsicht genommen in das
Gesetzesdekret Nr. 80 vom 9. Juni 2021,
umgewandelt mit Anderungen in das Gesetz Nr.
113 vom 6. August 2021 (in der Folge G.D.
80/2021), das mit Art. 6 den Integrierten Tatigkeits-
und Organisationsplan (PIAO) ein-fiihrt, mit dem
Ziel, "die Qualitdt und Transparenz der
Verwaltungstatigkeit zu gewahr-leisten und die
Qualitdt der Dienstleistungen fir Blrger/-innen
und Unternehmen zu verbessern sowie eine
kontinuierliche und schrittweise Vereinfachung
und Neugestaltung der Verfahren, auch im
Hinblick auf das Recht auf Zugang zu den
Verwaltungsunterlagen,  voranzutreiben".  Im
Wesentlichen soll der PIAO die Téatigkeit der
offentlichen Verwaltungen vereinfachen, indem
zahlreiche unterschiedliche Planungsinstrumente
wie der Haushaltsvollzugsplan - Abschnitt Ziel-
setzungen (entspricht dem sog. Performance-
Plan), der Dreijahresplan zur Korruptionspra-
vention und Transparenz, der Organisationsplan
fir das agile Arbeiten und der Dreijahresplan des
Personalbedarfs  Gbernommen und ersetzt
werden;

- geman Artikel 6 Absatz 6 Dekret-Gesetz vom 9.
Juni 2021, Nr. 80 i.g.F, betrifft die Verpflichtung,
mit einigen Vereinfachungen, auch o&ffentliche

Il direttore del’Agenzia ha preso atto delle
seguenti norme giuridiche, atti amministrativi,
fatti e considerazioni:

- la legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11,
con la quale & stata istituita ’Agenzia per lo
sviluppo sociale ed economico della Provincia
autonoma di Bolzano, in forma abbreviata
ASSE, quale ente strumentale della Provincia,
con personalita giuridica di diritto pubblico
dotato di autonomia amministrativa, contabile e
patrimoniale;

- la deliberazione della Giunta provinciale del 7
luglio 2015, n. 816, con la quale & stato
approvato lo Statuto dellAgenzia per lo
sviluppo sociale ed economico;

- la deliberazione della Giunta provinciale dell'8
agosto 2017, n. 874, modificata con delibera n.
727 del 11.10.2022, recante “Agenzia per lo
sviluppo sociale ed economico (A.S.S.E.):
Approvazione dell'elenco delle leggi affidate in
gestione”;

- con il decreto del Direttore dell'’Agenzia per lo
sviluppo sociale ed economico n. 608/2024 &
stato approvato il Budget per I'esercizio 2025;

- Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni in legge 6 agosto
2021, n. 118 (d’ora innanzi D.L. 80/2021), che
all’art. 6, introduce il Piano integrato di attivita e
organizzazione (PIAO), con [lobiettivo di
“assicurare la qualita e la trasparenza
dell'attivita amministrativa e migliorare la
qualita dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei
processi anche in materia di diritto di accesso”.
Nella sostanza il PIAO intende semplificare
lattivita delle pubbliche amministrazioni,
assorbendo e sostituendo numerosi strumenti
di pianificazione settoriale quali il piano
esecutivo di gestione - sezione obiettivi
(equivalente al c.d. piano delle performance), il
piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza, il piano organizzativo del
lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno
del personale;

- come previsto allart 6 comma 6 Decreto-
Legge 9 giugno 2021, n. 80, e successive
modifiche I'adempimento interessa anche le



Verwaltungen  mit
Bediensteten;

weniger als  funfzig

- Es wurde Einsicht genommen in das D.P.R. Nr.
81 vom 24. Juni 2022 ,"Verordnung zur
Festlegung der Einhaltung der Plane, die vom
integrierten Tatigkeits- und Organisationsplan
Ubernommen wurden";

- Es wurde Einsicht genommen in das Dekret des
Ministers flr die 6ffentliche Verwaltung Nr. 132
vom 30. Juni 2022 Uber den Inhalt des PIAO, auch
in Bezug auf 6ffentliche Verwaltungen mit weniger
als 50 Beschaftigten,

- festgestellt, dass der PIAO in folgende Abschnitte
gegliedert ist:

e ,Anagrafisches Datenblatt* welches alle
Identifikationsdaten ~ der  Verwaltung
enthalt;

e _Wertbeitrag und Nutzen fir die
Gesellschaft, Performance und
Vorbeugung der Korruption®, wo die
erwarteten Ergebnisse in Form von
allgemeinen und spezifischen Zielen
definiert werden;

e ,Organisation und Personalressourcen®,
wo das von der Verwaltung gewahlte
Organisationsmodell dargestellt wird;

e Monitoring®, wo die Instrumente und die
Modalitdten des Monitorings, angegeben
werden;

amministrazioni pubbliche con meno di 50
dipendenti, con alcune semplificazioni;

- visto il D.P.R. del 24 giugno 2022 n. 81,
relativo al “Regolamento recante
individuazione degli adempimenti relativi ai
Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita e
organizzazione”;

- visto il Decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132
concernente il contenuto del PIAO, anche con
riferimento alle amministrazioni con meno di
50 dipendenti;

- preso atto che il PIAO tipo si compone delle
seguenti sezioni:

e “Scheda anagrafica” contenente tutti i
dati identificati dell’ente;

e “Valore pubblico, performance e
anticorruzione” dove vengono definiti i
risultati attesi in termini di obiettivi
generale e specifici;

e “Organizzazione e capitale umano” in
cui viene presentato il modello
organizzativo adottato dall’ente;

e “Monitoraggio” in cui sono indicati gli
strumenti e le modalita di
monitoraggio,



- Das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, in
geltender Fassung, betreffend ,Bestimmungen zur
Verhitung und Ahndung der Korruption und der
lllegalitét in der offentlichen Verwaltung® ist mit
dem 28.11.2012 in Kraft getreten. Die Abséatze 5,
8 und 60 des Artikel 1 des Gesetzes vom 6.
November 2012, Nr. 190, sehen die Erstellung
eines Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung
vor, sowohl von Seiten der zentralen &ffentlichen
Verwaltungen, als auch von Seiten weiterer
offentlicher Verwaltungen - darunter die Regionen,
die autonomen Provinzen Trient und Bozen, die
Ortlichen Korperschaften sowie die 6ffentlichen
Korperschaften und privatrechtlichen
Rechtssubjekte, die von genannten Verwaltungen
kontrolliert werden.

- Der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung
und Transparenz und der Performanceplan sind
integrierenden Bestandteil des PIAO.

- Die Agentur macht sich die
Programmierungsinstrumente der Autonomen
Provinz Bozen in Bezug auf Smart Working zu
Eigen.

- Die Agentur hat im Bereich der externen
Ausbildung die erforderlichen Mittel zur Deckung
des Bedarfs bereitgestellt, die, durch die vom Amt
far Personalentwicklung der Provinz
veranstalteten internen Schulungen, nicht gedeckt
wurden.

- festgestellt, dass die Agentur mit der Verfassung
des PIAO beabsichtigt, Uber ein effizientes,
flexibles, digitales und nachhaltiges
Planungsinstrument zu verfligen, das die
Organisation und die Prozesse innerhalb der
Agentur unterstitzt und darauf abzielt, die
Zersplitterung und Komplexitat der verschiedenen
Instrumente zu Uberwinden.

- es wird darauf hingewiesen, dass bei 6ffentlichen
Verwaltungen mit weniger als 50 Beschaftigten
nicht alle Abschnitte/ Unterabschnitte auszufiillen
sind,

Dies alles vorausgeschickt

Der Direktor der Agentur fur soziale und
wirtschaftliche Entwicklung

verfligt

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, con
successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita
nella pubblica amministrazione” ¢ entrata in
vigore con effetto dal 28/11/2012. | commi 5, 8
e 60 dellarticolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190 prevedono la definizione di un
piano triennale di prevenzione della corruzione
da parte delle pubbliche amministrazioni
centrali e, fra le altre, anche da parte delle
regioni, delle Province autonome di Trento e
Bolzano, degli enti locali, nonché degli enti
pubblici e dei soggetti di diritto privato
sottoposti al loro controllo.

- Il Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ed il Piano della
Performance costituiscono parte integrante
del PIAO.

- L'Agenzia fa propri gli strumenti di
programmazione della Provincia Autonoma di
Bolzano per quanto attiene lo svolgimento dello
smart working.

- Per quanto attiene alla formazione esterna,
'Agenzia ha previsto gli stanziamenti
necessari a copertura del fabbisogno non
soddisfatto dalla formazione interna
organizzata dall’Ufficio Sviluppo personale
della Provincia.

- preso atto che ’Agenzia con la redazione del
PIAO intende disporre di uno strumento di
programmazione efficiente, flessibile, digitale e
sostenibile a supporto dell’organizzazione e dei
processi interni allAgenzia, che si prefigge di
superare la frammentazione e la complessita
dei differenti strumenti di pianificazione;

- preso atto che non tutte le
sezioni/sottosezioni sono da compilare nel
caso di enti con meno di 50 dipendenti;

Tutto cio premesso

il Direttore dell’Agenzia per lo sviluppo sociale
ed economico

decreta



1. geman Art. 6 des Gesetzesdekrets vom 9. Juni

2021, Nr. 80, geandert in Gesetz vom 6. August
2021, Nr. 113, sowie der Bestimmungen des
"Verordnung zur Festlegung der Einhaltung der
Plane, die vom integrierten Tatigkeits- und
Organisationsplan bernommen wurden";" und
gemal dem Schema durch Dekret des
Ministers fir o6ffentliche Verwaltung betreffend
die ,Definition des Inhalts des Integrierten Plan
fir Aktivitaten und Organisation (PIAO)“, der
Plan Integrierte Tatigkeiten und Organisation
2025-2027 als Anhang zu diesem Dekret ist
integraler und wesentlicher Bestandteil;

. den Integrierten Tatigkeits- und Organisations-
plan der Agentur fUr soziale und wirtschaftliche
Entwicklung fur den Dreijahreszeitraum 2025-
2027 auf der institutionellen Internetseite der
Aswe, in der eigens dafiir vorgesehenen
Sektion  ,Transparente  Verwaltung“ zu
veroffentlichen, um die erforderliche
Transparenz und Zuganglichkeit zu den
Dokumenten zu gewabhrleisten;

3. das Hochladen und die Veréffentlichung des

Integrierten Tétigkeits- und Organisationsplans
auf dem Portal fir den Integrierten Tatigkeits-
und Organisationsplan, dem so genannten
"PIAO-Portal", das den Verwaltungen vom
Ressort fur die o6ffentliche Verwaltung zur
Verfligung gestellt  wird und unter
http://piao.dfp.gov.it zuganglich ist.

Der Direktor der Agentur

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 del decreto
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.
113, nonché delle disposizioni di cui al
“Regolamento recante individuazione degli
adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal
Piano integrato di attivita e organizzazione”
e secondo lo schema definito con Decreto
del Ministro per la Pubblica
Amministrazione concernente la definizione
del contenuto del Piano Integrato di Attivita
e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato
di Attivita e Organizzazione 2025-2027, che
allegato al presente decreto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il Piano integrato attivita e
organizzazione dell’Agenzia per lo sviluppo
sociale ed economico riferito al triennio
2025-2027 sul sito istituzionale dell’Asse
nellapposita sezione “Amministrazione
Trasparente” al fine di garantire la
necessaria trasparenza e accessibilita della
documentazione;

3. didisporre il caricamento e la pubblicazione
del Piano sul Portale dedicato al Piano
integrato di attivita e amministrazione
denominato “Portale PIAO” messo a
disposizione delle amministrazioni dal
Dipartimento della funzione pubblica,
raggiungibile allindirizzo
http://piao.dfp.gov.it.

Il direttore dell’Agenzia

dott. Eugenio Bizzotto

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)
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Integrierter Tatigkeits- und Organisationsplan
P.LA.O.

2025-2027

Art. Nr. 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021, mit Anderungen und Ergénzungen abgeéndert
in Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021

Dekret des Préasidenten der Republik Nr. 81 vom 24. Juni 2022;
Ministerialdekret Nr. 132 vom 30. Juni 2022, Artikel 6; Nationaler Antikorruptionsplan 2022/2024.



Der in Artikel 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021 vorgesehene integrierte Tatigkeits- und
Organisationsplan ist das einzige Planungs- und Leitungsdokument, das ab dem 30. Juni 2022 viele
der Plane aufnimmt, die die 6ffentlichen Verwaltungen bisher jahrlich erstellen mussten: Leistung,
Personalbedarf, Gleichstellung der Geschlechter, agiles Arbeiten, Korruptionsbekdmpfung.

Das Gesetzesdekret Nr. 80/2021 verpflichtet die éffentliche Verwaltung, einen integrierten Tatigkeits-
und Organisationsplan (PIAO) zu verabschieden, der schrittweise eine Vielzahl von Planen, die in den
geltenden Vorschriften vorgesehen sind, in einem einzigen Akt zusammenfasst und harmonisiert.

Der PIAO hat zum Ziel, den &ffentlichen Verwaltungen ein einziges integriertes Planungsinstrument an
die Hand zu geben, mit dem es mdglich ist, ,die Qualitdt und Transparenz der VerwaltungsmaBnahmen
zu gewabhrleisten, die Qualitat der Dienstleistungen fiir Birger und Unternehmen zu verbessern und
eine kontinuierliche Vereinfachung und Neugestaltung der Prozesse, auch im Bereich des
Zugangsrechts, voranzutreiben” und eine bessere Koordinierung und Vereinfachung der
Planungstatigkeit zu ermdglichen.

Am 30. Juni 2022 wurde im Amtsblatt Nr. 151 das Dekret des Préasidenten der Republik Nr. 81/2022
veroffentlicht, welches die "Verordnung zur Festlegung der Erflllungen im Zusammenhang mit den
Planen, die in den Integrierten Plan fir Aktivitdten und Organisation aufgenommen wurden" enthéalt, auf
die in Artikel 6, Absatz 5 des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021 Bezug genommen wird, das mit
Anderungen durch das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021 umgewandelt wurde. Damit werden die
friheren Planungs- und Programmierungsanforderungen "abgeschafft" und es wird festgelegt, dass far
die Verwaltungen, die den PIAO annehmen missen, alle Verweise auf die im Dekret selbst genannten
Pléane in Bezug auf den entsprechenden Abschnitt des PIAO zu verstehen sind.

Am 30. Juni 2022 wurde auf der Website des Ministeriums fir 6ffentliche Verwaltung die Verordnung
des Ministers fir 6ffentliche Verwaltung Nr. 132 vom 30. Juni 2022 (ber die Festlegung des Inhalts des
Integrierten Geschéfts- und Organisationsplans gemaf Artikel 6 Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80
vom 9. Juni 2021 verdffentlicht, das mit Anderungen in das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021
umgewandelt wurde.

Am 30. Juni 2022 hat die Abteilung far Offentliche Aufgaben die Plattform (https://piao.dfp.gov.it)
zuganglich gemacht, die die Ubermittlung der PIAOs aller Verwaltungen ermdglicht, die geman Artikel
6, Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 80/2021, das mit Anderungen in das Gesetz Nr. 113/2021
umgewandelt wurde, zur Einhaltung verpflichtet sind.

Im Hinblick auf den Ubergang vom derzeitigen Planungssystem zum PIAQO hat sich diese Verwaltung
vor allem zum Ziel gesetzt, einen organischen Uberblick tber die wichtigsten Planungsinstrumente zu
geben, um die verschiedenen MaBnahmen in den einzelnen Dokumenten zu koordinieren.

Insbesondere wurde der einschlagige Rechtsrahmen eingehalten, d. h.:

« in Bezug auf die Leistung das Gesetzesdekret Nr. 150/2009 in der jeweils giltigen Fassung
und die vom Ministerium fiir den 6ffentlichen Dienst herausgegebenen Leitlinien;

* in Bezug auf Korruptionsrisiken und Transparenz: der Nationale Antikorruptionsplan (NAP)
und die allgemeinen Regulierungsakte, die von der NAKB gemanR Gesetz Nr. 190/2012 und
Gesetzesdekret Nr. 33/2013 verabschiedet wurden;



* in Bezug auf die Organisation flexibler Arbeitsformen die vom Ministerium fir den 6ffentlichen
Dienst herausgegebenen Leitlinien und alle weiteren spezifischen Referenzvorschriften zum
Dreijahresplan fiir den Personalbedarf;

Das Dekret des Ministers fir o6ffentliche Verwaltung, das gemaB Artikel 6, Absatz 6 des
Gesetzesdekrets Nr. 80/2021, das in das Gesetz Nr. 113/2021 umgewandelt und am 30. Juni 2022 auf
der Website des Ressorts fir den 6ffentlichen Dienst veréffentlicht wurde, legt auch vereinfachte
Verfahren fiir die Annahme desselben fiir Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitern fest, zu
denen die Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung gehért.

Der PIAO, wie er in Artikel 6 und im Anhang (Musterplan) des Ministerialdekretes Nr. 132/2022 fir
Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitern festgelegt ist, besteht bei vollstandiger Umsetzung aus
drei Abschnitten, und die 6ffentlichen Verwaltungen Uben ausschlieBlich die in dem genannten Artikel
6 festgelegten Tatigkeiten aus.

Abschnitt 2 mit dem Titel ,Offentlicher Wert, Leistung und Korruptionsbekampfung* hat daher nur einen
Unterabschnitt mit dem Titel ,Korruptionsrisiken und Transparenz®, wahrend Abschnitt 3 in drei
Unterabschnitte unterteilt ist. Die zusammenfassende Gliederung lautet daher wie folgt:

Abschnitt 1 - Datenblatt der Verwaltung
Abschnitt 2 - Offentlicher Wert, Leistung und Korruptionsbekampfung

- Unterabschnitt 2.1 - Offentlicher Wert (nicht vorgesehen fiir Einrichtungen mit weniger als 50
Mitarbeitern);

- Unterabschnitt 2.2 — Leistung (nicht vorgesehen fur Einrichtungen mit weniger als 50
Mitarbeitern);

- Unterabschnitt 2.3 — Korruptionsrisiken und Transparenz (siehe Anlage)

Abschnitt 3 — Organisation und Humanressourcen
- Unterabschnitt 3.1 — Organisationsstruktur;
- Unterabschnitt 3.2 — Organisation der agilen Arbeitsweise;
- Unterabschnitt 3.3 - Dreijahriger Personalbedarfsplan;

Abschnitt 4 — Monitoring (nicht vorgesehen fiir Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitern)
Nachfolgend finden Sie ein Diagramm, das die Arbeitsweise der Agentur zusammenfasst:



Performance

Agdiles Arbeiten
Ziels und Auswifbungan des

agilen Arieitans auf dis
Organisation und die

Wie wir unsere ienstiaistungan

Tatigkeit planen

Korruptionsbekampfung
und Transparenz

Ziele zur Strategische
Korruptionspravention Personalplanung
und Transparenz (VKVT) Dreijahresplanung

des Bedarfs

ABSCHNITT 1 — DATENBLATT DER VERWALTUNG

UNTERABSCHNITT 1.1 — DATEN ZUR IDENTIFIZIERUNG DER VERWALTUNG

Die Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen (Steuernummer
94108390215), abgekiirzt A.S.W.E., wurde durch das Landesgesetz Nr. 11 vom 22. Dezember 2009
gegrundet und ist eine Einrichtung der Provinz.

A.S.W.E. ist eine Einrichtung, die innerhalb der im Griindungsgesetz vorgesehenen Grenzen mit
Verwaltungs-, Organisations-, Rechnungslegungs- und Vermdgensautonomie ausgestattet ist; als
solche unterliegt die Agentur den der Landesregierung (bertragenen Weisungs- und
Kontrollbefugnissen, unter Beachtung der ihr zustehenden Autonomieformen.

Seit Juli 2015 hat die Agentur durch den Beschluss Nr. 816/2015 der Landesregierung die
monokratische Form des obersten Leitungsorgans in der Person des Direktors pro tempore
angenommen und gleichzeitig wurde von der Landesregierung ein Leitungs- und
Koordinierungsausschuss ernannt, um die notwendige Verbindung zwischen der Agentur und der
Landesregierung zu gewahrleisten.

Bezeichnung Agentur fUr soziale und wirtschaftliche
Entwicklung (ASWE)

Adresse Kanonikus — Michael — Gamper - Stral3e 1 —
39100 Bozen

Institutionelle Webseite https://aswe.provinz.bz.it/

Telefon 0471 418300

Fax 0471 418329

Mail aswe.asse@provinz.bz.it

PEC aswe.asse@pec.prov.bz.it




Steuernummer / MwSt-Nr. 94108390215

AUSA-Kodex 0000332330

Gesetzlicher Vertreter Eugenio Bizzotto

VKT - RASA Eugenio Bizzotto — Dekret des Direktors der
Agentur Nr. 152 vom 31.03.2017

Mitarbeiter im Dienst zum 31.12.2024 27

Anzahl der Einwohner in der Provinz Bozen zum | 536.933 (dato provvisorio ASTAT)
31.12.22023

Die institutionellen Aufgaben der Agentur sind geman Satzung:

a) Verwaltung der Mittel fur Hilfs- und ZusatzversicherungsmafBnahmen. Dariiber hinaus kiimmert sie
sich um die Prifung und direkte Auszahlung aller durch Landesgesetze festgelegten
Sozialleistungen sowie der Zusatzversicherungsleistungen an die Berechtigten, deren Verwaltung
durch Landes- und Regionalgesetze an die Provinz delegiert wurde;

b) Aufnahme, Verwaltung und Auszahlung von Finanzmitteln flUr die Durchfihrung o&ffentlicher
Bauvorhaben oder wirtschaftlicher Entwicklungsprojekte im Auftrag des Landes; Verwaltung der
von der Provinz bereitgestellten 6ffentlichen Finanzmittel sowie Priifung und direkte Auszahlung
von Finanzmitteln und/oder Beitrégen jeglicher Art an die Berechtigten.

ABSCHNITT 2 - OFFENTLICHER WERT, LEISTUNG UND KORRUPTIONSBEKAMPFUNG

UNTERABSCHNITT 2.1. — OFFENTLICHER WERT

Da die Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) weniger als 50 Mitarbeiter hat, gibt
sie in diesem Unterabschnitt keine Daten an, wie in Artikel 6 des interministeriellen Dekrets zur
Regelung der Verfahrensaspekte im Zusammenhang mit der Annahme des PIAO (Ministerialdekret
vom 24. Juni 2022) vorgesehen.

Es sei darauf hingewiesen, dass, obwohl die Angaben im ,Piao tipo” keine Verpflichtung zur Angabe
des Unterabschnitts , Offentlicher Wert” fir Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitern
vorsehen, derzeit der Leistungsplan 2025-2027 ausgearbeitet wird, in dem die Agentur diesem
Thema einen eigenen Abschnitt gewidmet hat.

Nach der Genehmigung verweisen wir in jedem Fall auf den folgenden Link:

UNTERABSCHNITT 2.2. - PERFORMANCE

Die Leistung wird definiert als der Beitrag (Ergebnis und Art der Erreichung), den eine Einheit
(Organisation, Organisationseinheit, Personengruppe, Einzelperson) durch ihr Handeln zur Erreichung
von Zielen und Vorgaben und letztlich zur Befriedigung der Bedirfnisse, fir die die Organisation
geschaffen wurde, leistet. Unmittelbarer ausgedriicki, ist Leistung das Ergebnis, das durch die
Ausfihrung einer bestimmten Téatigkeit erzielt wird. Die Elemente, die die Leistung definieren, sind das



Ergebnis, das ex ante als Ziel und ex poste als Resultat ausgedriickt wird, das Subjekt, dem dieses
Ergebnis zuzuschreiben ist, und die Tatigkeit, die das Subjekt ausfiihrt, um das Ergebnis zu erreichen.

Da die Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) weniger als 50 Beschéftigte hat,
werden in diesen Unterabschnitten keine Daten eingefligt, wie in Artikel 6 des interministeriellen
Erlasses zur Regelung der Verfahrensaspekte im Zusammenhang mit der Annahme des PIAO
(Ministerialdekret vom 24. Juni 2022) vorgesehen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Angaben im ,Muster-PIAO“ zwar nicht den obligatorischen
Charakter des Unterabschnitts ,Leistung” fir Einrichtungen mit weniger als 50 Beschéaftigten vorsehen,
dass aber derzeit der Performanceplan 2025-2027 ausgearbeitet wird, der im Einklang mit den
zugewiesenen Mitteln die Ziele, Indikatoren und Vorgaben festlegt, auf denen dann die Messung,
Bewertung und Berichterstattung der Leistung beruhen wird.

Nach der Genehmigung verweisen wir in jedem Fall auf den folgenden Link:

https://aswe.provinz.bz.it/transparente-verwaltung/performance-plan.asp

Die Fuhrungskrafte sind fir die Erreichung der Ziele und Leistungen in ihrem Zusténdigkeitsbereich
verantwortlich. In diesem Sinne dient der Leistungsplan als Zielvereinbarung zwischen den
Flhrungskraften und inren jeweiligen Vorgesetzten.

Die im Performanceplan enthaltenen Ziele bilden die Grundlage fur die Zielvereinbarung mit den
Mitarbeitenden.

LEISTUNGSZYKLUS:

* Definition und Zuwsisung der Ziele ]

s\Verbindung zwischen Zielen und Ressourcen ]

sUberwachung und Einleitung von KorrekiurmaBnahmen ]

*Messung und Bewertung der Performance ]

*Einsatz von Personalpramien ]

* Ergebnisberichterstattung ]

L << < -<-<- 4

Der Grad der Erreichung der operativen Ziele der Fihrungskrafte oder Leiter von
Organisationseinheiten wird anhand eines Systems von Leistungsindikatoren gemessen, die den
Bewertungsbereichen entsprechen. Fir jeden Leistungsindikator wird ein Zielwert festgelegt, anhand
dessen die Erreichung oder Abweichung des erzielten Werts vom erwarteten Wert gemessen wird. Die
erzielten Ergebnisse sind Gegenstand des jahrlichen Leistungsberichts.



UNTERABSCHNITT 2.3 - KORRUPTIONSRISIKEN UND TRANSPARENZ

Der Unterabschnitt wurde vom VKVT ausgearbeitet, der mit Dekret des Direktors Nr. 152 vom
31.03.2017 gemaB dem Gesetz 190/2012 ernannt wurde. Die wesentlichen Elemente des
Unterabschnitts, die darauf abzielen, Korruptionsrisiken zu identifizieren und einzuddmmen, sind in den
Nationalen Planen zur Korruptionsbekdmpfung, insbesondere NAP-2019, NAP-2022, die
nachfolgenden Aktualisierungen des NAP 2022 und in den von der NAKB geman dem Gesetz 190/2012
und dem Gesetzesdekret 33/2013 verabschiedeten allgemeinen Rechtsakten zur Transparenz
angegeben.

ABSCHNITT 3 — ORGANISATION UND HUMANRESSOURCEN

UNTERABSCHNITT 3.1 — ORGANISATORISCHE STRUKTUR

GemaB dem Ministerialdekret 132/2022 ,Verordnung zur Festlegung des Inhalts des Integrierten
Tatigkeits- und Organisationsplans® wird in diesem Unterabschnitt das von der Verwaltung
angenommene Organisationsmodell beschrieben und die erforderlichen geplanten Interventionen und
MaBnahmen geman Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) genannt.

Er muss insbesondere enthalten:

- Organigramm;

- Ebenen der organisatorischen Verantwortung; Anzahl der Bandbreiten fir die Abstufung von
Fihrungspositionen und dergleichen (z.B. organisatorische Positionen);

- Muster fir die Darstellung der Rollenprofile, wie sie in den Leitlinien geman Artikel 6-ter, Absatz 1 des
Gesetzesdekrets Nr. 165 vom 30. Méarz 2001 definiert sind;

- durchschnittliche GréBe der Organisationseinheiten in Bezug auf die Anzahl der Beschéftigten im
Dienst;

- alle anderen besonderen Merkmale des Organisationsmodells sowie alle MaBnahmen und Aktionen,
die erforderlich sind, um die Ubereinstimmung mit den festgelegten Zielen des 6ffentlichen Wertes zu
gewabhrleisten.

Die Agentur, deren Statut urspriinglich im Juli 2010 genehmigt wurde, wurde durch den Beschluss der
Landesregierung Nr. 709 vom 16.06.2015 Uberarbeitet.

Die Organe der Agentur sind:

a) Der Direktor;

b) Der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat;

c) Das Kontrollorgan.

Der Direktor der Agentur wird auf der Grundlage der geltenden Bestimmungen Uber die Organisation
des Personals der Provinz ernannt. Die Aufgaben und die Rechtsstellung entsprechen denen einer



Flhrungskraft gemal dem Landesgesetz Nr. 6 vom 21. Juli 2022 ,Regelung der Flihrungsstruktur des
offentlichen Landessystems und Ordnung der Sidtiroler Landesverwaltung®.

Der Direktor der Agentur sorgt far:
a) die rechtliche Vertretung der Agentur;

b) Einberufung und Vorsitz bei den Sitzungen des Lenkungs- und Koordinierungsausschusses und die
Festlegung der Tagesordnung;

c) die administrative, buchhalterische und finanzielle Verwaltung der Agentur;

d) die Genehmigung des jahrlichen Téatigkeitsplans, des Haushaltsplans, der MaBnahmen zur
Anderung des Haushaltsplans und der Endabrechnung;

e) den Abschluss von Vertrdgen und Vereinbarungen im Namen der Agentur
f) Unterzeichnung von Auszahlungsmandaten und Inkassoauftragen;

g) alle sonstigen flir das reibungslose Funktionieren der Agentur erforderlichen Aufgaben, die nicht
anderen Stellen vorbehalten sind.

In Abwesenheit des Direktors werden die Aufgaben geman dem Landesgesetz Nr. 6 vom 21. Juli 2022
.Regelung der FlOhrungsstruktur des o6ffentlichen Landessystems und Ordnung der Sidtiroler
Landesverwaltung“ vom Ressortdirektor wahrgenommen.

Der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat wird von der Landesregierung ernannt und setzt sich
neben dem Direktor der Agentur zusammen aus: a) einem Vertreter des Landesressorts flr Soziales,
b) einem Vertreter des Landesressorts fiir Familie, c) einem Vertreter des Landesressorts fir Finanzen.
Die ernannten Mitglieder bleiben fiir die Dauer von drei Geschéftsjahren ab ihrer Ernennung im Amt,
und zwar bis zur Genehmigung der Schlussbilanz flr das letzte Geschéftsjahr ihrer Ernennung.

Der Beirat stellt die notwendige Verbindung zwischen der Agentur und der Landesregierung her, auBBert
sich zu strategischen Entscheidungen und Fragen, die die Agentur betreffen, sowie zu
Angelegenheiten, die vom Direktor oder auf Antrag seiner Mitglieder auf die Tagesordnung gesetzt
werden. Der Beirat hat keine Verwaltungsaufgaben.

Auf Initiative des Direktors oder anderer Mitglieder des Ausschusses kdnnen von Zeit zu Zeit interne
oder externe Sachverstédndige oder Vertreter anderer Verwaltungen oder Institutionen eingeladen
werden, um an den Sitzungen des Lenkungs- und Koordinierungsausschusses mit beratender Stimme
teilzunehmen.

Der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat tritt auf Einberufung durch den Direktor der Agentur
zusammen, wann immer dieser es flr erforderlich hélt, auf Antrag seiner Mitglieder und in jedem Fall
mindestens viermal im Jahr.

Die finanzielle Verwaltung der Agentur unterliegt der Kontrolle eines Kontrollorgans, das folgende
Aufgaben hat:

a) Qberwachung der Finanz- und Vermdgensverwaltung der Agentur;

b) Uberpriifung der OrdnungsmaBigkeit der Buchungen und Vorgéange;

c) Kontrolle der Kassenfiihrung;

d) Erstellung eines Berichts Uber den Haushaltsplan, in dem die Richtigkeit des Haushaltsplans

bescheinigt wird;



e) Vorlage eines Berichts Uber den Jahresabschluss am Ende des Jahres mit eigenen Bemerkungen
zur Verwaltung.

Das Kontrollorgan wird von der Landesregierung ernannt und besteht aus drei Mitgliedern. In seiner
ersten Sitzung wahlt der Rechnungsprifungsausschuss

aus seiner Mitte seinen Présidenten. Die Amtszeit der Mitglieder des Rechnungsausschusses betragt
drei Haushaltsjahre, gerechnet von ihrer Ernennung an, bis zur Feststellung der Schlussbilanz des
letzten Haushaltsjahres ihrer Amtszeit; in keinem Fall dirfen drei aufeinander folgende Amtszeiten
Uberschritten werden.

Organigramm:

Lenkungs- und
Koordinierungs-
beirat

Direktor

L J

Kontrollorgan
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In der Agentur ist eine einzige Fuhrungskraft in der Person des Direktors vorgesehen. Die operative
Struktur ist daher schlank und ohne intermedidre Fuhrungskréafte. Die fir die einzelnen Bereiche
zustandigen Koordinatoren arbeiten zusammen und sind der erste Ansprechpartner fiir den Direktor
der Agentur.



Die Agentur ist in vier Koordinierungsbereiche unterteilt:

1) Vorsorgeleistungen
2) Familiengelder

)
)

3) Leistungen fir Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehérlose und Pflegegeld
)

4) Buchhaltung und Finanzverwaltung.

Innerhalb der einzelnen Koordinierungsbereiche gibt es keine Unterteilung nach Dienststellen und
Amtern.

Diese Unterteilung nach Dienststellen ist nicht starr, sondern gewéhrleistet ein HéchstmafB an
Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Bereichen, in die die
Agentur unterteilt ist.

Am 31.12.2024 waren 27 Bedienstete im Dienst, davon 26 auf Dauer und 9 auf Teilzeitbasis.

Fir weitere Informationen Uber das Personal der Agentur siehe Unterabschnitt 3.3. - Dreijahriger
Personalbedarfsplan.

UNTERABSCHNITT 3.2 ORGANISATION DER AGILEN ARBEITSWEISE

In diesem Unterabschnitt werden in Ubereinstimmung mit der durch nationale Kollektivvertrage
festgelegten Definition von agilen Arbeitseinrichtungen die Strategie und die Ziele flr die Entwicklung
von Modellen der Arbeitsorganisation, einschlieBlich der Telearbeit, durch die Verwaltung festgelegt.
Zu diesem Zweck will der Unterabschnitt die folgenden Hinweise in die Praxis umsetzen:

1. dass die Ausfihrung der Arbeit im agilen Modus in keiner Weise die Inanspruchnahme der
Dienstleistungen zugunsten der Nutzer beeintréchtigt oder reduziert;

2. die Gewahrleistung einer angemessenen Rotation des Personals, das im agilen Modus arbeiten
kann, wobei sichergestellt wird, dass die Arbeitsleistung jedes einzelnen Arbeitnehmers bei
Anwesenheit liberwiegt

3. die Verabschiedung aller MaBnahmen, um die Verwaltung mit einer digitalen Plattform oder einer
Cloud oder auf jeden Fall mit technologischen Instrumenten auszustatten, die in der Lage sind, die
strengste Vertraulichkeit der Daten und Informationen zu gewahrleisten, die von den Arbeitnehmern
bei der Ausflihrung der agilen Arbeit verarbeitet werden;

4. die Verabschiedung eines Plans zur Beseitigung des Arbeitsriickstands, sofern vorhanden

5. die Ergreifung aller MaBnahmen, um den Arbeitnehmern digitale und technologische Gerate zur
Verfligung zu stellen, die der geforderten Arbeitsleistung angemessen sind.

Infolge der Notsituation von Covid-19, die allen 6ffentlichen Verwaltungen den weitestgehenden
Ruckgriff auf agile Arbeit (Smart Working) als auBerordentliche und vorlaufige MaBnahme auferlegt
hat, die auch in Ermangelung der in den Bezugsvorschriften vorgesehenen individuellen
Vereinbarungen in den als gefdhrdet angesehenen Bereichen anzuwenden ist, hat die Agentur seit
dem Erlass des DPCM vom 23/02/2020 diese Arbeitsmethode angewandt, um die ordnungsgemafe
Durchflihrung ihrer institutionellen Tatigkeiten zu gewahrleisten.




Mit dem Auslaufen des Ausnahmezustands von Covid-19 auf staatlicher Ebene am 31. Méarz 2022 ist
Smart Working in eine neue Phase eingetreten: Von einem kontingenten Instrument zur Bewaltigung
des Notstands ist es zu einem echten Arbeitsmodus geworden. Smart Working ist nicht mehr ein
automatisches Recht fir alle, das durch den Ausnahmezustand bedingt ist, sondern eine Vereinbarung
zwischen dem/den einzelnen Arbeitnehmer(n) und seinem/ihrem Vorgesetzten und damit eine
Mdglichkeit, ein Modell zu erarbeiten, das an die organisatorischen und arbeitsbezogenen Bedirfnisse
des Einzelnen angepasst ist.

Die Grundlagen fiir das derzeitige Smart-Working-Modell in der Landesverwaltung wurden erstmals
bei der Erneuerung des bereichsiibergreifenden Kollektivvertrages 2019-2021 gelegt.

Die Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 7 vom 16.03.2022 und Nr. 12 vom 21.06.2022
lieferten anschlieBend die operativen Leitlinien fiir die Umsetzung der Rahmenvorschriften zum
agilen Arbeiten.

Die individuelle Vereinbarung zwischen dem/der Arbeithehmer/in und seinem/ihrem
Vorgesetzten ist der Dreh- und Angelpunkt des Modells der flexiblen Arbeit, in dem eine Reihe von
Detailaspekten vereinbart werden, um die Arbeitsweise an die dienstlichen Erfordernisse und die
Bediirfnisse des Einzelnen anzupassen.

Mit dem Ende des Pandemie-Notstands hat die Landesverwaltung ab dem 1. April 2022 die
Rahmenregelung fir flexibles Arbeiten, die im am 3. Dezember 2020 mit den Gewerkschaften
unterzeichneten, bereichsibergreifenden Kollektivvertrag festgelegt wurde, konkret umgesetzt.

Auf der Grundlage der operativen Vorgaben, die in den Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 7 vom
16. Marz 2022 und Nr. 12 vom 21. Juni 2022 enthalten sind, kbnnen ab dem 1. April 2022 individuelle
Vereinbarungen Uber normales flexibles Arbeiten gemaB den im bereichsibergreifenden
Kollektivvertrag festgelegten Modalitdten unterzeichnet werden. Zu diesem Zweck haben die
zustandigen Stellen der Generaldirektion in Zusammenarbeit mit Stdtiroler Informatik (SIAG) Online-
Formulare fir die Ausarbeitung der individuellen Vereinbarungen erstellt, um deren Ausarbeitung zu
vereinfachen, ihre Struktur zu vereinheitlichen und eine digitale Datenbank der Vereinbarungen zu
erstellen. Dieses Formular wurde fir die Festlegung von Vereinbarungen sowohl innerhalb der
Landesverwaltung im engeren Sinne als auch innerhalb der Einrichtungen der Landesregierung sowie
fir das Verwaltungspersonal der Schulen zur Verfligung gestellit.

Im Rundschreiben Nr. 7 des Generaldirektors vom 16.03.2022 wurden erlauternde Leitlinien fir den
Beginn des agilen Arbeitens in der Regel ab dem 1. April 2022 festgelegt.

Die Art und Weise, wie die Arbeit aus der Ferne (sogenanntes agiles Arbeiten) ausgeflhrt wird,
orientiert sich an einem neuen Arbeitsparadigma, das auf Dimensionen wie Autonomie, zielorientiertes
Arbeiten, individuelle Verantwortung fur Ergebnisse, Vertrauen, Motivation, Zusammenarbeit und
Austausch basiert.

Die im Kollektivvertrag definierten Eckpfeiler des agilen Arbeitens legen Folgendes fest:
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- agiles Arbeiten unterliegt der Bereitschaft der Parteien (d. h. des Arbeitnehmers und des direkten
Vorgesetzten);

- agiles Arbeiten kann kann zeitlich befristet oder unbefristet sein;

- agiles Arbeiten basiert auf dem Erreichen von vereinbarten Zielen und/oder Leistungen
(Performance);

- Die Arbeitstatigkeiten werden in der Regel in dem téglichen Zeitfenster zwischen 6 und 20 Uhr nach
einem frei gestaltbaren Zeitplan ausgefuhrt, mit Ausnahme von Einschrédnkungen oder
Bereitschaftsdienstzeiten, die im Hinblick auf die Erfordernisse des Dienstes vereinbart werden
kénnen; das Recht auf Unterbrechung wahrend der Ruhezeiten ist gewahrleistet;

- Arbeitstatigkeiten, die im Rahmen der agilen Arbeit ausgefiihrt werden, kdnnen ohne
Einschrankung des Arbeitsortes ausgefiihrt werden, es sei denn, in der individuellen Vereinbarung
wurden besondere Bestimmungen vereinbart; )

- Agiles Arbeiten beinhaltet unter keinen Umsténden Uberstunden;

- Agiles Arbeiten berechtigt in keinem Fall zum Genuss von Essengsgutscheinen;

- Der (offentliche) Arbeitgeber sorgt fir korrekte und vollstandige Informationen Uber die Sicherheit
am Arbeitsplatz.

Fir eine detaillierte Regelung sieht der zweite Vereinbarungsentwurf flr die Erneuerung des
Kollektivvertrags vor, dass dies von Fall zu Fall durch die individuelle Vereinbarung festgelegt wird (ex-
Artikel 19, Gesetz Nr. 81/2017).

In der Tat wird die individuelle Vereinbarung als jener Akt bezeichnet, mit dem die agile Arbeit unter

Berilicksichtigung der Bedurfnisse der Verwaltungspartei, der Referenzstruktur und des anfordernden
Personals umgesetzt wird.

Der bereichsibergreifende Kollektivvertrag bezeichnet daher die individuelle Vereinbarung als das
Mittel, mit dem die Materie definiert wird:

- Die zeitliche Dauer der Vereinbarung;
- Die allgemeine Beschreibung der durchzufiihrenden Tatigkeiten und der zu erreichende Ziele;

- Die Prognose der Tage/Halbtage, die im agilen Modus durchgefiihrt werden sollen, oder die Anzahl
der Tage, die in Bezug auf einen Zeitraum flexibel genutzt werden kénnen;

- die Ruhezeiten und, falls erforderlich, die Zeitfenster fir die Durchfihrung der Arbeitstatigkeit und
die Zeitfenster fur die Nachverfolgung

- Die Merkmale des Ortes oder der Orte, an denen die Arbeit ausgefihrt werden kann;
- die zu verwendende technische Ausrlstung;
- Die Bedingungen fur die Beendigung der Vereinbarung.

Innerhalb des durch den Kollektivvertrag definierten Rahmens, wie im Rundschreiben Nr. 7/2022 des
Generaldirektors angegeben, stellen die von der Direktion und dem antragstellenden Personal
unterzeichnete individuellen Vereinbarungen die wichtigsten organisatorischen Akte fiir die
Umsetzung des agilen Arbeitens innerhalb der Landesverwaltung dar.
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Zu diesem Zweck haben die zustédndigen Strukturen der Generaldirektion in Zusammenarbeit mit der
Sadtiroler Informatik (SIAG) ein vollstandig online auszufillendes Formular flr die Definition der
individuellen Vereinbarung erstellt, das im Folgenden vollstandig wiedergegeben wird.

Vereinbarungsmodell

Individuelle Vereinbarung (ber die Auslibung der Arbeitstétigkeit
In der Modalitét ,Agile Arbeit (Smart Working)*“

Direktor der Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung

Nachstehend “Fihrungskraft” genannt

und

im Dienst der/des
Berufsbild Funktionsebene

schicken voraus

- Mit dem Bereichslibergreifenden Kollektivvertrag vom 3. Dezember 2020 ,Zweiter Teilvertrag fir die Erneuerung des
bereichstibergreifenden Kollektivvertrages fiir den Dreijahreszeitraum 2019 — 2021, unterzeichnet am 03.12.2020 aufgrund des
Beschlusses der Landesregierung Nr. 944 vom 28.11.2020, erkennt die Landesverwaltung die agile Arbeit (Smart Working,
nachstehend Smart Working genannt), als eine der mdglichen Arbeitsformen an, wobei deren konkrete Ausgestaltung durch
eine individuelle Vereinbarung zwischen der/dem Bediensteten und der Fihrungskraft festgelet wird, unter Einhaltung der
Rahmenbedingungen gemasB Artikel 19-bis des obgenannten Bereichstibergrifenden Kollektivvertrags,

- Der/die Bedienstete bekundet seine Absicht, die Arbeitsform des Smart Working zu nutzen und beantragt, ihre/seine Téatigkeit
auf diese Weise ausfihren zu dlrfen,

- Die Fihrungskraft begutachtet die Abischt der/des Brdiensteten positiv, nachdem sie das Vorhandensein der in der geltenden
Gesetzgebung vorgesehenen Voraussetzungen fir den Zugang zu Smart Working (berpriift und festgestellt hat, dass die
Auslibung der Arbeitstétigkeit in Smart Working die Dienstleistungen fiir Blrgerinnen und Blirger weiterhin sicherstellt und die
effiziente sowie wirksame Abwicklung der Arbeitsprozesse, mit denen die/der Bedienstete betraut ist, gewdahrleistet; die
Einhaltung der Besimmungen dieser Verienbarung stellt die Voraussetzuing daflir dar;

und schlieBen folgende individuelle Vereinbarung ab:

Artikel 1
Konkrete Ausgestaltung des Smart Working und Dauer der individuellen Vereinbarung

Die Arbeitstétigkeit in Smart Working wird laut folgenden Abmachungen durchgefihrt (Zutreffendes ankreuzen):

Von vornherein festgelegte Tage/halbe Tage: Auf Anfrage:

Lunedi / Montag: héchstens Tage pro Woche

Martedi / Dienstag: héchstens Tage pro Monat
Mercoledi / Mittwoch:
Giovedi / Donnerstag:
Venerdi / Freitag:

Dauer: Diese Vereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung und Protokollierung in Kraft
Diese Vereinbarung endet am

Dies gilt unbeschadet des Riicktrittsrechts der Fiihrungskraft sowie der/des Bediensteten gemai Artikel8 und 9 dieser Vereinbarung.

Artikel 2
Arbeitstétigkeit und Ziele
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In Ubereinstimmung mit und im Rahmen der Zielvereinbarung, werden in Smart Working folgende Arbeitstétigkeiten durchgefiihrt:

Artikel 3
Ort der Durchfiihrung der Arbeitstatigkeiten in Smart Working

Unbeschadet der Tatsache, dass sich der ordentliche Dienstsitz fir alle weiteren Rechtswirkungen weiterhin am Sitz der
Organisationsw3inheit befindet, erbringt die7der Bedienstete ihre/seine Arbeitstétigkeiten in Smart Working an folgenden Orten:

Etwaige Anderungen miissen im Vorhinein vereinbart werden.

Die/Der Bedienstete verpflichtet sich, die Bestimmungen und Anweisungen zu beachten, die von der Landesverwaltung im Bereich der
Arbeitssicherheit erteilt werden und im beigelegten Informationsblatt festgelegt sind.

Die /Der Bedienstete gewdhrleiste auBerdem eine voll funktionsfdhige IT-Ausristung und vor allem eine dauerhafte und schnelle
Verbindung.

Die/Der Bedienstete vermeidet Orte, Umgebungen, Situationen und Umstédnde, aus denen Risiken fiir die eigene Gesundheit und
Sicherheit oder fiir die Gesundheit und Sicherheit von Dritten entstehen kénnten.

Artikel 4
Arbeitsausstattung / Netzverbindung / Kosten

Die/Der Bedienstete verwendet zwecks Durchfiihrung seiner Arbeitstétigkeit folgende Arbeitsausstattung:

Art des Arbetisinstuments

Typologie:
Geriéte:

Die /'Der Bedienstete verpflichtet sich, die Vorgaben bezliglich Virenschutz und Installation einer Antivirensoftware zu erfillen, fallls sie/er
mit einem eigenen Gerdt arbeitet. Diese Vorgaben sind unter folgendem Link zu finden: Informationsseite Smart Working

Die Kosten fiir Stromverbrauch und die Kosten flir die Netzverbindung gehen zu Lasten der/des Bediensteten.

Artikel 5
Arbeitsleistung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Arbeitsleistung ist gemdR Artikel 6 dieser Vereinbarung und gemdfi den Bestimmungen des Verhaltenskodex fiir das personal der
Autonomen Provinz Bozen durchzufiihren.

Die/Der Bedienstete verpflichtet sich, die Arbeitstatigkeiten nur in den in dieser Vereinbarung angegeben Orten durchzufiihren und die im
Sicherheitsbericht angefiihrten Vorbeuge- und SchutzmalBnahmen sowie die Hinweise des Informationsblattes zum Arbeitsschutz, das
dieser Vereinbarung beigefiigt ist, zu berdicksichtigen

Die/Der Bedienstete verpflichtet sich jegliche Mdngel bzw. Unregelmd0gkeiten dem Vorgesetzten zu melden.

Mit seiner Unterschrift bestétigt die7der Bedienstete, dass sie7er den Inhalt des INAIL-Informationsblatts (ber Smart Working kennt, das
am Ende dieser Vereinbarung angeflihrt ist, dass sie7er damit einverstanden ist und dass sie7er die Verantwortung fir die Einhaltung der
darin enthaltenen Angaben (ibernimmt.

Das Informationsblatt ist integrierender Bestandteil dieser Vereinbarung.

Artikel 6
Schutz und Sicherheit der Unternehmensdaten und der personenbezogenen Daten

Die/Der Bedienstete ist zu absoluten Wahrung der Vertraulichkeit der daten und Informationen (ber ihre/seine Arbeit verpflichtet, die sich
in ihrem/seinem Besitz befinden und/oder (ber das Landesinformationssystem verfiigbar sind und muss, unter Beriicksichtigung des
besonderen Arbeitsmodus, alle MaBnahmen ergreifen, die geeignet sind, die Vertraulichkeit, Integritdt und Verfligbarkeit der Daten
sicherzustellen.

Beispielsweise ist die7der Bedienstete verpflichtet:

- Alle Vorkehrungen zu treffen, um zu verhinder, dass Unbefugte, die sich am Ort aufhalten, an dem die Arbeitstétigkeit ausgefihrt
wird, Zugang zu den Daten erhalten;

- Sich nach Beendigung der Arbeitstétigkeit von den verwenden Diesnten oder Portalen abzumelden;,

- Die verwendente IT-Tools im fAlle ieiner Abwesenheit — und sei es auch nur flir eine sehr kurze Zeitspanne — vom Ort, and dem
die Arbeitstétigkeit ausgefihrt wird, zu blockieren;

- Am Ende des Arbeitstages alle gedrucketen Dokumente aufzubewahren und zu schiitzen und fiir ihre evetuelle Vernichtung bei
der ROlickkehr an den dblichen Arbeitsplatz zu sorgen;
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- Wenn es ausnahmsweise erforderlich ist, Papiermaterial mit personenbezogenen Daten nach der Arbeit in der eigenen Wohnung
abzulegen, es in Schrédnken, Schubladen oder anderen verschlieBbaren Behéltnissen aufzubewarhen;

- Sicherzustellen, dass der Zugang zum Betriebssystem durch ein sicheres Passwort geschdiitzt ist und in jedem Fall den von der
Verwaltung festgelgten Passwortrichtlinien entspricht;

- Den Zugang zu ordnungsgemdn gesicherten Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen;

- Im Bedarfsfall eine Verbindung zu mobilen Gerdten (Pen-Drives) herzustellen, deren Herkuntft sie/erk kennt;

- Es zu vermeiden, auf Links oder Anhdnge in verdéchtigen E-Mails zu klicken.

Die/Der Bedienstete stellt unter eigener Verantwortung sicher, dass das Umfeld den Mindestvorschriften fir Sicherheit entspricht, dass
sie7er sich an die einschldgigen Bestimmungen im Bereich des Datenschutzes, des Verhaltenskodex fiir das Personal sowie der Regelung
zur Nutzung der IT-Dienste der Autonomen Provinz Bozen hélt.

Sie/er befolgt auBerdem die Anweisungen und Empfehlungen der Landesverwaltung und gewdhrleistet die ordnungsgemaBe
Aufbewahrung der von der Landesverwaltung eventuell zur Verfligung gestellten Geréte.

Artikel 7
Kernzeit, Verfiigbarkeit und Recht auf Unterbrechung der Verbindung

Unbeschadet der Einhaltung der tdglichen und wdchentlichen Ruhezeiten, kann die/der Bedienstete die Arbeitsleistung von Montag bis
Freitag in einem Zeitrahmen erbringen, der normalerweise zwischen 6 Uhr und 20 Uhr liegt. Sie/Er hat das Recht, die Arbeitstétigkeit so
aufzugliedern, wie es fir nutzbringender erachtet wird, ist jedoch verpflichtet di Erreichbarkeit fir Blrgerinnen und Birger im Zeitraum

und
die Verfiigbarkeit fir die Flihrungskraft im Zeitraum
zu gewdhrleisten.

Dies vorausgeschickt, hat die7der Bedienstete das Recht auf Unterbrechung der Verbindung bzw. das Recht, Hardware und Software
Instrumente, die fir die Leistung der Arbeit in Smart Working gebraucht werden, nach 20 Uhr und bis 6.00 Uhr nicht mehr zu benutzen,
ohne, dass ihr /ihm daraus Nachteile in der Weiterfiihrung des Arbeitsverhéltnisses entstehen.

Die Leistung von Uberstunden ist unter keinen Umsténden vorgesehen.

Artikel 8
Riicktritt der Flihrungskraft

In Anbetracht der Tatsache, dass die Arbeitsleistung in Smart Working nur dann durchgefihrt und aufrechterhalten werden kann, wenn
und solange das qualitative und quantitative Niveau dieser Arbeitsweise jenem der Leistung entspricht, die am ordentlichen Arbeitsplatz
erbracht wird, kann die Fiihrungskraft bei Fehlen dieser Voraussetzung und nach angemessenen Gesprdchen mit der/dem Beinsteten von
Ihrem Ruicktrittsrecht Gebrauch machen, indem sie der/dem Bedienstete eine schriftliche und begriindete Mitteilung mit einer Frist von
mindestens 30 Tagen zukommen l4sst.

Artikel 9
Ruicktritt der/des Beidensteten

Die/Der Bedienstete kann jederzeit von Ihrem/seinem Rlicktrittsrecht Gebrauch machen, indem sie/er der Fiihrungskraft eine schriftliche
und begriindete Mitteilung mit einer Frist von mindestens 30 Tagen zukommen I4sst.

Artikel 10
Uberpriifungen zu Organisations- und Produktionszwecken, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit sowie Schutz des Vermdgens der
Landesverwaltung

Mit Bezug auf die Uberpriifungstétigkeit durch die Landesverwaltung finden die Bestimmungen der geltenden Regelung zur Nutzung der
IT-Dienste der Autonomen Provinz Bozen und das entsprechend Informationsblatt laut Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung
Anwendung.

Artikel11
Verletzung der Vereinbarung

Bei Verletzung und Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung obliegt es der jeweiligen Fiihrungskraft, die notwendigen
DisziplinarmafBBnahmen einzuleiten und unbeschadet der Verpflichtung der Gerichtsbarkeit etwaige Straftatbestdnde zu melden.

} Artikel 12
Anderung der Vereinbarung

Im Falle neuer und begriindeter Anforderungen der Verwaltung und/oder der/des Bediensteten kann diese Vereinbarung wéhren ihrer
Geltungsdauer schriftlich gedndert und/oder ergédnzt werden, sofern die einschldgigen Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.
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Artikel 13
Anzuwendendes Recht

Fir alle Angelegenheiten, dies sich bei der Durchfiihrung der Arbeitstétigkeit in Smart Working ergeben kdnnten, werden die
Bestimmungen angewandt, die fir Landesbedienstete gelten, die ihre Arbeit im ordentlichen Arbeitssitz leisten.

Ort und Datum

Bozen,

Zum Stand der Umsetzung des agilen Arbeitens in der Agentur werden einige Angaben gemacht:
Derzeit haben von den 27 Beschéftigten im Dienst alle bis auf 2 individuelle Vereinbarungen
unterzeichnet, und fast alle sind derzeit in der Lage, ihre Arbeit auf agile Weise zu verrichten, wobei sie
in Bereichen tétig sind, die nicht unbedingt die Anwesenheit des Beschaftigten in den Raumlichkeiten
erfordern und durch einen hohen Grad an Digitalisierung der Verfahren gekennzeichnet sind, mit
Ausnahme des Bereichs der Zivilinvaliden, wo die nicht vollstandig dematerialisierte Dokumentation es
nicht allen Beschaftigten des Bereichs ermdglicht hat, inre Arbeit aus der Ferne zu verrichten.

In fast allen individuellen Vereinbarungen wurde eine maximale Anzahl von Tagen pro Monat
festgelegt, die im Homeoffice gearbeitet werden kénnen, und zwar 9 Tage pro Monat, mit einigen gut
begriindeten Ausnahmen.

Angesichts des Uberwiegenden Anteils von Vereinbarungen, die eine maximale Anzahl von Tagen pro
Monat vorsehen, lasst sich ableiten, dass in der Agentur im Allgemeinen ein hohes Maf3 an Flexibilitat
bei der Nutzung von flexibler Arbeit herrscht.

Die Vielzahl der unterzeichneten Einzelvereinbarungen hat weder zu Verzdgerungen noch zu
Verlangsamungen der Téatigkeiten gefiihrt, sondern dank der wéhrend der Notlage gesammelten
Erfahrungen die Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus der Behdrde gewéhrleistet und eine bessere
Vereinbarkeit von Zeit und einer sichereren Verwaltung der Arbeitsrdume erméglicht.

Im speziellen Fall der Agentur ermdglichte es der bereits vor der Pandemie eingeleitete starke
Digitalisierungsprozess, die Dematerialisierung, unterstitzt durch die digitale Dokumentenverwaltung,
den Mitarbeitern, ihre Tatigkeiten vollstandig im agilen Arbeitsmodus zu verwalten.

Die Kartierung der ,dematerialisierten” Tatigkeiten hat gezeigt, dass die meisten Prozesse im smarten
Modus durchgefliihrt werden kénnen, wahrend eine begrenzte Anzahl davon ausgeschlossen bleibt
(papierbasierte Verwaltung von Akten Gber Zivilinvaliden, Archive).

Die Einfihrung des agilen Arbeitens hat sich Uber die Notsituation hinaus nicht nur auf das
Wohlbefinden und die Lebensqualitdt der Mitarbeiter ausgewirkt, sondern so sehr, dass diese
Arbeitsmethode als WohlfahrtsmaBnahme des Unternehmens betrachtet werden kann, die sich auch
positiv auf die Produktivitat auswirkt.

Der Vorteil, der im Rechtsrahmen fiir agiles Arbeiten ausdriicklich genannt wird, ist die Vereinbarkeit
von Arbeit und Leben: Die Arbeit von zu Hause aus ermdglicht eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit
und Leben, indem die verfligbare Zeit optimal genutzt und Reisekosten eingespart werden.

Agiles Arbeiten auBBerhalb des Biros hat fir die Beschéaftigten und die Flihrungskréfte auch eine Reihe
von Vorteilen in Bezug auf die Arbeitsorganisation mit sich gebracht, die letztlich die Attraktivitat der
Verwaltung als Arbeitgeber erhdhen: hdéhere Motivation, bessere Integration von Arbeits- und
Privatleben, Vorsto3 in die Digitalisierung und Entwicklung digitaler Kompetenzen, sorgfaltigerer
Umgang mit den Ressourcen usw.
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Der Einsatz von Smart Working hat auch dazu beigetragen, die Zahl der Abwesenheiten von
Mitarbeitern aufgrund von Urlaub und Krankheit zu verringern.

Bezogen auf das Jahr 202, auch wenn die Daten nur die ersten zehn Monate des Jahres umfassen,
haben fast alle von ihnen einige Tage lang smart gearbeitet und sich dabei mit persdnlicher Arbeit
abgewechselt.

Von den insgesamt 35.723 geleisteten Arbeitsstunden wurden 7.989 Stunden oder 22,4 % per
Fernzugriff erbracht. Der gleiche Prozentsatz fiir das Jahr 2022 lag bei 46,4 % und damit etwa 20
Prozentpunkte héher.

In der Agentur geleistete Arbeitsstunden im agilen Arbeitsmodus im Jahr 2022-2024

Geleistete Stunden
% der
Arbeitsstunden
Gesamte m S
Theoretische Geleistete Arbeitsstunden LA AR
Stunden Stunden im Smart
Jahr insgesamt insgesamt Working Modus
2022 53.990 41.128 19.079 46,4
2023 51.856 42.503 10.375 24,4
2024 (gennaio-ottobre) 46.819,3 35.723,0 7.989 22,4

Quelle: QlikViewPresenzeAssenze

In Bezug auf das agile Arbeiten bietet das Amt fiir Personalentwicklung der Autonomen Provinz Bozen
verschiedene Schulungs- und Auffrischungskurse sowie UnterstiitzungsmaBnahmen an, die bereits
wéahrend der Notstandsphase begonnen wurden, so dass es bisher nicht notwendig war, gezielte
Schulungen im Bereich der digitalen Kompetenz durchzuflhren, da die Mitarbeiter der Behérde bereits
Uber eine hohe Kompetenz verfligen und sich schon immer fiir Computerschulungen engagiert haben.

Da die Mitarbeiter der Agentur firr soziale und wirtschaftliche Entwicklung zum Personal der Verwaltung
gehoren, wird auf den mit der DGP vom 13.04.2021 verabschiedeten Organisationsplan fiir agile Arbeit
fir das Personal der Landesverwaltung Bozen (POLA 2021-2023) verwiesen, auf den in
https://www.provinz.bz.it/it/downloads/PAB POLA 21-23 IT.pdf verwiesen wird.

Er stellt das Planungsinstrument flr agiles Arbeiten dar, d.h. das Dokument, in dem geplant wird, wie
es umgesetzt und entwickelt werden soll, und fasst daher alle MaBnahmen im organisatorischen,
technologischen und Ausbildungsbereich zusammen, die die Landesverwaltung zur Férderung der
Nutzung von agilem Arbeiten ergreifen wird, sowie die erwarteten Wirkungen. Die strategische
Dreijahresplanung, d.h. die strategischen Ziele und Entwicklungsprioritaten in Bezug auf agiles Arbeiten
fir die gesamte Organisation, sind integraler Bestandteil des Leistungsplans einiger zentraler Amter
wie der IT-Abteilung, des Organisationsamtes und des Personalentwicklungsamtes.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter verpflichtet waren, ihre eigenen Geréte (PCs, Tablets,
Smartphones usw.) nach dem Prinzip ,bring your own device” zu verwenden. Auch der Zugang zum
Netzwerk wurde den Mitarbeitern tberlassen.

Das agile Arbeiten erfolgt Gber ,RDP“-Verbindungen (Remote Desktop Protocol) und bezieht sich auf
eine Technologie, die es ermdglicht, von einem Ort auBerhalb des Blros eine direkte Verbindung zum
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PC am Arbeitsplatz herzustellen. Auf diese Weise kann der Benutzer Uber einen geschiitzten Kanal
(den so genannten VPN-Kanal) direkt auf das interne Landesnetz und damit auf alle dort installierten
Softwareanwendungen, Netzlaufwerke usw. zugreifen.

Die IT-Sicherheitsvorschriften der Landesverwaltung schreiben vor, dass alle Microsoft Office-Konten
der Landesbediensteten mit der so genannten Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ausgestattet sein
mussen. MFA funktioniert, indem mindestens zwei Verifizierungsmethoden verlangt werden, z. B. ein
Kennwort und ein zweiter Faktor, z. B. ein Code, der per SMS oder eine App eingeht.

mEmwy T ([ Assssseemm gm0
S MART WO RKI N G WAS KANN ICH ERLEDIGEN?
WIE FUNKTIONIERT'S?

\g Smart Working v Redaktionelle T4tigkeiten, Dokumentation v Grafische Tatigkeiten v Organisatorische Tatigkeiten
OFF-LINE v Ubersetzungen ¥ Planungen und Vorbereitungen v Sekretariatstatigkeiten (zum Teil)
(Papier + PC ohne Internet) v Lekture, Analyse, Studien ¥ Telefondienst Y s
7 MS Office 365 & - v ] S g B i

(Programme und Cloud-Dienste
der Microsoft Office 365 Suite)

Outlook OneDrive Word Excel PowerPoint OneNote SharePoint Teams

A
Smart Working . . Einige Beispiele von online verfiigbaren Anwendungen:
MS Office + online
ON-LINE (7 S O 365 v WebAZES v Opentext ¥ SOV ¥ DikeWeb v RNA
(digitale Gerate verfligbare Anwendungen . gepemobile v Redas v IGRUE v PEC v Telemaco
e mit Internet) (Zugang zu den Anwendungen via Internet) v Unimoney v Qlikview v EFatt ¥ Cohemon + Mailchimp
PC im Biiro
@ Vollzugriff D (muss eingeschaltet sein)
(direkter Vollzugriff auf den Biiro-PC ———— Sichere VPN-Verbindung
und alle Programme im Landesnetz) Smart-Working- {iber Remote Desktop Protocol (RDP)
Gerat

Die Bereitstellung der notwendigen technologischen Voraussetzungen ist eine grundlegende
Voraussetzung fiir die Umsetzung des agilen Arbeitens.

Die Einfuhrung des neuen Intranets ,MyNET*, mit dem sich die Landesverwaltung das Ziel gesetzt hat,
eine Online-Plattform zu schaffen, auf der eine ganze Reihe von grundlegenden Informationen
zusammenlaufen, die fir die Mitarbeiter nitzlich sind, um ihre Aufgaben sowohl persdnlich als auch
aus der Ferne bestméglich zu erfillen.

Im April 2024, genau zwei Jahre nach der Einflhrung des flexiblen Arbeitens auf Provinzebene (siehe
Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 7/2022 vom 16. Marz 2022), fihrte die Abteilung Controlling
des Organisationsbiros im Auftrag des Generaldirektors eine Umfrage zur Erfahrung mit agiler Arbeit
in der Landesverwaltung, einschlieBlich der Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung, durch.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Umfrageergebnissen unter dem Link.
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Graf. 24

Zufriedenheit betreffend die Erfahrung mit Smart Working und die individuelle Vereinbarung
Prozentuelle Verteilung

Soddisfazione rispetto all'esperienza di lavoro agile e all'accordo individuale

Composizione percentuale

Sind Sie insgesamt mit lhrer ErfahrungmitSmart Sind Sie mit lhrerindividuellen Smart-Working-
. Working zufrieden? . Vareinbarung zufrieden?
E complessivamente soddisfatto/a della Sua esperienza E soddisfatio/a del Suo accordo indlviduale di lavoro
dilavoro agila? agila?

1.3%

® Ja/S] =Zum Tedln parte ~ Nein/No

Der Direktor der Agentur Gberwacht und kann Mitarbeiter zur Prédsenzarbeit auffordern, wenn:

- die Erbringung der Dienstleistung im flexiblen Modus die Inanspruchnahme der Dienstleistungen
durch die Nutzer nicht beeintrachtigt oder einschrankt;

- eine angemessene Rotation des Personals gewahrleistet ist, das im flexiblen Modus arbeiten kann,
wobei die Prasenzarbeit Vorrang hat und der Schalterdienst fur die Nutzer gewébhrleistet ist.

UNTERABSCHNITT 3.3 DREIJAHRIGER PERSONALBEDARFSPLAN

Der dreijahrige Personalbedarfsplan gibt den Personalbestand zum 31. Dezember des Jahres, das
dem Jahr der Annahme des Plans vorausgeht, aufgeschliisselt nach Berufsgruppen an und muss den
Zeitplan fir das Ausscheiden von Mitarbeitern aus dem Dienst, das auf der Grundlage der geltenden
Vorschriften erfolgt, sowie die voraussichtliche Entwicklung des Personalbedarfs im Zusammenhang
mit Einstellungsentscheidungen aufgrund der Digitalisierung von Prozessen, der Auslagerung oder
Internalisierung oder der VerduBBerung von Dienstleistungen, Tatigkeiten oder Funktionen enthalten

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 80/2021, das in das Gesetz Nr. 113/2021 umgewandelt wurde, wurde auf
nationaler Ebene der sogenannte integrierte Tatigkeits- und Organisationsplan (PIAO) eingeflhrt, der
die Dreijahresplane einschlieBlich des Personalbedarfsplans ersetzt. In Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe ¢
des genannten Dekrets hei3t es ndmlich, dass der Plan die Instrumente und Ziele fir die Einstellung
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neuer Ressourcen und die Aufwertung interner Ressourcen (friiher: Dreijahresprogramm fir den
Personalbedarf) festlegen muss.

Der dreijahrige Personalbedarfsplan ist ein weiteres wichtiges Planungsinstrument: Er gewahrleistet
nicht nur einen effizienten und zielgerichteten Einsatz der Ressourcen fiir die Organisationseinheiten,
sondern auch die notwendige Flexibilitdt, um auf neue Herausforderungen unter Beachtung der
Wirtschafts- und Finanzplanung, des Budgets und insbesondere der Entwicklung der Personalkosten
bestmdglich reagieren zu kénnen. Letztere missen stabil bleiben, auBer im Falle einer moglichen
Personalaufstockung, die durch die Ubernahme neuer Zustandigkeiten oder neuer gesetzlicher oder
tarifvertraglicher Bestimmungen bedingt ist. Mit diesem Instrument wird auch die Durchfiihrung von
Auswabhlverfahren flr die Einstellung von Personal optimiert.

Die Mitarbeiter der Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung sind Teil des Personals der
Landesverwaltung.

Zum 31.12.2024 belief sich die Anzahl der gleichwertigen Personaleinheiten auf25.289, gegenulber
einem organischen Plan mit einer Gesamtzahl von 27.657gleichwertigen Personaleinheiten.

Posti dotazione tearica Postl occupati (besetzte Stellen) Posti indisponibili Posti vacanti {freie Stellen)
[zugewiesene Stellen) } {unverfiigbare Stellen)
? ?
Situazioni Particolar)
{Sandersituationen) ZID00

Unter Bertlicksichtigung des Direktors sind zum 31.12.2024 von 27 tatséchlich beschaftigten
Mitarbeitern 19 Frauen (70,4 %) und 8 Mé&nner (29,6 %).

Von den 27 Personen, die am 31.12.2024 im Dienst sind, arbeiten 33,3 % (9) in Teilzeit, 26 sind
unbefristet und eine befristet beschéftigt.

Das Personal der Landesverwaltung ist in neun Funktionsebenen unterteilt, wobei das Personal der 6.
Funktionsebene in der Agentur Uberwiegt (18 Personen oder 66,6 %), gefolgt von der 8. (8 Personen
oder 25,9%). Die meisten der im Stellenplan zugewiesenen Stellen fallen in das Profil eines
Verwaltungssachbearbeiters, gefolgt von einem Verwaltungsinspektor.

Das Durchschnittsalter der Bediensteten liegt bei 49 Jahren, wobei ein Unterschied zwischen dem
Durchschnittsalter der Frauen (48) und dem der Manner (52) besteht. In den nachsten 10 bis 15 Jahren
wird der Anteil der Uber 60-Jahrigen erheblich sein, was sich zwangslaufig auf die Personalfluktuation
auswirken wird.

19



Vergleich der theoretischen und tatsachlichen organischen Mittelausstattung (FTE) der

Agentur.
Stand zum 31.12.2024

Confronto dotazione organica teorica ed effettiva (FTE)
%, | 1scostamento | { }
01 ASSE/ASWE  Collab.amm.vo/Verwaltungs... 19,184
Isp.amministrativo/Verwaltu...
Ass.segreteria qual/Qual.Se...
Ass. di segreteria/Sekretaria...
Contabile/Buchhalter
I Posti Occupati [l Posti Dotazione teorica
Profilo professionale Qualifica funzionale Fte in organico Ore settimanali per tipo posizione
8 {3 {} {
A Collaborator.. 18,816 21,083 7,39%
8A Ispettore am... 5,737 IN ORGANICO 1.013,00
5,737
6A (Null) 1,368
0,868 1,000
4A SA 6A 8A
5A Assist. segret. 1,000
Posizioni bloccate
o 92,61% SUPPLENZA 76,00
4A  Assistente di 0,868
Bloceata
In organico
6A Contabile | 0,868 : I Non in organico
Non bloccata 27,289
Quelle: QlikView PresenzeAssenze
Persone in Unita assegnata (Y) e unita effettiva (X) d i Posti effettivi per Posizione giuridica
1fittro | {} @ 1nascosti {3 O
ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed 7,39%
Valori  Per:
Data fine contratto
30/09/2025
28/11/2025
31/12/9999
ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale...
( GEEE——— )
{3
- 92,61% -/
Responsabili
1,000 Atempo determinato / supplente senza idoneita
ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed Sostituti responsabili I Tempo indeterminato

Quelle: QlikView PresenzeAssenze
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Das Personal der Agentur stellt die Mindestausstattung dar, die erforderlich ist, um die Erreichung der
strategischen Ziele zu gewahrleisten, die in der raschen und punktlichen Abwicklung der von der Aswe
verwalteten Vorsorge- und Flrsorgeleistungen sowie in der nachhaltigen Verwaltung des Rentenfonds
fir Hausfrauen geman Regionalgesetz Nr. 3 vom 28.02.1993 und der damit verbundenen Auszahlung
der Leistungen an die Mitglieder bestehen.

Seit 2019 hat die Agentur auch die buchhalterische Verwaltung der Finanzmittel des Rotationsfonds fur
das Bausparmodell und der Steuervorschisse fir die Gebaudesanierung Ubernommen und ist
Eigentiimerin der Anteile des Strategischen Fonds Trentino-Sidtirol geworden.

Seit 2020 ist die Aswe zusatzlich mit der Buchhaltung und der Vermdgensverwaltung des
Rotationsfonds flr die Wirtschaft gemai dem Landesgesetz 9/1991 betraut.

AuBerdem wurde 2022 eine neue Vorsorgeleistung fir die Region Trentino-Sadtirol eingefiihrt
(Zusatzrente fur die Kinstler) und zusétzliche Pramien fir Familien und Zivilinvaliden sowie der
Entlastungsbonus mit einem daraus resultierenden Anstieg des Tatigkeitsvolumens.

Zum 31.12.2024 wurden mehr als 431 Millionen Euro an mehr als 85.000 Empfénger von
Sozialleistungen ausgezahlt. Weitere 68,2 Mio. Euro wurden in Form von Darlehen an Unternehmen
oder Einzelpersonen Uber den Rotationsfonds fiir die Wirtschaft und den Bauspardarlehensfonds und
ausgezahlt. Das Gesamtvolumen der Téatigkeit der Agentur erlaubt daher keine kurzfristige
Verringerung des Personalbestands.

Die Agentur stltzt sich auf das Personalamt der Autonomen Provinz Bozen, um ihren Bedarf zu decken.

Zum 31.12.2024 gibt es 0,999 gleichwertige Personaleinheiten. Es ist daher zu hoffen, dass diese
Stellen bald wieder besetzt werden, um Auswirkungen auf den reibungslosen Ablauf der Tatigkeiten zu
vermeiden, da der Prozess der Digitalisierung der Verfahren der Agentur zwar noch im Gange ist, aber
in naher Zukunft nicht abgeschlossen sein wird. Neue Verwaltungssysteme werden derzeit in Betrieb
genommen, fir die Verwaltung der Leistungen fir Zivilinvaliden, Blinde und Gehérlose.

Da auBerdem fur den Dreijahreszeitraum 2025-2027 die Pensionierung einer qualifizierten
Sekretariatsassistentin (IV FE) und eines Buchhalters (VI FE) geplant ist, missen beide Stellen durch
Mitarbeiter/innen der Funktionsebene VI ersetzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese
Qualifikation die Mindestvoraussetzung fir die Bewaltigung der in den letzten Jahren
hinzugekommenen Aufgaben darstellt. Wird diese Stelle nicht neu besetzt, kdnnte dies die Einhaltung
der aktuellen Leistungsstandards geféhrden.

Im Laufe des Jahres 2025 muss auBBerdem ein Verwaltungsinspektor ersetzt werden, der in eine andere
Dienststelle der Landesverwaltung versetzt wurde. Angesichts der verbleibenden Aufgaben, die diese
Fachkraft zu erflillen hat, wird es als ausreichend erachtet, sie durch einen Verwaltungssachbearbeiter
(VI FE) zu ersetzen, was zu einer deutlichen Kosteneinsparung flhrt.

Wie bereits in den vorangegangenen Drei-Jahres-Personalbedarfsplédnen berichtet, wird die sténdige
Weiterentwicklung der Dienstleistungen, die die Aswe den Blrgern und Unternehmen anbietet, durch
die groBe Flexibilitat und Anpassungsfahigkeit ermdglicht, die die Mitarbeiter der Organisation im Laufe
der Jahre bewiesen haben. Diese Bemiihungen des Personals missen jedoch durch eine parallele
Entwicklung der Managementinformationssysteme unterstitzt werden, die derzeit noch fehlen.
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Es besteht daher die Hoffnung, in naher Zukunft eine Optimierung des EDV-Systems fiir die Erbringung
von Dienstleistungen zu erreichen, um die von Aswe erbrachten Dienstleistungen immer effektiver und
effizienter (und auch nachhaltiger) zu gestalten.

In den kommenden Jahren muss vorrangig ein Generations- und Kulturwechsel sichergestellt werden,
der den Weg zur Digitalisierung der Verwaltungsablaufe untersttitzt.

Personalplanung - Stellen in vollzeitdquivalenten Arbeitseinheiten (JAE)
Dreijahreszeitraum 2025-2027

Erforderliche Ersetzungen nach FE

| I I} I\ \ Vi VI VIl IX FE
Kundigungen im Dreijahreszeitraum
0,00 |0,00] 0,00 0,869 0,00 0,869 0,00 1,00 0,00 2025-2027
Pensionierung - Pensionierung - Versetzung - Grund fur die Kiindigung
VI - VI - \ - Ersatztyp nach FE

Wie auch aus dem Dreijahres-Personalbedarfsplan der Landesverwaltung hervorgeht, ist, da das
Personal der Agentur von der Landesverwaltung selbst bereitgestellt wird, in einem Szenario, in dem
sich die gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen an die Landesverwaltung verandert haben,
in dem der demografische Wandel und der Anstieg des Durchschnittsalters der Landesbediensteten
sowie der Mangel an qualifizierten Arbeitskraften auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten sind, ein
zentraler Faktor fir den Erfolg der Verwaltung in der Zukunft die Steigerung der Attraktivitat der Provinz
sowie die Fahigkeit zu einem modernen wund innovativen Personalmanagement. Die
Personalentwicklung in der Landesverwaltung ist strategisch ausgerichtet, zielt auf Innovation und
unterstitzt den Prozess des Wandels und der nachhaltigen Entwicklung der gesamten Organisation.
Die Teilnahme der Landesbediensteten an der beruflichen Weiterbildung hat bedeutende positive
Auswirkungen auf die Innovationsfahigkeit. Eine wesentliche Voraussetzung daflr ist namlich ein
Arbeitsumfeld, das durch komplexe Aufgaben, Autonomie bei der Entscheidungsfindung und Lernen
am Arbeitsplatz gekennzeichnet ist.

Die Information, die kontinuierliche Weiterbildung des Personals, die Investition in Wissen, Fahigkeiten
und Kompetenzen der Humanressourcen sind gleichzeitig ein Mittel, um die berufliche
Weiterentwicklung der Mitarbeiter zu gewéhrleisten und ihre Motivation zu férdern, sowie ein
strategisches Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung der internen Prozesse und damit der
angebotenen Dienstleistungen.

Besonderer Wert wird auf kollaboratives Lernen und Arbeiten und den Einsatz neuer digitaler
Technologien gelegt. Schwerpunkte der provinzialen Personalentwicklung sind die Férderung des
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digitalen Lernens und begleitende MaBnahmen zur digitalen Transformation, die Entwicklung des
agilen Arbeitens (Smart Working), die Férderung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz und die
Unterstiitzung in schwierigen Situationen, ein effektives Onboarding neuer Mitarbeiterinnen sowie die
Entwicklung und Starkung von Fihrungskraften. Die Personalentwicklung umfasst alle MaBnahmen zur
Aus- und Weiterbildung des Personals der Provinz, die wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung der
Aufgaben und Ziele der Verwaltung beitragen kdnnen. Diese MaBnahmen sind im Tatigkeitsplan des
Amtes fir Personalentwicklung zusammengefasst. Kompetente, motivierte, gesunde und
leistungsféhige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Erfolgsfaktoren fir die Landesverwaltung und
die Qualitat der Dienstleistungen fiir die Blirgerinnen und Biirger.

Es wird daher auf den Tatigkeitsplan des Amtes fiir Personalentwicklung und die Kriterien fir die
Durchfihrung von Fortbildungsinitiativen und Modalitdten fir die Teilnahme des Landespersonals
verwiesen, die auch die internen Fortbildungsinitiativen umfassen, die auch fiir das Personal der
Agentur organisiert werden, das derzeit im Grunde nur aus Mitarbeitern der Autonomen Provinz Bozen
besteht. Bezlglich der einzelnen angeflhrten Prioritdten wird auf den Ausbildungsplan der Provinz
verwiesen, in dem die einzelnen Initiativen und MaBBnahmen aufgefihrt sind.

Die Agentur behalt sich das Recht vor, im Laufe des Jahres einen eventuellen Bedarf zu ermittein.

4. MONITORING

Flr Abschnitt 4 “Monitoring” sieht das Ministerium fir 6ffentliche Verwaltung keinen Unterabschnitt vor,
da die Organisation weniger als 50 Mitarbeiter hat.

Dennoch wird im Folgenden auf die differenzierte Art und Weise der Uberwachung fiir die
verschiedenen Abschnitte des PIAO hingewiesen.

Abschnitt/ Monitoring-Modalitét Rechtsvorschriften Frist
Unterabschnitt PIAO

Abschnitt 2: Offentliche Wertschiatzung, Performance und Korruptionsbekdmpfung

2.2 Performance Jéhrlicher Bericht (ber die | Art. 10, Abs. 1, 30. Juni
Performance Buchst. b)
Legislativdekr. Nr.
150/2009
2.3Korruptionsrisiken | Periodische Uberwachung | Nationaler RegelmaBig 2 Mal pro
und Transparenz im Einklang mit dem NAP Antikorruptionsplan | Jahr (siehe Tabelle
2022 ~Halbjahrliches

Formular far die
Uberwachung der
MaBnahmen zur
Korruptionsbekdmpfung
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und Transparenz®im
Anhang,
Unterabschnitt 2.3
des PIAO -
Korruptionsrisiken
und Transparenz

Jahresbericht des VKT auf | Art. 1, Abs. 14, 15. Dezember oder ein

der Grundlage des von der | Gesetz Nr. anderes Datum, das

NAKB angenommenen 190/2012 durch eine Mitteilung

Modells in Form einer des Prasidenten der

Mitteilung des Présidenten NAKB festgelegt wird
(far das Jahr 2024

Verschiebung auf den
31. Januar 2024).

Mitteilung des
Prasidenten,
genehmigt vom
NAKB-Rat am 29.

Oktober 2024.
Bescheinigung der Art. 14, Abs. 4, Durch NAKB-
Bewertungsstellen (iber die | Buchst. g) D.Igs. Nr. | EntschlieBung
Erfiillung der 150/200 festgelegte Frist

Transparenzverpflichtungen

Zusétzlich zu den oben genannten Punkten wird darauf hingewiesen, dass die Landesverwaltung
regelmafBig interne statistische Erhebungen unter den Mitarbeitern der Landesverwaltung,
einschlieBlich der Mitarbeiter der Agentur, zum Thema Wohlbefinden am Arbeitsplatz und Smart
Working durchflhrt.

Im Laufe des Jahres 2024 veroffentlichte ASTAT eine Studie Uber die Zufriedenheit der Birgerinnen
und Bulrger mit den &ffentlichen Dienstleistungen — 2023 (News & Verdffentlichungen | Landesamt fir
Statistik | Autonome Provinz Bozen - Sidtirol), mit einer Aufschlisselung nach einzelnen
Dienstleistungen der 6ffentlichen Verwaltung, darunter auch Asse.
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UNTERABSCHNITT 2.3. -
KORRUPTIONSRISIKEN UND
TRANSPARENZ

Rechtliche Hinweise

Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 ,Bestimmungen zur Prdvention und Bekdmpfung von
Korruption und lllegalitét in der éffentlichen Verwaltung” und insbesondere Art. 1, Abs. 2 und 2-bis,
die jeweils die Verabschiedung des NAP durch die nationale Antikorruptionsbehérde vorsehen und
festlegen, dass der NAP eine Laufzeit von drei Jahren hat und jahrlich aktualisiert wird;

Gesetzesdekret Nr. 33 vom 14. Marz 2013 ,Neuregelung der Vorschriften Uber das Recht auf
Zugang zu Informationen und die Pflichten der &ffentlichen Verwaltungen zur Veréffentlichung,
Transparenz und Verbreitung von Informationen”;

Gesetzesdekret Nr. 39 vom 8. April 2013 ,Bestimmungen zur Unvereinbarkeit und Inkompatibilitét
von Amtern in der éffentlichen Verwaltung und in privaten Einrichtungen unter éffentlicher Kontrolle
gemads Artikel 1 Absétze 49 und 50 des Gesetzes Nr. 190 von 2012”

Art. 19, Abs. 15, des Gesetzesdekrets Nr. 90 vom 24. Juni 2014 ,Dringende MalBnahmen zur
Vereinfachung und Transparenz der Verwaltung und zur Effizienz der Justizbehérden”, mit dem die
Aufgaben des Ministeriums fir den o&ffentlichen Dienst der Prasidentschaft des Ministerrats im
Bereich der Korruptionspravention geman Artikel 1 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012
mit dem Titel ,Bestimmungen zur Prdvention und Bekdmpfung von Korruption und lllegalitat in der
offentlichen Verwaltung®;

NAP 2019, verabschiedet mit Beschluss NAKB Nr. 1064 vom 13. November 2019, insbesondere
Anhang 1 ,Methodische Hinweise fiir das Management von Korruptionsrisiken”;

Art. 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021 (umgewandelt in das Gesetz Nr. 113 vom 6.
August 2021), ,Dringende MalBBnahmen zur Stdrkung der Verwaltungskapazitédten der 6ffentlichen
Verwaltungen im Hinblick auf die Umsetzung des Nationalen Plans fir Wiederaufbau und Resilienz
(PNRR) und fiir die Effizienz der Justiz”, der in Art. 6 fUr die 6ffentlichen Verwaltungen geman Art. 1
Abs. 2 des Gesetzesdekrets 165/2001 den Tatigkeits- und Organisationsplan eingeflihrt hat, in dem
auch der Abschnitt zur Korruptionspravention und Transparenz ausgearbeitet werden muss;

D.P.R. vom 24. Juni 2022, Nr. 81, verabschiedet in Umsetzung von Art. 6, Abs. 5, des
Gesetzesdekrets Nr. 80/2021 zur Festlegung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit den
Pléanen, die in den integrierten Tatigkeits- und Organisationsplan aufgenommen wurden;

Ministerialdekret Nr. 132 vom 30. Juni 2022, verabschiedet in Umsetzung von Art. 6 Abs. 6 des
Gesetzesdekrets Nr. 80/2021 zum Musterplan;
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der NAP 2022 und die dazugehérigen Anhénge, verabschiedet mit Beschluss Nr. 7 der NAKB vom
17. Januar 2023;

Gesetzesdekret Nr. 24 vom 10. Marz 2023 ,Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die
VerstéBe gegen das Unionsrecht melden, und mit Bestimmungen zum Schutz von Personen, die
VerstéBe gegen nationale Rechtsvorschriften melden. (WHISTLEBLOWING-DEKRET)”,

Gesetzesdekret Nr. 36 vom 31. Marz 2023 ,Kodex fiir 6ffentliche Auftrdge zur Umsetzung von Artikel
1 des Gesetzes Nr. 78 vom 21. Juni 2022, mit dem der Regierung Befugnisse im Bereich der
Offentlichen Auftrdge lbertragen werden”,

Beschluss der NAKB Nr. 261 vom 20. Juni 2023, Verabschiedung der MaBnahme gemaf Artikel 23
Absatz 5 des Gesetzesdekrets Nr. 36 vom 31. Méarz 2023, ,Festlegung der Informationen, die die
offentlichen Auftraggeber Uber die telematischen Plattformen an die nationale Datenbank fiir
Offentliche Auftrdge (bermitteln missen, und der Fristen, innerhalb derer die Betreiber der
Plattformen und Datenbanken geman Artikel 22 und 23 Absatz 3 des Kodex die Integration mit den
Diensten gewéhrleisten miissen, die das digitale Beschaffungsdkosystem ermdglichen”;

Beschluss der NAKB Nr. 264 vom 20. Juni 2023, Verabschiedung der MaBnahme geman Artikel 28
Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 36 vom 31. Marz 2023, ,,Ermittlung der Informationen und Daten
in Bezug auf die Planung von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen sowie auf die Verfahren
des Lebenszyklus &ffentlicher Auftrdge, die fir die Erfiillung der Veréffentlichungspflichten geman
Gesetzesdekret Nr. 33 vom 14. Méarz 2013 relevant sind”, gedndert durch den Beschluss Nr. 601
vom 19. Dezember 2023 und den dazugehérigen Anhang 1) ;

Beschluss der NAKB Nr. 311 vom 12. Juli 2023 ,Leitlinien zum Schutz von Personen, die Verstd3e
gegen das Unionsrecht melden, und zum Schutz von Personen, die VerstéBe gegen nationale
Rechtsvorschriften melden. Verfahren fiir die Einreichung und Bearbeitung externer Meldungen”;

Beschluss Nr. 493 der NAKB vom 25. September 2024 ,LEITLINIEN Nr. 1 zum sogenannten
Pantouflage-Verbot gemasi Art. 53, Absatz 16-ter, Gesetzesdekret 165/2001”;

Aktualisierung 2023 des NAP 2022, verabschiedet mit Beschluss Nr. 605 vom 19. Dezember 2023;
Aktualisierung 2024 des NAP 2022.

Im Rahmen der dringenden MaBnahmen zur Starkung der Verwaltungskapazitat der &ffentlichen
Verwaltungen, die fir die Umsetzung des Nationalen Plans fir Wiederaufbau und
Widerstandsfahigkeit (PNRR) erforderlich sind, wurde mit Artikel 6 der Gesetzesverordnung Nr.
80/2021 der Integrierte Tatigkeits- und Organisationsplan (PIAO) in das Rechtssystem eingefiihrt.
In dieses Dokument wurden verschiedene Planungsinstrumente aufgenommen, die in Bezug auf
Zeitplan, Inhalt und Referenzstandards ihre eigene Autonomie genossen, darunter der
Dreijahresplan zur Korruptionspravention und Transparenz.

Dieser Unterabschnitt lber Korruptionsrisiken und Transparenz des PIAO ist als dynamisches
Instrument konzipiert, das einen zyklischen Prozess in Gang setzt, in dessen Rahmen die Strategien
und MaBnahmen zur Vorbeugung und Bekédmpfung von Korruptionsphdnomenen in Abhangigkeit
von den bei der Anwendung der MaBnahmen selbst erhaltenen Antworten weiterentwickelt oder
geandert werden. Auf diese Weise kdnnen nach und nach immer gezieltere und wirksamere
Praventions- und Bek&dmpfungsinstrumente entwickelt werden.

Die nationale Strategie wird durch den nationalen Antikorruptionsplan (NAP) umgesetzt, der von der

nationalen Antikorruptionsbehérde (NAKB) verabschiedet wurde. In Bezug auf die GrdBe und die

verschiedenen Tatigkeitsbereiche der Behoérden identifiziet der NAP die wichtigsten

Korruptionsrisiken und die entsprechenden AbhilfemaBnahmen und enthélt Angaben zu den Zielen,
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Fristen und Modalitéten firr die Verabschiedung und Umsetzung von MaBnahmen zur Bekampfung
von Korruption.

Der Begriff der Korruption, auf den in diesem Unterabschnitt des PIAO Bezug genommen wird, hat
eine weit gefasste Bedeutung. Er umfasst die verschiedenen Situationen, in denen eine Person im
Rahmen ihrer Verwaltungstatigkeit die ihr anvertraute Macht missbraucht, um sich private Vorteile
zu verschaffen.

Artikel 6.6 des Gesetzesdekrets 80/2021 sah Vereinfachungen bei der Erstellung der PIAO vor.

Mit dem NAP 2022 hat die NAKB diese Vereinfachungen auch auf alle anderen
Verwaltungen/Einrichtungen mit weniger als 50 Beschaftigten ausgedehnt, die verpflichtet sind, den
PIAO anzunehmen.

Der PIAQ ist drei Jahre lang gultig und muss geman den in Artikel 7 Absatz 1 und 8 Absatz 2 des
Ministerialerlasses Nr. 132/2022 festgelegten Fristen aktualisiert werden. In Bezug auf den
Unterabschnitt ,Korruptionsrisiken und Transparenz® ist die Aktualisierung in Unternehmen mit
weniger als 50 Mitarbeitern nur dann jahrlich erforderlich, wenn im Jahr vor der Bestatigung eine
oder mehrere der folgenden Situationen vorliegen:

Korruptionsfélle oder Falle von erheblichen Verwaltungsméangeln

Anderungen der strategischen Ziele

wesentliche organizatorische Anderungen _

wesentliche Anderungen anderer Abschnitte des PIAD, die sich auf den Inhalt des Abschnitts tiber

Korruptionsbekdampfung und Transparenz auswirken

Im Laufe des Jahres 2024 sind keine Korruptionsfalle aufgetreten, sodass keine wesentlichen
Anderungen in Bezug auf die Organisation und die strategischen Ziele erforderlich waren.

Die Agentur erwagt jedoch aus Vorsichtsgriinden eine Uberarbeitung und Verscharfung der
PraventionsmaBnahmen und hat diese durch die Einflhrung weiterer Kontroll- und
PraventionsmaBnahmen, die im Laufe der nachsten Jahre ab 2025 umgesetzt werden sollen,
Uberarbeitet.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Anhérungsverfahren zur Aktualisierung des Dreijahresplans
zur Korruptionspréavention und Transparenz 2025-2027 Link durchgefihrt wurde, bei dem Burger,
Flrsorgeverbande, Vereine, Berufsverbande, Gewerkschaften und andere Formen von
Organisationen, die kollektive Interessen vertreten, Vorschlage und/oder Bemerkungen zur
besseren Ermittlung von PraventionsmaBnahmen gegen Korruption sowie Vorschlage zum Thema
Transparenz einreichen konnten, woraufhin bis zum Stichtag 20. Dezember 2024 keine Vorschlage
und/oder Bemerkungen eingegangen sind.
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Die Agentur erwagt jedoch vorsichtig eine Uberpriifung und Starkung der PraventionsmaBnahmen
durch die Einfihrung neuer KontrollmaBnahmen, die in den nachsten Jahren umgesetzt werden
sollen.

Es ist anzumerken, dass flir die Aktualisierung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und
Transparenz 2024-2026 link ein Anhérungsverfahren durchgefihrt wurde, bei dem Burgerinnen und
Birger, Patronate, Verbénde, Handelsorganisationen, Gewerkschaften und andere verschiedene
Formen von Organisationen, die kollektive Interessen vertreten, die Moglichkeit hatten, Vorschlage
und/oder Anmerkungen zu formulieren, die darauf abzielen, PraventionsmaBnahmen zur
Korruptionsbekampfung sowie Vorschlage zur Transparenz besser zu identifizieren; daraufhin sind
keine Vorschldge und/oder Anmerkungen innerhalb der vorgegebenen Frist des 20. Dezembers
2024 eingegangen.

DPKVT AUFBAUVERFAHREN
Fir den Aufbau des DPKVT wurde das folgende Verfahren angewandt:
- Ernennung des Antikorruptionsbeauftragten
- Analyse des internen und externen Kontextes
- Erstellung einer Risikokartierung
- Bewertung der Risikobereiche
- MaBnahmen zur Risikopravention
- Spezifische MaBnahmen zur Risikopravention
- Allgemeine MaBnahmen zur Risikopravention:
Schulung und Information des Personals
Verhaltenskodex
Berichterstattung
Festlegung von Transparenzpflichten
Sonstige MaBnahmen
- Uberwachung und Kontrolle

- Jahresbericht lUiber die Umsetzung der Anforderungen des Dreijahresplans zur
Korruptionspravention
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ERNENNUNG DES KORRUPTIONSBEKAMPFUNGSBEATUFTRAGTEN UND INTERNE
AKTEURE, DIE AN DER AUSARBEITUNG UND ANNAHME DIESES UNTERABSCHNITTS
BETEILIGT WAREN

Der Direktor ist das Organ, das bis zum 31. Januar jedes Jahres flir die Verabschiedung des DPVKT
zustandig ist (Art. 1, Absatz 78, Gesetz Nr. 190/2012). In der Agentur fallt diese Funktion mit der des
Verantwortlichen flr Korruptionsprévention und Transparenz zusammen, der alle organisatorischen
Anderungen veranlasst, die erforderlich sind, um die fir die unabh&ngige und wirksame Auslibung
der Aufgaben erforderlichen Funktionen und Befugnisse zu gewahrleisten. Er legt die strategischen
Ziele im Bereich der Korruptionspravention und Transparenz fest und erlasst alle allgemeinen
Leitlinien, die direkt oder indirekt auf die Korruptionspréavention abzielen. Er erstellt den
Jahresbericht des VKVT.

Der VKVT, der in der Person des Direktors der Agentur identifiziert wurde, wurde mit

Verfligung des Direktors der Agentur vom 31.03.2017 Nr. 152 ernannt.

Wie die NAKB in der Aktualisierung 2024 des NAP 2022 prézisiert, erfordert eine wirksame
Korruptionspravention die Einbeziehung aller in der Verwaltung tatigen Personen durch einen
kontinuierlichen und konstruktiven Dialog zwischen dem Verantwortlichen fiir Korruptionspréavention
und Transparenz (VKVT) und den verschiedenen Verantwortlichen fir die internen finanziellen und
instrumentellen Ressourcen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen.

Die Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren muss kontinuierlich sein und sich auf die gesamte
Ausarbeitung und Umsetzung der Praventionsstrategie erstrecken, um so zur Schaffung eines
institutionellen und organisatorischen Umfelds beizutragen, das den VKVT wirklich untersttzt.

DIE BETEILIGTEN SUBJEKTE

FUHRUNGSKRAFTE/
INHABER VON EQ- MITARBEITER

TITEL

VERAMNTWORTLICHE
DER AMDEREM

STAKEHOLDER BEREICHE DES PIAD

INTERNE
KONTROLLORGANE
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Bereits in der ersten Phase der Definition des DPKVT hat der Korruptionsbekdmpfungsbeauftragte
eine interne Arbeitsgruppe innerhalb der Agentur eingerichtet, der die Koordinatoren der drei
Arbeitsbereiche angehoérten, in die die Aktivitaten der Achse unterteilt sind. Obwohl die
Organisationsstruktur der Aswe klein ist, zeichnen sich die drei Bereiche der Agentur durch
unterschiedliche, miteinander verknipfte Arbeitsabldufe aus. Der Beitrag der Koordinatoren war
daher wertvoll und entscheidend fir die Ausarbeitung des Plans. Diese Personen, die sowohl
grundlegende kognitive Unterstltzungs- als auch Koordinierungsaufgaben wahrnehmen, spielen
eine Schlusselrolle fir den Erfolg der Korruptionspraventionspolitik. In der Phase der Umsetzung
des Plans versorgen die Koordinatoren den Korruptionsbekdmpfungsbeauftragten mit den
notwendigen Informationen und Rickmeldungen Uber die gesamte Organisation und die Aktivitaten
der Agentur, damit er die Umsetzung und Einhaltung des Plans standig Gberwachen kann. Die
Kontaktperson fir das Axis-Informationssystem hat ebenfalls aktiv an der Ausarbeitung des Plans
mitgewirkt, insbesondere bei der Abfassung des Teils, der sich auf die Transparenz bezieht.

Uber das Netzwerk der Referenten wurde ein System der Kommunikation und des
Informationsaustauschs entwickelt, um sicherzustellen, dass MaBnahmen zur
Korruptionspravention in einem partizipativen Prozess ausgearbeitet und Uberwacht werden.

Ihre Mitarbeit war von grundlegender Bedeutung, insbesondere in Bezug auf:

Prozessabbildung

Identifizierung von Risikoereignissen
Analyse der Ursachen

Bewertung des Risikoniveaus der Prozesse
Uberwachung

Da es sich bei den Bereichskoordinatoren bereits um Schlisselfiguren im organisatorischen Aufbau
der Agentur handelte, erfolgte ihre Ernennung zu Ansprechpartnern fir den VKVT informell, ohne
dass sie per Dekret formalisiert wurden.

Leiter der Abteilung flir Korruptionsprévention und Transparenz (VKVT) und Leiter des einheitlichen
Registers der Vertragsstationen (RASA) der Agentur:

o Dbereitet bis zum 31. Januar jeden Jahres die Aktualisierung des DPKVT vor, wobei er sich

auf den folgenden Dreijahreszeitraum bezieht;

bereitet die Veroffentlichung des Plans auf der Website der Agentur vor;

ab 2020 sorgt sie fir die Ubermittlung des Plans an die NAKB Uber die Online-Plattform;

pruft die Eignung und Wirksamkeit des DPKVT;

bereitet Anderungen des Plans vor, wenn Anderungen in der Organisation aufgrund von

Anderungen der Vorschriften und/oder des Auftretens neuer Risikosituationen festgestellt

werden;

* (Uberwacht die Einhaltung der Vorschriften Giber die Nichtibertragbarkeit und Unvereinbarkeit
von Amtern geman dem Gesetzesdekret 39/2013;

o erstellt einen Jahresbericht Uber die in seiner Eigenschaft als Transparenzbeauftragter
durchgeflhrte Tatigkeit und sorgt fir dessen Verdffentlichung im Bereich ,Transparente
Verwaltung“ auf der Website der Agentur;

e als Transparenzmanager nimmt er/sie die entsprechenden Aufgaben wabhr.

An den Verantwortlichen kdnnen auBerdem Meldungen Uber UnregelmaBigkeiten oder VerstdBe
gerichtet werden. In solchen Fallen ist es Aufgabe des Verantwortlichen, nach Durchflihrung der
entsprechenden Uberprifungen der gemeldeten Sachverhalte sicherzustellen, dass im Plan
geeignete MaBnahmen zur Verhinderung des gemeldeten Vorfalls vorgesehen sind.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Falle einer voriibergehenden und plétzlichen Abwesenheit des
VKVT der Direktor des Ressorts Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und
Ehrenamt, in der die Agentur derzeit angesiedelt ist, als Stellvertreter gilt.
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Bereichskoordinatoren

Sie sind die Ansprechpartner flr die Umsetzung des Plans in den ihnen zugewiesenen Bereichen
und fungieren als Bindeglied zwischen dem VKVT und den Abteilungen, die sie koordinieren. Sie
wirken aktiv mit bei der Festlegung der Abbildung der Prozesse in den Zustandigkeitsbereichen, bei
der Identifizierung von Risikoereignissen, bei der Analyse der Ursachen, bei der Bewertung der
Risikoexposition und bei der Identifizierung und Konzeption von MaBnahmen. Es obliegt den
einzelnen Bereichsreferenten, am Jahresende fiir ein Monitoring zu sorgen.

Die fundierten Kenntnisse der Arbeitskontexte, fiir die die Bereichskoordinatoren zustandig sind,
ermdglichen es dem Verantwortlichen, bei der Ausarbeitung des Plans anhand seiner Uberlegungen
und Beobachtungen die bereits vorgesehenen Praventionsstrategien und damit verbundenen
MaBnahmen anzupassen oder zu &ndern bzw. neue zu ermitteln.

Im Einzelnen:

+ Die Koordinatoren Ubernehmen zusatzlich zu den spezifischen Aufgaben ihres Amtes
folgende Aufgaben: sie sind am Risikomanagementprozess beteiligt und an der Festlegung
geeigneter MaBnahmen zur Vorbeugung und Bekampfung von Korruption sowie zur
Uberwachung der Einhaltung dieser MaBnahmen durch die Mitarbeiter der ihnen
unterstellten Dienststelle (Art. 16, Absatz 1, Buchstabe I-bis, Gesetzesdekret Nr. 165/2001);

« sie stellen die vom VKVT geforderten Informationen zur Ermittlung der Tatigkeiten bereit, bei
denen das Korruptionsrisiko am hdéchsten ist (Art. 16, Absatz 1, Buchstabe |- ter,
Gesetzesdekret Nr. 165/2001);

e sie Uberwachen die Tatigkeiten der ihnen unterstellten Dienststelle und ordnen in
begriindeten Féllen die Rotation des Personals an, wenn Straf- oder Disziplinarverfahren
wegen korrupten Verhaltens eingeleitet werden (Art. 16, Absatz 1, Buchstabe I-quater,
Gesetzesdekret Nr. 165/2001);

* sie halten die im VKVT angegebenen Vorschriften ein und arbeiten mit dem VKVT zusammen
(Art. 8 D.P.R. Nr. 62/2013);

+ sie gewahrleisten den =zeithahen und regelmaBigen Informationsfluss, der auf der
institutionellen Website veroffentlicht werden muss, um die gesetzlich festgelegten Fristen
einzuhalten (Art. 43, Absatz 3, Gesetzesdekret Nr. 33/2013);

e sie Uberwachen die Anwendung des Verhaltenskodexes (Art. 15, Prasidialdekret Nr.
62/2013);

e Uberwachen und gewahrleisten die ordnungsgeméaie Umsetzung des Zugangs der
Offentlichkeit (Art. 43, Absatz 4, Gesetzesdekret 33/2013, gedndert durch Gesetzesdekret
97/2016).

Angestellte und Mitarbeiter

Adressaten des Plans sind alle Personen, die in irgendeiner Funktion fir die Verwaltung arbeiten.

Die Vorschriften des Plans gelten auch fir die Mitarbeiter und Berater der Agentur, die in irgendeiner
Form vertraglich gebunden oder beauftragt sind.

VerstoBe der Mitarbeiter gegen die im DPKVT vorgesehenen PraventionsmaBnahmen kénnen
disziplinarisch geahndet werden (Gesetz 190/2012, Art. 1, Absatz 14).
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Trotz der Tatsache, dass die gesetzliche Bestimmung die Verantwortung fir das Auftreten von
korrigierenden Phanomenen auf den Leiter der Pravention konzentriert, behalten alle Mitarbeiter der
Agentur ein verantwortungsvolles Verhalten in Bezug auf die tatsachlich ausgefihrten Aufgaben und
insbesondere

¢ den Verhaltenskodex einhalten

« melden alle mutmaBlichen rechtswidrigen Tatsachen, von denen sie Kenntnis erlangen,
geman den im Verhaltenskodex festgelegten Verfahren;

* ihren Vorgesetzten unverziiglich zu informieren, wenn sie das Vorhandensein eines - auch
nur potenziellen - Interessenkonflikts feststellen.

Die Einbeziehung der Mitarbeiter in Form einer aktiven Teilnahme am Prozess der organisatorischen
Selbstanalyse, der Prozesskartierung und der Festlegung und Umsetzung von
PraventionsmaBnahmen wird gewahrleistet. Bei VerstéBen gegen die im Verhaltenskodex
enthaltenen Pflichten, einschlieBlich derjenigen, die sich auf die Umsetzung dieses Plans beziehen,
unterliegen die Mitarbeiter disziplinarischen MaBnahmen (Art. 54 Gesetzesdekret Nr. 165/2001).

Externe Mitarbeiter

Externe Mitarbeiter halten sich, soweit vereinbar, an die im DPVKT enthaltenen MaBnahmen.

PROZESS DER ANNAHME UND KOORDINIERUNG MIT ANDEREN PROGRAMMIERUNGS-
UND PLANUNGSINSTRUMENTEN

Die Umsetzung der im DPKVT festgelegten Praventions- und TransparenzmaBnahmen ist im
Performanceplan der ASWE als jahrliches Organisationsziel enthalten.

Die Uberwachung dieses Plans, die als Aktivitat zur Uberpriifung der schrittweisen Umsetzung der
geplanten MaBnahmen und Aktivitaten und der Erreichung der gesetzten Ziele gedacht ist, sieht
punktuelle Kontrollen zusammen mit den Bereichskoordinatoren vor, die mindestens zweimal pro
Jahr durchgefiihrt werden und die Grundlage fur die Erstellung des in Art. 1, Absatz 14 des Gesetzes
Nr. 190/2012 vorgesehenen Jahresberichts bilden.

ANALYSE DES EXTERNEN UND INTERNEN KONTEXTES

Der NAP sieht die Analyse des Kontexts als ersten und unverzichtbaren Schritt des
Risikomanagementprozesses vor. Die Einordnung des Kontexts setzt daher eine Tatigkeit voraus,
durch die die Informationen und Daten hervorgebracht und extrahiert werden kénnen, die zum
Versténdnis der Tatsache erforderlich sind, dass das Korruptionsrisiko innerhalb der Einrichtung
aufgrund der vielféltigen territorialen Besonderheiten, die mit den sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Dynamiken, aber auch mit den internen organisatorischen Merkmalen
zusammenhangen, auftreten kann.

ANALYSE DES EXTERNEN KONTEXTES

Die Analyse des externen Kontextes stellt die erste und unverzichtbare Phase des
Risikomanagementprozesses dar, durch die die notwendigen Informationen gewonnen werden, um
zu verstehen, wie sich das Korruptionsrisiko innerhalb der Verwaltung aufgrund der Besonderheit
des Umfelds, in dem sie tatig ist, in Bezug auf die territorialen Strukturen und die soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Dynamik manifestieren kann.

Am 30. Januar 2024 wurde die Rangliste des Korruptionswahrnehmungsindex 2023 (Cpi) von
Transparency International veréffentlicht. Italien bestatigt seinen Wert von 56 und liegt auf Platz 42
von 180 Landern, wéhrend es unter den 27 Mitgliedstaaten der Européischen Union auf Platz 17
liegt. ,Die Konsolidierung der Punktzahl unseres Landes im ICC 2023 bestétigt Italien in der Gruppe
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der europdischen Lénder, die sich am meisten flir Transparenz und den Kampf gegen Korruption
einsetzen®, kommentierte Michele Calleri, Prasident von Transparency International Italia.

Der allgemeine Kontext, in dem die Agentur tatig ist, ist das Gebiet der Autonomen Provinz Bozen.
Zusammen mit der Autonomen Provinz Trient ist die Autonome Provinz Bozen Teil der Region
Trentino-Siidtirol und die nérdlichste Provinz Italiens.

Wie aus den von ,Sole 24 Ore" herausgegebenen Statistiken mit Bezug auf den Kriminalitatsindex
2023 hervorgeht, liegt die Provinz Bozen im nationalen Ranking auf Platz 75 der italienischen
Provinzen.

Bolzano

Rapine

Tentati omicidi o6 | =2 Estorsioni
L J
Violenze sessuali 93 37 Usura
L J

Furti 1 3 Associazione per delinquere

Furti con strappo 9 27 Accociazione di tipo mafioso

Furti con destrezza 1267 2 Riciclaggio e impiego di denaro
®
Furti di autovetture Truffe e frodi informatiche
® L
Furti in esercizi commerciali 37.9 2 Incendi
L J
Furti in abitazione 1208 Stupefacenti

Quelle: “Sole 24 Ore”

Jedes Jahr wird der Jahresbericht der UIF (,Unita di Informazione Finanziaria per I'ltalia“, die
nationale Zentralstelle mit AML/CFT-Funktionen) verdffentlicht. Der ,Jahresbericht 2023“ wurde im
Jahr 2024 ver6ffentlicht. Im Jahr 2023 gingen 150.418 Meldungen verdéchtiger Transaktionen
(SOS) bei der Stelle ein.

In Bezug auf die Region Trentino-Sudtirol gab es im Jahr 2023 2.330 Meldungen (ein Anstieg von
13,4 % gegenilber 2022). — Link Rapporto annuale per il 2023, n. 16 - 2024.
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Tarola 1.3
Segnalazioni ricevute per regione in cui ¢ avwenuta I'operativita segnalata
2022 2023
REGIONI (iadori {rabori (bar %
u':l'."-'n'r.‘h’f',i gmoge:4) arsoduti) guieie ) ”‘);:j'::" .“"'l

2023)

Lombardia 27.651 178 27.462 183 0,7
Lazio 19.255 12,4 15.872 1,6 -17.6
Campania 18.305 11,8 15903 10,6 -13,1
Veneto 11.437 T4 10.673 7l -6,7
Emilia-Romagna 9477 6,1 9834 6,3 38
Piemonte 001 3.8 8.731 28 -3,0
Toscana 8.971 58 B.647 57 -3,6
Stcihia B.O930 5.7 8672 54 -3,0
Puglia 8.115 52 G356 42 -21.7
Calabria 4125 27 3.934 26 4.6
Laguria 3621 23 3.614 2.4 0,2
Marche 3.007 20 3.069 20 0,9
Trentino-Alto Adige 2.691 1,7 2330 1,5 <134
Frul Venesia Guulia 2426 L6 2240 1.5 1.7
Abruzzo 2334 1.3 1.883 1,3 -19.3
Sardegna 2.239 (e 2.098 1,4 -6,3
LUmbria 1.354 (9 1.335 0.4 -1.4
Basilicata ) (6 993 (.7 1,3
Molise 603 0,4 410 (0.3 =320
Valle D' Aosta 327 02 274 02 16,2
Estero 3.056 20 1.972 13 -35,5
Online 7.503 48 14.116 9.4 88,1
Totale 155.426 100,0 150.418 100,0 =)

Quelle: “Rapporto annuale della UIF — 2023”

Das lokale Wirtschaftsgefiige von Trentino-Sudtirol, das sich durch eine starke Ausrichtung auf den
primaren und tertidren Sektor auszeichnet, hat seine Starken im Tourismus und in der Agrar- und
Ernahrungswirtschaft und bietet auch dank der Wirtschafts- und Férderpolitik der Landesverwaltung
ein gunstiges Umfeld flr Investitionen und Produktion. Diese Sektoren zeichnen sich durch
Kleinstunternehmen aus, die mehr als 20 % der Gesamtproduktion ausmachen, mit einem hohen
Anteil an Familienbetrieben.

Trentino-Sidtirol ist nicht nur ein Drehkreuz fir den Transit von Waren und Personen von und nach
Mitteleuropa, sondern auch eine der reichsten Provinzen ltaliens, was das BIP angeht, und diejenige
mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in Italien. Nach einem anfénglichen Riickschlag aufgrund der
restriktiven MaBnahmen, die zur Bewaltigung der Pandemie ergriffen wurden, befindet sich die
wirtschaftliche/produktive Situation in einer Phase der deutlichen Erholung. Der lokale Reichtum, der
derzeit auch durch den wichtigen Investitionsplan im Rahmen des PNRR geférdert wird, kénnte
daher ein ,bevorzugter* Kanal flr jene kriminellen Organisationen sein, die schon immer bereit
waren, die Kanale der Realwirtschaft sowohl durch umfangreiche Geldwascheoperationen als auch
durch ihre Einbeziehung in Ausschreibungsverfahren fiir die Vergabe von Auftragen zu infiltrieren.

Speziell in der Provinz Bozen, einem wichtigen Industriestandort und Zentrum des tertidren Sektors,
hat man sich schon immer flr jene kriminellen Gruppierungen interessiert, die sich am aktivsten in
die Wirtschafts- und Finanzsektoren einmischen, indem sie Ausschreibungen kontrollieren und
Betrligereien begehen, um o&ffentliche Gelder unrechtmaBig zu erhalten.

Wie aus dem Sommerbarometer 2024 des IPL — Institut fir Arbeitnehmerférderung — hervorgeht, ist
die Bilanz der Sidtiroler Wirtschaft Mitte 2024 zufriedenstellend, wenn auch mit einigen
Einschrankungen. In Zahlen ausgedriickt sind die Arbeitsmarkidaten positiv beeindruckend
(Beschaftigung in abhangiger Arbeit: +1,6 %, Beschaftigungsquote: 74,8 %, Arbeitslosenquote: 2,8

34



%). Der Wachstumsimpuls fir die Stdtiroler Wirtschaft kommt derzeit jedoch vor allem von ,auf3en”
(d. h. vom Tourismus mit einem Anstieg der Ubernachtungen um +4,3 % in den ersten finf Monaten
des Jahres und vom Export mit +9,6 % im ersten Quartal des Jahres), wahrend die Binnennachfrage
schwécher wird. ,Die realen Konsumausgaben sind aufgrund des starken Kaufkraftverlusts der
Haushalte in den letzten Jahren riicklaufig: Allein im Zeitraum 2021-2023 betragt der Riickgang gut
ein Sechstel. Darliber hinaus gehen die Investitionen der Unternehmen zuriick und die
Immobilienkaufe verlangsamen sich, wie die Statistiken zur Kreditnachfrage deutlich zeigen.” Nur
wenige sprechen darlber, aber die Alarmsignale auf dem Kreditmarkt werden immer starker, da in
den ersten Monaten des Jahres ein weiterer Riickgang der Kreditnachfrage zu verzeichnen war,
insbesondere bei den gréBeren Unternehmen (zum 30.04.2024, Veranderungen im 12-Monats-
Vergleich: insgesamt: -6,1 %, Unternehmen >20 Mitarbeiter: -10,0 %; Unternehmen <20 Mitarbeiter:
-4,4 %; Haushalte: -1,6 %).

Die positiven Faktoren: Die Wachstumsprognosen fiir 2024 in den wichtigsten Referenzlandern fiir
Sadtirol wurden kirzlich leicht nach oben korrigiert, was bedeutet, dass sich der Wachstumsimpuls
auch auf die Sadtiroler Wirtschaft auswirken durfte. Der lokale Arbeitsmarkt ist stabil, es herrscht
weiterhin Vollbeschaftigung und die Arbeitsvermittlungsdienste verbessern sich. Die Inflationsrate in
Bozen liegt derzeit unter dem Zielwert der EZB. Der Landeshaushalt wirkt als weiterer
stabilisierender und ausgleichender Faktor. Die Erwartungen der Arbeitnehmer hinsichtlich der
wirtschaftlichen Entwicklung Stdtirols in den n&chsten 12 Monaten sind insgesamt vorsichtig positiv.

Zu den negativen Faktoren z&hlen: Die Investitionstatigkeit der Unternehmen und die Nachfrage auf
dem Immobilienmarkt beginnen nachzulassen, wie die Daten zum Kreditmarkt deutlich zeigen. Trotz
der Trendwende bei den Zinssatzen bleiben die Finanzierungskosten fiir Unternehmensinvestitionen
und Bauprojekte hoch. SchlieBlich bleibt laut Angaben der Arbeitgeberverbande aus der letzten Zeit
die finanzielle Lage eines GroBteils der arbeitenden Familien angespannt, und deutliche
Lohnerhéhungen scheinen noch in weiter Ferne zu liegen.

In diesem soziobkonomischen Kontext kommt der wirtschaftlichen Hilfe, die die Autonome Provinz,
auch Uber die Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung, leisten kann, um die
wirtschaftliche und finanzielle Notlage zu verhindern, zu verringern oder zu Uberwinden, in die
Einzelpersonen oder Haushalte aufgrund eines unzureichenden Einkommens und/oder des
Mangels an anderen alternativen wirtschaftlichen Ressourcen geraten kdnnen, eine entscheidende
Rolle zu.

Nachstehend finden Sie eine grafische Darstellung des Netzwerks von Partnern, mit denen die
Agentur zum 31.12.2024 zusammenarbeitet.
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Einrichtungen des Patronats

Die Patronate erbringen eine wichtige Dienstleistung fir die Gemeinschaft, indem sie im Namen der
Agentur eine Reihe von Sozialleistungen garantieren; es handelt sich um eine grundlegende
Dienstleistung fiir die Biirger in Bezug auf Beratung und Zugang zu zahlreichen Sozial- und
WohlfahrtsmaBnahmen, die in der gesamten Provinz angeboten wird.

Die Patronate bieten allen Birgern, ob erwerbstéatig oder nicht, Informationen, Unterstitzung und
Schutz, einschlieBlich Vertretungsbefugnissen.

Fir die meisten Dienstleistungen wenden sich die Nutzer nicht einmal direkt an die Agentur, wenn
sie ihre Antrage einreichen, sondern nutzen die Dienste der lokalen Patronate oder der E-
Government-Dienste, so dass ein flichendeckender Blrgerservice gewahrleistet ist (es gibt
insgesamt 43 Schalter, an die sich die Birger wenden kdénnen, um Antrége zu stellen).

Die Agentur arbeitet daher eng mit den Blrgeramtern zusammen, indem sie sie anleitet und
Schulungstage organisiert, bei denen die Verfahren und Arbeitsmethoden fiir den Kontakt mit den
Benutzern regelmaBig in Erinnerung gerufen werden. Die Patronate sind verpflichtet, diese
Anweisungen bei ihrer Tatigkeit zu befolgen, die von der Agentur in der anschlieBenden
Antragsbearbeitungsphase regelmaBig uberpruft wird.
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Die Patronate werden gemafi dem Regionalgesetz Nr. 15 vom 9. August 1957 in seiner gednderten
Fassung und dem Présidialdekret Nr. 10/L vom 22. Dezember 2009 zu etwa 70 % der tatsachlich
ausgefihrten Tétigkeit finanziert.

Wir verweisen auch auf das Dekret des Présidenten der Region Trentino-Sidtirol vom 20. November
2023 Nr. 18 Erlass der Verordnung tber “Weitere Anderungen der durch das Présidialdekret Nr.
10/L vom 22. Dezember 2009 erlassenen Vorschriften in der gednderten Fassung. m. (in Bezug auf
die Finanzierung der Férderungsinstitute), D.P.Re g. 4. Juni 2008, Nr. 3/L und s.m. (in Bezug auf
das ,Familienpaket®) und D.P.Reg. 12. Oktober 2009, Nr. 8/L und s.m. (in Bezug auf die Erhebung
von Daten Uber die Wohlfahrt)*.

Aswe ist mit der administrativen Verwaltung dieser Mittel beauftragt.
Landesabteilungen, Ressort fiir Familie und Soziales

Zu den wichtigsten Partnern innerhalb der Landesverwaltung gehéren die Abteilung Informatik, die
Finanzabteilung, die Personalabteilung und die Rechtsabteilung, die in der Satzung der Agentur
ausdricklich genannt werden und die die notwendige Unterstitzung fir die institutionellen
Aktivitaten der Agentur gewéhrleisten sollen,

Bei der Ausibung ihrer Tatigkeiten stimmt sich die Agentur in erster Linie mit dem Landesamt far
Familie, Senioren, Soziales und Wohnungswesen ab, in das sie eingegliedert ist. Gemal dem
Organigramm der Provinz.

Ressorts, Abteilungen und Amter

«in LANDESVERWALTUNG

Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
Generaldirektion - Ressort Finanzen, Digitaler Wandel und Blrgemnahe Verwaltung
Ressort Bevdlkerungsschutz, Burgerrechte, Gleichstellung und Kommunikation

Ressort Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt

[£3]

£}

m

L zur Kontakt-Seite

Familienagentur

Amt fur Freiwilligenwesen und Solidaritat

Amt fur Genossenschaftswesen

Abteilung Soziales

ASWE Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung
Direktion Italienische Bildung
Ressort ltalienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung

Direktion Ladinische Bildung und Kultur

Kreditinstitute
Die Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) wurde von der Autonomen Provinz

Bozen mit der Buchhaltung und der finanziellen Verwaltung des Bauspardarlehens betraut und hat
dazu Vereinbarungen mit den folgenden Banken und Pensionskassen getroffen:
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Le banche convenzionate

Perinformazioni dettagliate sul Mutuo Risparmio Casa e/o per verificare l'effettiva possibilita di accedere a un
Mutuo Risparmio Casa puoi rivolgerti a una delle seguenti banche:

& Raiffeisen  (3) RaikaRitten BESPARKASSE  SunTIROLadBANK
CAS5A RURALE BANK .

Volksbank [l noveus Raika

— E ALTA ANAUNIA St. Martin

Das Bausparmodell der Autonomen Provinz Bozen zielt auf die Férderung des privaten Sparens zur
Finanzierung von Wohneigentum ab. Das Modell besteht aus einer ersten, mindestens 8 Jahre
dauernden Ansparphase durch Beitrage in eine Zusatzversorgungskasse (sog. Pensionsfonds) und
einer anschlieBenden Phase der geférderten Finanzierung durch das sog. Bauspardarlehen. Es
obliegt der vereinbarten Bank, den Bedarf des Antragstellers zu prifen, der eine Hypothek von bis
zum doppelten Betrag des in der Zusatzversorgungskasse angesammelten Kapitals erhalten kann.

| fondi pensione convenzionati

Gli aderenti ai seguenti fondi pensione possona richiedere il Mutuo Risparmio Casa:

fonds [T plu rlfonds (0 Raiffeisen PENSPLAN%PROFI
Fondo Pensione Aperto

PreviBank @

|us \rn.l

Arca Previdenza

FONDO PENSIONE APERTO

Autonome Region Trentino-Sidtirol

Ein weiterer wichtiger Akteur ist die Region Trentino-Sudtirol, deren Verordnungen Uber die
ergénzende soziale Sicherheit die Grundlage fur die Gewahrung zahlreicher Leistungen durch die
Aswe bilden. Die Hauptaufgabe der Agentur besteht namlich nicht nur darin, den
Anspruchsberechtigten alle durch das Landesgesetz festgelegten Sozialleistungen zu gewéhren,
sondern auch die erganzenden Sozialleistungen, deren Verwaltungsaufgaben durch Landes- und
Regionalgesetze an die Provinz delegiert werden.

Aufgrund der Komplexitat des behandelten Themas ist es notwendig, auch mit anderen Stellen und
Einrichtungen wie dem NISF, dem Finanzamt, Sidtiroler Einzugsdienste, der Justizbehdrde, der
Polizei, den Sozialpartnern, der Finanzwache, der Gesundheitsbehérde der Provinz und den
Behoérden anderer Lander der Européischen Union, die fiir die Gewéhrung von Leistungen zustandig
sind, die mit denen der Aswe vergleichbar sind (insbesondere bei strittigen Situationen, die EU-
Birger betreffen), Gesprache zu fihren. Der Vergleich flhrt in mehreren Fallen zur Festlegung von
Arbeitsprotokollen oder Konventionen.
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Die Agentur arbeitet im gleichen Kontext wie die Landesverwaltung; daher wird auch auf die Analyse
verwiesen, die die Provinz in ihrem eigenen DPKVT durchgefihrt hat, um das Berichtete zu
erganzen.

Eine Stichprobenerhebung Uber den Grad der Zufriedenheit der Blrger mit den o&ffentlichen
Dienstleistungen wurde von Astat - dem statistischen Institut der Provinz - durchgefiihrt, wobei der
Schwerpunkt auf den Dienstleistungen der Landesverwaltung lag; sie kann unter dem folgenden
Link eingesehen werden. Insgesamt ist ein allgemeiner Riickgang der Zufriedenheit und des
Vertrauens festzustellen; Langsamkeit und UbermaBige Blrokratie sind die am haufigsten
geauBerten Kritikpunkte.

Die Umfrage zeigt, dass von den Personen, die sich in den letzten drei Jahren an eine
Dienststelle/Behérde des Landes gewandt haben, etwa drei Viertel (73 %) ihre Erfahrungen als
positiv bewerten. Dieser Wert ist riicklaufig, denn im Jahr 2018 waren 80 % zufrieden.

Wie zufrieden waren Sie mit dem Dienst der Landesverwaltung? - 2023
Prozentuelie Verteilung; Personen mil 18 Jahran und mehr, dis in den letzlen drei Jahren ginen Dienst in Anspruch genommen haben

E rimasto soddisfatto del servizio dell’Amministrazione provinciale? - 2023
Composizione percentuale; persone di 18 anni e olire, che negli ultimi tre anni hanng ulilizzato un servizio
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Quella: ASTAT, Istituto provinciale di statistica
Zu den vier Abteilungen oder Agenturen, die mehr als 80 Prozent Zufriedenheit erreichten, gehdren

das Grundbuch- und Katasteramt, die Abteilung fir Landwirtschaft, die Familienbehérde und die
ASWE.
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| Tab.i4 |
Wie zufrieden waren Sie mit dem Dienst der Landesverwaltung? Nach beanspruchter Abteilung - 2023
Nutzende mit 18 Jahren und mehr und Prozentsatz der positiven Bewertungen (Dienste mit mindestens 50 Bewertungen)
E rimasto soddisfatto del servizio del’ Amministrazione provinciale? Per ripartizione utilizzata - 2023
Utenti di 18 anni & altre & percentuale di valutazionl positive {servizi con almeno 50 giudizl)
Nuizende Sehr odet Seht oder Verlnderung
Zemiich zlemlich {Prozent-
zufrieden 2ufrieden punkie)
Utent Maiin o Malio o Variazione
abhastanze abbestanza (punti
sodafatio saddisfatin percaniual)
2023 2Ma 20232016
Abteilung Grundbuch, Grund- und Ripartizione Libro fondiaro, catasio
Gebaudekataster 60.500 a0 52 -1 fondiario & urbano
Abteilung Landwirtschalt 23200 ar a8 -1 Ripartizione Agricaliura
Familienagentur 10.100 ar g -3 Agenzia per la famigha
ASWE - Agentur fir soziale und wirt- ASSE - Agenzia per lo sviluppo sociala ed
schaflfiche Entwicklung 12.400 a1 {a} {a) BCONOMIGO
Abteilung Italenisches Schulaml 11.300 i3 T2 3] Ripartiziona Inlendenza scolastica ilaliana
Abtailung Arbeilsmarkiservice 16.600 7 T8 -2 Ripartizions Servizio Mercato del lavoro
Abteilung Maobdlital 34500 78 a4 B Ripartizione Mobilita
Deutsche Bildungsdirekiion 25200 T3 a3 -10 Direzione Istruzions e Formazions tedesca
Dienststelia fir die Zwei- und
Dreisprachigkeitsprifungan 25.000 73 5 -2 Servizio esami di bi- & trilinguismo
Abteilung Persanal 12.400 6B a6 -18 Ripartizione Personale
Abtailung Soziales 18.700 B6 T4 13 Ripartiziona Politiche sociali
WOBI (Institut fiir den sozialen Wohnbau) 28.200 65 (%] -1 IPES (istitulo per MEdilizia sociala)
Abteilung Wohnungsbau 28.200 56 71 -14 Ripartizione Edilizia abilativa
{8} In der Liste von 2018 war dieser Dienst rcht enthalten
el 2018 non era nella lista delle risposts.

Quelle: ASTAT

ANALYSE DES INTERNEN KONTEXTES

Bei der Analyse des internen Kontextes muissen die organisatorischen und operativen
Managementaspekte - nach Prozessen - berlicksichtigt werden, die die Anfélligkeit der Struktur fir
das Korruptionsrisiko beeinflussen.

Die Agentur ist Teil des Departements fiir sozialen Zusammenhalt, Familie, Senioren,
Genossenschaften und Freiwilligenarbeit, das flnf verschiedene Organisationsstrukturen umfasst:

» Familienagentur

» Amt fir Freiwilligenarbeit und Solidaritat

» Amt fiir Genossenschaftswesen

* Abteilung Soziales

» ASWE - Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung

Die begrenzte GréBe der Agentur beglnstigt daher ein sehr hohes MaB3 an Kontrolle Uber ihre
Aktivitaten.

Seit Juli 2015 hat die Agentur durch den Beschluss Nr. 816/2015 der Landesregierung die
monokratische Form des obersten Leitungsorgans in der Person des Direktors pro tempore
angenommen und gleichzeitig wurde von der Landesregierung ein Lenkungs- und
Koordinierungsausschuss ernannt, um die notwendige Verbindung zwischen der Agentur und der
Landesregierung sicherzustellen.

Die Agentur fuhrt ihre institutionellen MaBnahmen in Ausflhrung der familien-, sozial- und

wirtschaftspolitischen  Entscheidungen der Autonomen Provinz Bozen ohne groB3en
Ermessensspielraum durch, da die Kriterien mit der Definition, der flir den Zugang zu den Leistungen
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erforderlichen Voraussetzungen von vornherein durch Verordnungen festgelegt sind, ohne dass die
Mdoglichkeit einer Abweichung besteht.

Das folgende Diagramm veranschaulicht das derzeitige Organigramm der Agentur:

Lenkungs- und
Koordinierungs-
beirat

Direktor Kontrollorgan

o —

Koo dinstins Koordination
e Keormehon bt boreich Leistungsbereich
Leistungsbereich Leistungshereich Zivilinvaliden, Brbhakioe s nd
Vorsorge Familiengeld Evilbl?gﬁ' GehErI:iIuse o oAt
und Pflegegel
“
- Renten fiir Teil- - Vervaltung des
- Rente zugunsten - Landesfamiliengeld und Vellinvaliden _Rentenfonds fo die
derim Haushalt ! - Landeskindergeld - Renten fiir Blinde im Haushalt tatigen
tétigen Personen z1- Zusatzbeitrag zum - Renten fiir Gehar- Personen
- Zuschuss zum Auf- Landesfamiliengeld lose = AUSZB‘_" lung
bau einer Zusatz- - Staatliches Mutter- - Begleitgeld fiir der Leistungen
rente fiir die schaftsgeld Zivilinvaliden - Tatigkeit als
im Haushalt titigen - Begleitgeld fiir Steuerabzugsver-
Personen -l Blinde rrl_'lttler
- RentenmaBige Ab- K - Begleitgeld fir - Bilanz
sicherung der Gehbrlose - Verwaltung der
Erziehungs- und - Pflegegeld Darlehen
Pflegezeiten 1 - Auszahlung Bau-
- Zuschuss auf die spardarlehen und

Vorschuss der
Steuerabziige bei
privater Wiederge-
winnungsmafi-
nahmen
- Besitz von Anteilen
am Strategischen
Fonds Trentino
Sidtirol
- Verwaltung des
Rotationsfonds fiir
die Wirtschaft
- Abschluss von Ver-
tragen
- Informationssysterm
-EDV

pS

Rentenversicherung
der Bauern, Halb-
und Teilpdchter

- Beitrag fir den
Aufbau einer Zusatz-
rente der Bauern,
Halb- und Teil-
pachter und der
Kinstler und Kinst-
lerinnen

Die Agentur arbeitet mit den von der Landesregierung zur Verfligung gestellten instrumentellen und
personellen Ressourcen. Freie Stellen werden durch den Zugriff auf die Listen geeigneter Bewerber
aus Auswabhlverfahren oder durch den Zugriff auf die Listen der Bewerber fiir befristete Anstellungen
besetzt.

Es wird immer schwieriger, Personal durch Auswahlverfahren und interne Mobilitat zu finden, da es
notwendig ist, das Know-how des Personals zu entwickeln und zu bewahren und den transversalen
Charakter der Aktivitaten durch die Bildung von Arbeitsgruppen zu verstarken.

Die drei strategischen Bereiche sind wie folgt

1. Bereich der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

2. Bereich Finanzvermégen

3. Bereich Finanzierung 6ffentlicher Arbeiten

41



Der erste Bereich umfasst alle 27 von der Agentur ausgezahlten wirtschaftlichen Leistungen (unter
Berlcksichtigung der Leistungen fiir Behinderte, Blinde und Gehdrlose) und stellt zweifelsohne die
groBte Arbeitsbelastung fiir die Einrichtung dar. Das strategische Ziel des Bereichs besteht darin,
eine schnelle und rechtzeitige Abwicklung der Leistungen zu gewéhrleisten.

Die Leistungen werden in vier Hauptgruppen zusammengefasst

- Interventionen bei Pflegebediirftigkeit - Pflegegeld

- Familienbeihilfen

- Eingriffe in die soziale Sicherheit

- wirtschaftliche Leistungen zugunsten von Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehérlosen.

Der zweite Bereich sieht die Verwaltung des Finanzvermdgens der Agentur vor, das aus dem Fonds
besteht, der durch das Regionalgesetz Nr. 3 vom 28.02.1993 mit dem Ziel eingerichtet wurde, eine
Altersrente fOr Hausfrauen zu garantieren, die keinen Anspruch auf eine Altersrente auf der
Grundlage von Pflichtbeitragen erworben haben, um die nachhaltige Verwaltung des Pensionsfonds
for Hausfrauen zu gewahrleisten, um die Bereitstellung von Leistungen an die Mitglieder im Laufe
der Zeit zu garantieren.

Dazu gehért auch die Vermdgensverwaltung des Rotationsfonds fir die Wirtschaft, die der ASWE
Ende 2019 von der Autonomen Provinz in Umsetzung des Landesgesetzes Nr. 2 vom 29. April 2019
Ubertragen wurde, das in Artikel 5 die Abschaffung der gesetzlich zugelassenen auBerbudgetaren
Verwaltung vorsieht und gleichzeitig vorsieht, dass die buchhalterische Verwaltung der geman
Artikel 2 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 15. April 1991 eingerichteten revolvierenden Fonds der
Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung Gbertragen wird. Ab Anfang 2020 garantiert die
ASWE somit die Auszahlung von Darlehen an Unternehmen durch die geman Gesetz 9/1991
angeschlossenen Banken.

Der dritte strategische Bereich sieht die Ubernahme, Verwaltung und Auszahlung von
Finanzierungen vor, die der Realisierung von o&ffentlichen Bauvorhaben oder Projekten zur
wirtschaftlichen Entwicklung dienen, die von der Autonomen Provinz in Auftrag gegeben werden,
sowie die Auszahlung von Finanzierungen an Unternehmen und damit verbunden ist das
strategische Ziel, das in der Verpflichtung besteht, diese Finanzierungen rechtzeitig und effizient zu
garantieren.

Im Bereich der wirtschaftlichen Leistungen verwaltet die Aswe die Bearbeitung aller von den Birgern
eingereichten Antrdge im Bereich der Sozialhilfe und der sozialen Sicherheit (Uber 85.000
Leistungen mit einem Ausgabenvolumen von ca. 431 Mio. € im Jahr 2024), informiert die Nutzer und
schult die Betreiber der Patronate, die Schalterfunktionen wahrnehmen und fir die telematische
Ubermittlung der von den Nutzern eingereichten Antrage an die Agentur sorgen. Die Bearbeitung
der Leistungsantrage erfolgt in Arbeitsteams, die von den Koordinatoren der vier
Interventionsbereiche ("Pflegegeld und Zivilinvaliden, Blinde und Gehorlose",
"VorsorgemaBnahmen", ,Familiengelder, "Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung®) geleitet
werden.

Nach der vorlaufigen Prufung der Unterlagen, bei der genau Uberprift wird, ob die fir die
Einreichung der Antrdge angegebenen Voraussetzungen erflllt sind, werden die Unterlagen in
Bearbeitung genommen oder wegen des Fehlens der vorgeschriebenen Voraussetzungen
abgelehnt. Bei der Austibung dieser Tatigkeit gibt es im Wesentlichen keinen Ermessensspielraum
der Verwaltung, da die Voruntersuchungen unter Einhaltung der Bestimmungen der
Leistungsgesetze und der einschlagigen Durchfiihrungsvorschriften durchgefliihrt werden. Bei
unrechtmaBigem Bezug von finanziellen Leistungen kann die Agentur auch den gezahlten Betrag
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mit oder ohne Verwaltungssanktion gemaf Artikel 2-bis des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober
1993 und des Landesgesetzes Nr. 9 vom 7. Januar 1977 widerrufen.

Um eine GréBenordnung zu nennen: Allein bei den Familienbeihilfen, dem Bereich, in dem die
meisten Widerrufe vorgenommen werden, wurden im Jahr 2024 fast 500 Leistungen widerrufen. In
etwa der Halfte dieser Félle wurden auch Verwaltungssanktionen verhéngt.

Gegen die Verfiigungen des Direktors der Agentur, fir dessen Entscheidung der Landesrat fir
Familie und Soziales zustandig ist, werden ebenfalls verwaltungshierarchische Rechtsmittel
eingelegt, und zwar im Auftrag der Landesregierung.

Nach Abschluss der Vorarbeiten wird die Auszahlung der Leistungen mit der Ubermittlung des
Zahlungsauftrags an das Schatzamt des Landes, einschlieBlich der Tatigkeit als
Steuereinbehaltungsstelle, vom Bereich Rechnungswesen und Finanzverwaltung verwaltet, der
auch fir die Vermégensverwaltung der Aswe (Pensionsfonds flr Hausfrauen in primis) sowie fiir die
Verwaltung der von der Asse im Auftrag der Landesregierung aufgenommenen Darlehen zustandig
ist. Der Bereich Buchhaltung und Finanzverwaltung ist auch fir die Vertragsverwaltung und das
EDV- und Informationssystem der Agentur zustandig.

Mit Beschluss Nr. 1297 vom 11.12.2018 beauftragte die Landesregierung die Agentur, ab dem 1.
Juli 2019 die bisher von der Gesellschaft Alto Adige Finance S.p.A. ausgelbten Téatigkeiten zu
Ubernehmen.

Die neuen Aufgaben bestehen in der buchhalterischen Verwaltung von zwei Fonds, dem
Rotationsfonds fiir die Gewahrung von Bauspardarlehen geman Landesgesetz Nr. 13/1998 und dem
Rotationsfonds fiir die Erleichterungen im Zusammenhang mit Vorschiissen auf Steuerabziige fur
private Renovierungen, die durch staatliche Vorschriften gemaf Art. 78/ter des Landesgesetzes Nr.
13/98 vorgesehen sind. Die dritte Funktion bezieht sich auf den Besitz von Anteilen am
Strategischen Fonds Trentino-Sidtirol, einem Investmentfonds, dessen Ziel es ist, in
Schuldverschreibungen oder Kredite zu investieren, die von Einrichtungen wie kleinen und mittleren
Unternehmen, Kleinstunternehmen oder Einrichtungen in Trentino-Sidtirol ausgegeben oder
aufgenommen wurden.

Beim Bauspardarlehen handelt es sich um ein zinsgunstiges Darlehen mit mittlerer Laufzeit (von
mindestens 18 Monaten bis héchstens 20 Jahren), das ausschlieBlich fir den Kauf, den Bau oder
die Renovierung der ersten Wohnung bestimmt ist und von der Autonomen Provinz Bozen (ber die

von ihr beauftragte Stelle, mit der die Banken eine Vereinbarung getroffen haben, gewahrt wird.
Dieses Darlehen wird an Pensionskassenmitglieder vergeben, die sich dem Modell Bausparen
angeschlossen haben.

Im Laufe des Jahres 2024 hat die Agentur Finanzierungen im Rahmen des Modells ,Bausparen” in
Hbéhe von insgesamt 54,5 Millionen Euro an 516 Beglnstigte ausgezahlt.

Die Finanzierung von Gebauderenovierungen auf der Grundlage des theoretischen Betrags der
Steuerabzlige besteht dagegen aus einem zinslosen Darlehen, das innerhalb von zehn Jahren in
Hohe des gesamten gesetzlich vorgesehenen Abzugs zurlickzuzahlen ist.

Seit Januar 2020 hat die Agentur auBerdem die Buchfiihrung des gemaR Landesgesetz 9/1991
eingerichteten Rotationsfonds fir die Wirtschaft Gbernommen und die Auszahlung von
Finanzierungen an vertraglich gebundene Kreditinstitute gewéhrleistet, um wirtschaftliche Aktivitaten
in der Provinz Bozen zu férdern, mit einem Gesamtbetrag von 13,6 Millionen Euro im Jahr 2024, von
denen 25 Unternehmen (Freiberufler und Selbststéndige) profitierten, die eine wirtschaftliche
Tétigkeit in der Provinz Bozen ausiben.
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Die oben beschriebenen neuen Aufgaben wurden vom Bereich Rechnungswesen und

Finanzverwaltung Gbernommen.

Ausgezahlte Leistungen nach Empféngern (a) und Betrdge, Finanzierungen und Darlehen — 2023-2024

Provisorische Daten

Anderung %

Anderung %

2023 2024 2023-2024 2023 2024 2023-2024
LEISTUNGEN AN FAMILIEN/PERSONEN
UNTERSTUTZUNG FUR FAMILIEN
Landeskindergeld 36.509 34.742 48| 44.953.291 €| 40.992.529€ -8,8
Landestamiliengeld 14.867 14.676 13| 34322600 €| 33.633.356€ 2,0
Landesfamiliengeld + 70 76 8,6 73.600 € | 74.200,00€ 08
Staatliches Familiengeld 7 0 -100.0 1.857 € 0 -100.0
Staatliches Mutterschaftsgeld 530 655 23,6 1.006.452 €| 1.320.498 € 31,2
31.423 - -100,0| 15.710.000 € 0 -100,0
Einmaliger Zuschuss ,,.Bonus Bollette”
UNTERSTUTZUNG FUR FAMILIEN 83.406 50.149 -39,9| 96.067.800 € | 76.020.583 € -20,9
PENSIONEN
Beitrag fiir die rentenméBige Absicherung
der Erziehungszeiten 3.859 3.860 0,0 7.659.271 €| 8.016.396 € 4,7
Beitrag fiir die rentenméBige Absicherung
der Pflegezeiten
727 592 -18,6 1.801.764 €| 1.705.903 € -5,3
Freiwillige Weiterversicherung der
Rentenversicherung fiir Hausfrauen 85 98 15,3 239.709 € 294.606 22,9
Zuschuss auf Rentenvel_'_sicherung der
Bauern, Halb- und Teilpéchter 4.028| 3.600 (c) -10,6 8.846.087 € | 8.100.000 (c) -8,4
Zuschuss zum Aufbau einer Zusatzrente 125
fur Hausfrauen 8 7 ? 3.700 € 3.380 -8,6
Beitrag fiir den Aufbau einer Zusatzrente
der Bauern, Halb- und Teilpéachter
1.090 1.079 -1,0 562.937 € 556.058 € 1,2
Hausfrauenrente 2.257 2.236 -0,9 15.302.334 € | 15.787.073 3,2
Beitrag fiir den Aufbau einer Zusatzrente
fir die Kinstler 17 23 35,3 8.500 € 11.500 35,3
INSGESAMT 12.071 11.495 -4,8 34.424.303 | 34.474.916 0,1
BERUFSKRANKHEITEN
Rendite bei berufsbedingter Taubheit 54 51 5,6 193.028 € 197.784 € 25
INSGESAMT 54 51 -5.6 193.028 € 197.784 € 2,5
SOZIALVERSICHERUNGS-MASSNAHMEN
IESCES M 12.125 11.546 -4,8 34.617.332 | 34.672.700 € 0,2
PFLEGEGELD
Pflegegeld 15499 |  15.869 24| 132839.204 €| 137:439.749 35
Pflegegeld - Erben 391 392 0,3 827.081€| 792771 € 4.1
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Pflegegeld - Pflegegutscheine _ _ _ 1.022.886 € 771.547 € 24.6

Pflegegeld - Finanzierung Seniorenheime
- - - | 146343793 €| 192290762 9.6
271.294.829
TSR 15.890 |  16.261 2,3| 281.033.055€ 2 35

ZIVILINVALIDEN

Renten fiir Zivilinvaliden, Zivilblinde und
Gehorlose 4.914 4.934 0,4 33.481.689 € | 35.287.867 € 5,4

Begleitgeld fir Invalide und Vollblinde;
Sonderzulage fiir Teilblinde;
Kommunikationszulage fiir Gehorlose;

monatliche Zulage fiir minderjihrige 1.951 2.007 2.9 12.837.998 € | 13.307.396 € 3,7
Teilinvalide;

Erganzungszulage fiir Teilblinde und 661 685 3,6 937.287 €| 1.030.163 € 9,9
Vollblinde

INSGESAMT 7.526 7.626 1,3 47.256.974 € | 49.625.426 € 5,0

GESAMTLEISTUNGEN AN 431.608.128
€

FINANZIERUNGEN / DARLEHEN

Bauspardarlehen

P 526 516 -1,9 54.516.675 € | 54.560.211 € 0,1
Vorschuss auf Steuerabziige 3 0 -100.0 90.542 € 0€ -100,0
Rotationsfonds fiir die Wirtschaft 9 25 177.8 2272104 € | 13.672422 € ROEE

FINANZIERUNGEN/DARLEHEN

INSGESAMT 538 541 0,6

56.879.321 68.232.633 € 20,0

(a) Zu den Begiinstigten zahlen diejenigen, die im Laufe des Jahres mindestens einmal die Leistung bezogen haben. (b) Betrdge nach Abzug der Steuern. (c) Geschéatzte Angabe, da ca.
3.500 Antrage auf Unterstlitzung fiir Sozialversicherungsbeitrage von Landwirten, deren Bearbeitungsverfahren 2024 abgeschlossen wurde, in die Statistik 2024 aufgenommen wurden,
obwohl sie tatséchlich erst in den ersten Monaten des Jahres 2025 ausgezahlt wurden. Die geschétzten Ausgaben belaufen sich auf rund 7.800.000 Euro.

Quelle: ASWE

Die Aswe verfigt auch Uber ein zentrales Sekretariat zur Unterstiitzung der Direktion.

Was die Auftragsvergabe betrifft, so beschrankt sich die Tatigkeit der Agentur in der Regel auf einige
wenige Dienstleistungs- und Lieferauftrage pro Jahr, die unter dem Schwellenwert von 140.000 Euro
liegen.

Obwohl auch das neue Gesetzbuch gemaf Artikel 50 des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 vorsieht,
dass die Vergabestellen Dienstleistungen und Lieferungen flir einen Betrag von weniger als 140.000
Euro direkt vergeben kdnnen, auch ohne mehrere Wirtschaftsteilnehmer zu konsultieren, wobei
sichergestellt wird, dass Subjekte mit nachgewiesener Erfahrung ausgewahlt werden, die fir die
Ausflhrung der vertraglichen Leistungen geeignet sind und die auch in den von der Vergabestelle
erstellten Listen oder Registern aufgefihrt sind. Um Verzerrungen in Bezug auf RechtmaBigkeit und
Transparenz zu vermeiden, vergleicht die Agentur die von zwei oder mehreren
Wirtschaftsteilnehmern vorgelegten Kostenvoranschlage und fordert erforderlichenfalls im Rahmen
von Voruntersuchungen des Marktes mehrere Kostenvoranschlage an (auch durch Einsichthahme
in die Verzeichnisse der Wirtschaftsteilnehmer, die elektronischen Kataloge der MEPA oder andere
ahnliche Instrumente), um zu priifen, welche Ldsungen fir die zu erflllenden Anforderungen
tatsachlich verflgbar sind.

Bei der Durchfihrung ihrer Tatigkeiten nutzt die Aswe die Formulare, Leitlinien, Rundschreiben,
Vademecum, aktualisierte Informationsunterlagen, die von der Agentur fir offentliche Auftrage -
AQV - und der Plattform SICP — ,Sistema Informativo Contratti Pubblici* - zur Verfligung gestellt
werden.
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AbschlieBend wird im Folgenden die Situation der letzten finf Jahre in Bezug auf die Agentur in
Bezug auf Straftaten gegen die 6ffentliche Verwaltung (Zweites Buch, Titel I, Kapitel | des
Strafgesetzbuches) sowie auf Straftaten der Falschung und des Betrugs dargestellt:

TYPOLOGIE ANZAHL
1. Rechtskraftige Urteile gegen Mitarbeiter des Amtes 0
2. Laufende Gerichtsverfahren gegen Mitarbeiter des Amtes 0
3. Vorladungen gegen Mitarbeiter des Amtes 0
4. Abgeschlossene Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter des Amtes 0
TYPLOGIE (Rechnungshof, TAR) ANZAHL

Abgeschlossene Verfahren wegen verwaltungsrechtlicher/buchhalterischer | 0
Haftung (Rechnungshof) gegen Mitarbeiter des Amtes

6 Abgeschlossene Verwaltungs-/Rechnungslegungsverfahren 0
(Rechnungshof) gegen Direktoren

7 Einleitung eines Verwaltungs-/Rechnungsprifungsverfahrens 0
(Rechnungshof) gegen Bedienstete des Amtes

8 Erdffnung eines Verwaltungs-/Rechnungslegungsverfahrens 0
(Rechnungshof) gegen Direktoren

9 Verwaltungsbeschwerden im Zusammenhang mit der Vergabe von 0
Offentlichen Auftragen

10 Berichte iber Missstinde auch in Form von Whistleblowing 0
WEITERE TYPOLOGIEN (Berichte iiber die interne Kontrolle, Priifer) ANZAHL
1. Von den internen Kontrollorganen nicht anerkannte Feststellungen 0
2. Von der Prifstelle nicht berlicksichtigte Feststellungen 0
3. Feststellungen des Rechnungshofs - Regionale Sektion Marche 0

Weitere Einzelheiten zu den Tatigkeiten der Agentur sind auf der Website
https://aswe.provinz.bz.it/de/home zu finden.

Mit dem Dekret Nr. 608/2024 des Direktors der Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung
wurde der Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2025-2027 genehmigt; die Finanzdokumente kénnen
in der Rubrik "Transparente Verwaltung" auf der institutionellen Website eingesehen werden. In
diesem Bereich werden unter der Rubrik "Haushalt" jéhrlich die wichtigsten Finanzdokumente
verdffentlicht, aus denen die verfigbaren Mittel und ihre Verwendung fir die verschiedenen Kapitel
und Interventionen hervorgehen.

Bitte beachten Sie in jedem Fall den Performance-Plan 2025-27, der nach seiner Genehmigung
unter dem folgenden Link verdéffentlicht wird:

Transparente Verwaltung der ASWE

Nach dieser anfanglichen Erlauterung der Téatigkeiten der Agentur und des Organigramms bietet das
folgende Diagramm einen schematischen Uberblick Uber den gesamten Prozess des
Tatigkeitsmanagements der Agentur.
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Prozesse ASWE

¢ Jahresplanung *Bewertung der Antrége ¢ Personalverwaltung

eKontrolle, Monitoring und -Verw_altung der Ablehnungen von e Fortbildung des Personals
KorrekturmaRnahme (R e Dokumentation

¢ Jahresbericht ol ger A *Vertrage, Vergaben

¢ Personalverwaltung und -entwicklung bl e e e Buchhaltung und Steuerwesen

e Stichprobenkontrollen . . .
2 ; o Sekretariats- und Verwaltungsdienste im
¢ Verwaltung der Widerrufe Allgemeinen

eZusammenarbeit bei der Ausarbeitung
von Regeln und Vorschriften

¢ Datenverarbeitung zur Unterstiitzung
von Anfragen, Abfragen

e Finanzierung und Ausbildung der
Patronate

¢ Management und Verwaltung der
Finanzmittel

» Ubernahme, Verwaltung und Auszahlung
von Finanzmitteln fiir die Durchfiihrung
offentlicher Arbeiten

ERSTELLUNG EINER RISIKOKARTIERUNG UND BEWERTUNG DER RISIKOBEREICHE
Kartierung der risikobehafteten Prozesse

Das Gesetz Nr. 190/2012 bezieht sich nicht ausdriicklich auf das Risikomanagement, aber Artikel 1,

Absatz 5 betont, dass der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz "eine
Bewertung der verschiedenen Ebenen der Exposition der Amter gegeniiber dem Korruptionsrisiko
liefert und die organisatorischen Interventionen aufzeigt, die darauf abzielen, das gleiche Risiko zu
verhindern" und prazisiert weiter, dass es sich nicht um "ein Studien- oder Erhebungsdokument
handelt, sondern (um) ein Instrument zur Identifizierung konkreter MaBnahmen, die mit Sicherheit
umgesetzt und hinsichtlich ihrer effektiven Anwendung und Wirksamkeit bei der
Korruptionspravention lberwacht werden miissen".

Ziel dieser Phase ist es, MaBnahmen zur Korruptionspravention entsprechend den bei der Analyse
ermittelten kritischen Punkten zu ermitteln.

Die von der Verwaltung durchgefiihrten Prozesse wurden kartiert, wobei fUr jeden festgestellten
Prozess das relative Risiko bewertet wurde. Die Kartierung ist fur die Identifizierung, Bewertung und
Behandlung von Korruptionsrisiken von groB3er Bedeutung.

Die von der Agentur durchgefiihrten Arbeiten begannen mit der Identifizierung aller von der Agentur
durchgefiihrten Prozesse, die in der folgenden Phase einer Analyse und Vertiefung unterzogen
wurden.

In Anhang 1 des NAP 2019 wird klargestellt, dass das im "Prozess" festgelegte Mindestmaf3 an
Analyse fur Verwaltungen mit geringer organisatorischer GrdBe, wenigen Ressourcen und
angemessenen Kompetenzen in besonders kritischen Situationen oder flir solche Prozesse zuléssig
ist, bei denen das Korruptionsrisiko nach angemessenen und strengen Bewertungen, die bereits in
friiheren NAPs durchgeflihrt wurden, als gering eingestuft wurde und fiir die in der Zwischenzeit
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keine Tatsachen oder Situationen aufgetreten sind, die auf eine Form der Kritizitditen hindeuten
(Sentinel-Ereignisse, Berichte usw.).

Wie bereits erwartet, wurden in Anhang 1 des NAP 2019 Neuerungen und Anderungen am
gesamten Risikomanagementprozess vorgenommen und eine neue Methodik vorgeschlagen, die
Uber die in Anhang 5 des NAP 2013-2016 beschriebene hinausgeht und die einzige ist, die fur die
Ausarbeitung der DPKVT herangezogen wird.

Durch die Nutzung der digitalen Plattform GZoom, die der Agentur von der Landesverwaltung zur
Verfligung gestellt wurde - die Plattform wurde 2019 eingeflihrt und 2021 auf die Angaben des NAP
2019 aktualisiert - wird das System der Verwaltung und Behandlung von Korruptionsrisiken im
Rahmen der Kartierung und der spezifischen MaBnahmen vereinfacht und strukturiert.

Die Agentur, die das von der PAB zur Verfiigung gestellte Programm Gzoom nutzt, hat sich daran
orientiert, indem sie ein quantitativ-qualitatives, gemischtes Kartierungssystem eingefiihrt hat.

Beschreibung der Hauptfunktionen von Gzoom:- Risikoidentifizierung: Es ist moglich, Prozesse mit
Korruptionsrisiko zu kartieren und sie einem bestimmten Bereich zuzuordnen.- Zuordnung von
Prozessen und Risiken: Dem Benutzer kann jedem identifizierten Prozess eines oder mehrere der
im Register vorgesehenen Risiken zugeordnet werden.: Risikoanalyse: Fir jeden identifizierten
Prozess kann eine Risikoanalyse durchgefiihrt werden, indem die verschiedenen vorgesehenen
Wahrscheinlichkeits- und Auswirkungsindizes erfasst werden.- Risikogewichtung: Das System
ermdglicht es, die Risikoinformationen nach Bereichen zu aggregieren, um die risikoreichsten
Bereiche zu identifizieren und vorrangig zu behandeln.- Risikobehandlung: Die Funktionen des
Systems ermdglichen es, jedem Korruptionsrisiko eine Reihe von MaBnahmen aus dem
entsprechenden Katalog zuzuordnen, um die Wahrscheinlichkeit oder die Auswirkungen des
Korruptionsrisikos zu neutralisieren oder zumindest zu verringern.

Nachstehend sind die verwendeten Indikatoren firr die Risikobewertung aufgefihrt:

Ermessensspielraum

Ist der Prozess/die Phase diskretionar (keine Einschrédnkungen durch Regeln, Vorschriften,
Richtlinien, Rundschreiben, Verwaltungsakte usw., die den Ermessensspielraum der Flhrungskraft
aufheben oder einschranken)?

Nein, er ist vollstdndig eingeschrénkt (1)
Ist teilweise eingeschrénkt (3)
Ist in hohem Mafe diskretiondr (5)

Umfang des "externen” Interesses

Sind im Zusammenhang mit dem Prozess/der Phase wesentliche Interessen (einschlieBlich
wirtschaftlicher Interessen) Dritter oder wesentliche Vor- oder Nachteile flr externe Empfanger
denkbar?

Nein, denn dieser hat ausschlie3lich interne Bedeutung und fiihrt nicht dazu, dass externen Parteien
Vorteile oder Nachteile zugerechnet werden, auch nicht indirekt (1)

Ja, sofern er von duBBerer Bedeutung ist und dazu fiihren kann, dass externen Empféngern - auch
indirekt - Vorteile oder Nachteile zugewiesen werden (3)

Ja, soweit er von duBerer Bedeutung ist und die Zuweisung erheblicher Vor- oder Nachteile an
externe Personen, auch indirekt, zur Folge haben kann (5)

Die Komplexitat des Prozesses
Ist der Prozess/die Phase durch organisatorische und/oder technische Komplexitét gekennzeichnet?
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Er ist durch einfache Regeln und klare Zusténdigkeiten innerhalb der Verwaltung gekennzeichnet
(1)

Er ist durch maBig komplexe Vorschriften und ein komplexes System von Zusténdigkeiten innerhalb
der Verwaltung gekennzeichnet (3)

Er ist durch sehr komplexe Regeln oder Zustédndigkeiten innerhalb und auBerhalb der Verwaltung
gekennzeichnet (5)

Auftreten von Korruption oder Maladministration in der Vergangenheit

Der Prozess/die Phase war bereits in der Vergangenheit Gegenstand von Korruptionsfallen oder
Missstanden in der Verwaltung (z. B. Feststellungen durch Kontrollorganismen, Einwénde, Berichte
oder Beschwerden, Disziplinarverfahren wegen UnregelmaBigkeiten/VerstéBen, Verfahren vor dem
Zivilrichter, dem regionalen Verwaltungsgericht oder den Staatsrat, Verfahren der
Strafjustizbehdrden oder des Rechnungshofs)?

Nein, es gab oder gibt keine bekannten Prdzedenzfélle (1)

Ja, innerhalb der Verwaltung, innerhalb der letzten 5 Jahre (3)

Ja, innerhalb lhrer Struktur, innerhalb der letzten 5 Jahre (5)

Kontrollen wihrend des Prozesses
Wird die Art der Kontrolle, die wahrend des Prozesses/der Phase durchgeflihrt wird, von einer
anderen Person durchgefiihrt als die, die die vorherigen Phasen des Prozesses durchfiihrt?

Ja, durch eine andere Person (1)
Nein, sie wird von der gleichen Person durchgefiihrt (auch gemeinsam mit anderen) (3)
Nein, es findet keine Kontrolle statt (5)

Rickverfolgbarkeit
Sind die einzelnen Schritte des Prozesses/der Phase dokumentiert?

Ja, vollstédndig (1)
Nur wesentliche Prozessschritte werden dokumentiert (3)
Nein, oder nur minimal (5)

Einbindung externer Parteien
Werden Externe in den Prozess/der Phase einbezogen (z.B. Berater, Freiberufler, externe
Gremienmitglieder)?

Nein (1)
Ja (5)

Organisatorische, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen
Welche Auswirkungen oder Schaden kdnnten bei Eintritt des beschriebenen Risikoereignisses fur
die Verwaltung und/oder externe Nutzer entstehen?

Minimale Auswirkungen innerhalb der Verwaltung, kein Schaden fiir externe Nutzer (1)

MaéBige Auswirkungen innerhalb der Verwaltung und/oder begrenzter Schaden fir externe Nutzer
(3)

Erhebliche Auswirkungen innerhalb der Verwaltung und/oder erheblicher Schaden fir externe
Nutzer oder Beeintrdchtigung grundlegender Interessen der Biirger/Nutzer (z. B. Gesundheit,
Sicherheit, Privatsphére, Landschaftsschutz, Umweltschutz) (5)

Ruf
Wirde das beschriebene risikobehaftete Ereignis dem Image der Verwaltung schaden?

Die Nachricht (iber das Ereignis wiirde wahrscheinlich innerhalb der Verwaltung vertraulich bleiben
(1)

Die Nachricht (ber das Ereignis wiirde lokal verbreitet werden (3)

Die Nachricht (iber das Ereignis wiirde sich national und/oder international verbreiten (5)
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Image und Organisation
Auf welcher Ebene kann das Risiko, d. h. die Position/Rolle des Einzelnen in der Organisation,
angesiedelt werden?

Auf der Ebene der Mitarbeiter (1)
Auf der Ebene der Flihrungskraft (5)

Beispiele fir einige Schnittstellen zur Risikobewertung aus der Gzoom-Plattform:

Beispiel fiir eine Risikobewertung in Gzoom

Fase/Attivita Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei crite Stato Dati da proporre  w
Unita Responsabile 94108 - Agenzia per lo sviluppe sociale ed economico - ASS
[Fase/Attivita [ Storico passaggi di stato r Rischi da Catalogo r Caratteristiche della fase/attivita [Vﬂlutaziune del rischio [ Ponderazione del rischio |
nformazioni sulla Fase/Attivita | Annotazioni varie | Motivazione del giudizio sintetico |
Valutazione del rischio () 2023 2024 )
Discrezionalita 3 - F' parzialmente vincolato (] 3 - F parzialmente vincolato (]
o di interesse "esterno” 5 - 5i, in quanto ha rilevanza esterna [ ] 5 - 5, in quanto ha rilevanza esterna (]
& del processo 3 - E caratterizzato da regole mediar [] 3 - E caratterizzato da regole mediar (]
e 1 - Mo, non ¢i sono stati o non sono n (] 1 - Mo, non ci sono stati o non sono n (]
n passato
Trrreib f i Pl e 1 - §i, da persona diversa ] 1 - §i, da persana diversa (]
Tracciabilita e trasparenza 1 - 5, integralmente (] 1 - 5, integralmente (]
Coinvolgimento di soggetti ester 1-No ] 1- Mo ]
VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA 2,00 2,50
I oreanizzativo, ecor 5 - Notevoli ripercussioni allinterno ¢ (] 5 - Notevoli ripercussioni allinterno ¢ (-]
Reputazione 1 - La notizia dell'evento rimarrebbe (] 1 - La notizia dell'evento rimarrebbe (-]
Immagine e organizzazione 5 - Alivello di dirigente (] 5 - Alivello di dirigente (]
VALORE MEDIO DELLTMPATTO 4,00 4,00
RISCHIO POTENZIALE 8,00 10,00
Efficacia delle misure gia attuate Si, le misure attualmente utilizzate s (] Si, le misure attualmente utilizzate s (]
GIUDIZIO SINTETICO 4,80 6,00
W > ANTICORRUZIONE > Gestione D FasifAttivita
S v O =]
01/01/2024 { [Ricerca : Fase/Attivita Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei crite Stato Dati da proporre v
Rischio corruttivo  Prevision! df requisit! o accesso “personalizzati” ed insuff Unita Responsabile 94108 - Agerizia per lo svilUppo sociale ed economico - A55
v £ Valutazione dei colloqui i selezione, definizione dei criteri di valutaziont | Rischio corruttivo [[#isure da Cataiogo | Cause/Fattors abititantiasl ischio
v ! Previsioni di requisiti di accessa izzati” ed insufficienza di m
© Predefinizions dei requisiti richiesti ai fini dellidonsita a ricaprire Cause/Fattort abilitants del rischio 0 024 6)
© Ssvolgimento da almena 2 dipendenti del settore
4 » Mancanzalinadeguntezza of controlif o (]
o ]
r] ]
o o
g L]
=] )
=) ©
Q ]
o o
D presente e
Upresente e
o o
=} o

Die Gzoom-Plattform sieht die Aufnahme eines Korrekturfaktors vor, mit dem der Ubergang von
einem potenziellen Risiko zu einem Restrisiko, das als summarisches Urteil bezeichnet wird,
hervorgehoben werden kann.
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Wirksamkeit der bereits durchgefiihrten MaBnahmen

Wurden bereits VorbeugungsmaBnahmen in Bezug auf das betreffende Verfahren/die betreffende
Phase ergriffen, und wenn ja, sind die ergriffenen MaBnahmen zur Risikominderung wirksam?

PraventionsmaBnahmen wurden noch nicht durchgefiihrt / nein, die derzeit angewandten MaBnahmen
sind Uberhaupt nicht geeignet, das Risiko zu verringern (1)

Ja, die derzeit angewandten MaBnahmen sind im Durchschnitt wirksam bei der Risikominderung (0,8)

Ja, die derzeit angewandten MaBnahmen sind sehr wirksam bei der Risikominderung (0,6)

Die endgiltige Gesamtbewertung besteht daher aus dem Restrisiko, das in Form einer
zusammenfassenden Beurteilung ausgedriickt wird. Diese kann niedrig (1-4,99), mittel (5-8,99) oder
hoch (9-25) sein. Auf der Grundlage des Niveaus der zusammenfassenden Beurteilung und bei
Vorliegen objektiver Daten, wie z. B. Gerichtsurteile, Berichte, Daten lber interne Kontrollen usw.,
wird schlieB3lich eine Begrindung abgegeben. Das soeben Beschriebene stellt den Ubergang zum
qualitativen Aspekt der Risikobewertung dar, wie er in Anhang 1 des NAP 2019 gefordert wird.

Vi NIEDRIG (1 — 4,99)

€

L] MITTEL (5 - 8,99)

HOCH (9 - 25)

€

Nach der Zuweisung der Werte an die einzelnen Variablen der Indikatoren fir Auswirkung und
Wahrscheinlichkeit geman den in den vorangegangenen Tabellen vorgeschlagenen Systeme und
der Ausarbeitung des synthetischen Wertes firr jeden Indikator, wie oben beschrieben, wurde das
Risikoniveau jedes Prozesses ermittelt.

Indem man jeden Prozess der Verwaltung in eines der Risikobander einordnet, ist es mdglich, das
eigensténdige Risiko jedes Prozesses zu definieren, d.h. das Risiko, das in der Organisation
vorhanden ist, wenn keine geeigneten GegenmafBnahmen ergriffen werden, und gleichzeitig die
entsprechende Behandlungsprioritat zu bestimmen.

Die Analyse ist wichtig, um zu verstehen, was die Ursache ist, d.h. welche Faktoren die korrupten
Ereignisse beglinstigen, jene Elemente, die das Auftreten von Verhaltensweisen und ganz
allgemein von korrupten Handlungen beglnstigen kénnen.

Dies ist die dem Risikoereignis zugrunde liegende Ursache, eine Ursache, die in gewisser Weise
als der Faktor definiert werden kann, der die Mdglichkeit des Eintretens eines potenziellen korrupten
Risikoereignisses ermdglicht.

Konkret werden sie unterteilt in:
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Fehlende/unzureichende Kontrollen

Mangel an Transparenz

UbermaBige, komplexe und/oder unklare Regeln oder Vorschriften

Unzureichende Verbreitung der Kultur der Legalitdt und fehlende ethische Werte
Langerfristige und ausschlieBliche Ausiibung der Verantwortung fiir einen Prozess durch einige wenige oder
eine einzige Person

Unzureichende interne Rechenschaftspflicht

Unzuldnglichkeiten oder mangelnde Kompetenz des mit den Verfahren betrauten Personals
Unzureichender interner Informationsfluss

Interessenkonflikt

Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung von Politik und Verwaltung

UbermaBige Diskretion

Fehlender/unwirksamer Einsatz von IT-Systemen

MaBnahmen zur Risikobehandlung

Die zweite Phase der Risikobehandlung zielt darauf ab, die MaBnahmen zur Korruptionspravention
in der Verwaltung angemessen und operativ zu planen.

Die Risikobehandlung ist die Phase, die darauf abzielt, auf der Grundlage der Prioritéten, die sich
bei der Bewertung der Risikoereignisse herauskristallisiert haben, die am besten geeigneten
KorrekturmaBnahmen und Methoden zur Risikopravention zu ermitteln.

Alle vorangegangenen Aktivitdten - von der Kontextanalyse bis zur Risikobewertung - sind
vorbereitend flr die Ermittlung und Ausarbeitung von MaBnahmen, die somit den grundlegenden
Teil des Korruptionsrisikomanagements darstellen.

Die MaBBnahmen kénnen "allgemein™ oder "spezifisch™ sein.

SPEZIFISCHE MABNAHMEN

Die spezifischen MaBnahmen wirken auf spezifische Risiken ein, die in der Phase der
Risikobewertung ermittelt wurden, und sind daher durch ihre Auswirkungen auf spezifische
Probleme gekennzeichnet.

Die Ermittlung und Bewertung des Risikos und seine Behandlung durch die spezifischen
MaBnahmen wurde von den Koordinatoren der Agentur mit Unterstitzung des VKVT durchgefihrt.

Die spezifischen PraventionsmafBnahmen wurden bereits in den Vorjahren festgelegt, und da sie
sich bei der Uberwachung in den meisten Fallen als wirksam zur Verringerung des Korruptionsrisikos
erwiesen, wurden sie im Hinblick auf eine Vereinfachung weiter bestatigt.

Wie bereits erwihnt, erwagt die Agentur jedoch eine vorsichtige Uberpriifung und Starkung der
PraventionsmaBnahmen durch die Einfihrung neuer KontrollmaBnahmen, die in den kommenden
Jahren umgesetzt werden sollen.

Die Planung der MaBnahmen ist ein grundlegender Inhalt, ohne den der Plan nicht den
Anforderungen von Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe a des Gesetzes 190/2012 entsprechen wiirde. Ziel
dieser ersten Phase ist es, fir die als vorrangig eingestuften Risiken - und Prozessaktivitaten, auf
die sie sich beziehen - die Liste méglicher KorruptionspréaventionsmaBnahmen in Verbindung mit
diesen Risiken zu ermitteln. Im NAP-2019 werden die folgenden MaBnahmen vorgeschlagen, die
entweder "allgemein" oder "spezifisch" angewendet werden kénnen:
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- Kontrolle;

- Transparenz;

- Definition und Férderung von Ethik und Verhaltensnormen;
- Regulierung;

- Vereinfachung;

- Ausbildung;

- Sensibilisierung und Beteiligung;

- Rotation;

- Berichterstattung und Schutz;

- Regelung von Interessenkonflikten;

- Regelung der Beziehungen zu "besonderen Interessenvertretern”.

Obwohl es technisch gesehen keine automatische Verbindung zwischen den Faktoren, die das
Risiko begtinstigen, und der Wahl der PraventionsmaBnahme gibt, wurde der am besten geeigneter
begiinstigender Faktor ausgewahit.

Die ldentifizierung der MaBnahme muss die logische Folge eines angemessenen Verstadndnisses
der Faktoren sein, die das Risikoereignis begtinstigen. Wenn die Risikoanalyse gezeigt hat, dass
der beglnstigende Faktor in einem bestimmten Prozess mit dem Fehlen von Kontrollen
zusammenhéngt, muss die PraventionsmaBnahme diesen Aspekt betreffen und kann z. B. die
Aktivierung eines neuen Kontrollverfahrens oder die Verstéarkung der bereits vorhandenen sein.

Die Bestimmung der PraventionsmaBnahmen darf nicht abstrakt und allgemein sein. Die Angabe
der bloBen Kategorie der MaBnahme kann keinesfalls die Aufgabe erfillen, die durchzufihrende
MaBnahme (sei sie allgemein oder spezifisch) zu bestimmen. Es ist notwendig, die genaue
MaBnahme anzugeben, die die Verwaltung ermittelt hat und durchzufihren beabsichtigt.

GemaB dem NAP muss die Planung der MaBnahmen unter Berlcksichtigung der folgenden
beschreibenden Elemente erfolgen:

- Umsetzungsphasen oder -methoden der MaBnahme: Wenn die MaBnahme besonders komplex ist,
verschiedene Aktionen erfordert und die Beteiligung mehrerer Akteure voraussetzt, erscheint es im Hinblick
auf eine starkere Rechenschaftspflicht der verschiedenen beteiligten Akteure angebracht, die verschiedenen
Umsetzungsphasen anzugeben, d. h. die Angabe der verschiedenen Schritte, mit denen die Verwaltung die
MaBnahme umsetzen will;

- Zeitplan fiir die Durchfiihrung der MaBnahme oder ihrer Phasen: Die MaBnahme muss rechtzeitig geplant
werden; dies ermdglicht es den Akteuren, die mit der Durchflinrung der MaBnahme betraut sind, sowie den
Akteuren, die die tatsadchliche Annahme der MaBnahme Uberpriifen sollen (in der Uberwachungsphase), diese
Aktionen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens effektiv zu planen und durchzufihren;

- Zustandigkeiten im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der MaBnahme: Um die gesamte
Organisationsstruktur rechenschaftspflichtig zu machen, und da mehrere Stellen an der Durchflhrung einer
oder mehrerer Phasen der Annahme der MaBnahmen beteiligt sein kdnnen, muss klar angegeben werden,
wer flr die Durchfiihrung der MaBnahme verantwortlich ist, um Missverstandnisse hinsichtlich der zur
Umsetzung der Korruptionspraventionsstrategie zu ergreifenden MaBnahmen zu vermeiden;
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- Uberwachungsindikatoren und erwartete Werte: um bei einer oder mehreren der oben genannten
Variablen unverziiglich handeln zu kénnen, indem geeignete und funktionelle KorrekturmaBnahmen fir die
korrekte Umsetzung der MaBnahmen festgelegt werden.

Die endglltigen Ergebnisse der Identifizierung von Risikoprozessen und MaBnahmen zur
Bekampfung von Korruptionsrisiken sind in der Anlage 2 - KARTIERUNG VON PROZESSEN UND
VORBEUGUNGSMABNAHMEN - 2025-2027, aufgeflhrt.

Alle Bewertungen werden durch eine klare und pragnante Begrindung untermauert. Die
Uberwachung und regelmaBige Uberprifung sind ein wesentlicher Bestandteil des
Risikomanagementprozesses, mit dem die Umsetzung und Angemessenheit der
PréventionsmaBnahmen sowie die Gesamtfunktion des Prozesses selbst tberprift werden kdnnen,
um so rechtzeitig die erforderlichen Anderungen vornehmen zu kénnen. Die Ergebnisse der
Uberwachung werden fir die regelméaBige Uberprifung der Gesamtfunktionalitdt des
~Risikomanagementsystems” herangezogen.

In Anhang 3 sind die Ergebnisse der Uberwachung der RisikopréventionsmaBnahmen zum
31.12.2024 aufgefihrt.

ALLGEMEINE MABNAHMEN
Die allgemeinen MaBnahmen wirken sich quer durch die gesamte Verwaltung aus und zeichnen sich
durch ihre Auswirkungen auf das gesamte System der Korruptionspravention aus.

Nachfolgend eine Auflistung der obligatorischen MaBnahmen:

2. INTERESSEMNKOMFLIKT

1. ROTATION von
Aufgaben oder
alternative
MaBnahmen

UND
ENTHALTUMGSPFLICHT
einschlieBlich vertraglicher
Tatigkeit

3. SCHUTZ DES
ARBEITMEHMERS
(Whistleblower)

4. UNVERWACHSLICHKEIT
und UNVEREINBARKEIT
Erklérungen und
Uberpritffungen

5. VERHALTENSKODEX
Allgemeiner und
institutioneller
Verhaltenskodex

6. WEITERBILDUNG VENVT
und MITARBEITER
obligatorischfjahrlich

7. TRANSPARENZ UMD
FORMEN DES
AKTENZUGAMNGS,
einschlieBlich der
Vertrage

8.VERBOT DER
PANTOUFLAGE
Revolving doors

9.
GELDWASCHEBEKAMPF
UNG Ernennung eines
Verwsalters und
Meldungen an die UIF

Personalrotation

Zu den wichtigsten MaBnahmen zur Korruptionsvorbeugung gehoért zweifelsohne die Rotation des
Personals in Bereichen mit erhéhtem Korruptionsrisiko, eine MaBnahme, die durch das Gesetz Nr.
190 vom 6. November 2012 eingefiihrt wurde. Die Personalrotation wurde vom Gesetzgeber als
eine der organisatorischen MaBnahmen mit praventiver Wirkung vorgesehen und muss in
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Bezug auf diejenigen umgesetzt werden, die in besonders korruptionsgefédhrdeten Bereichen
arbeiten, um die Entstehung von Loyalitdtsbeziehungen zu Dritten zu vermeiden, die rechtswidrige
Handlungen in der Verwaltungstatigkeit begunstigen und so die Ausnhutzung von Macht zur
Erlangung eines unrechtméBigen Vorteils verhindern kénnen. Die Rotation ist daher eine wichtige
MaBnahme, die darin besteht, dass die Mitarbeiter regelmaBig oder gelegentlich von einem Bulro
zum anderen wechseln, und die Abwechslung der ausgefihrten Aufgaben bedeutet eine berufliche
Bereicherung fir den Einzelnen sowie ein wirksames Instrument zur
Korruptionsbekdmpfung, da sie es ermdglicht, die Konsolidierung von Beziehungen zu
begrenzen, die eine unzulassige Dynamik in der Verwaltungstatigkeit férdern kénnen.

Wie auch von der ANAC betont, hangt dies ebenfalls mit der Notwendigkeit zusammen,
einen reibungslosen Ablauf und die Kontinuitat der VerwaltungsmaBnahmen sicherzustellen
und die Qualitat der beruflichen Kompetenzen zu gewahrleisten.

Bei dieser MaBnahme ist zu bedenken, dass der Grundsatz der Kontinuitdit des
Verwaltungshandelns beeintrachtigt werden kénnte. Daher ist es unerlasslich, die Personalrotation
als MaBnahme zur Korruptionsvorbeugung zu gewéhrleisten und gleichzeitig fir die Schulung und
das Coaching des neuen Personals zu sorgen.

Die Auswirkungen der Rotation auf die gesamte Organisationsstruktur missen ebenfalls
beriicksichtigt werden, weshalb eine mehrjdhrige Planung oder zumindest eine
Vorausschauerforderlich ist, die eine Bewertung der Auswirkungen auf die gesamte Struktur
ermdglicht.

Die Ziele, die gerade durch die Rotation verfolgt werden kdénnen, missen namlich mit den
Grundsatzen der Kontinuitdt und der Effizienz des Verwaltungshandelns in Einklang gebracht
werden, die ihrerseits die Notwendigkeit voraussetzen, die von den Beschéftigten im Laufe der Zeit
erworbenen beruflichen Fahigkeiten nicht zu zerstreuen, sondern vielmehr zu verbessern und zu
starken.

Die NAKB selbst fiihrt im Ubrigen aus, dass in den Féllen, in denen eine normale Personalrotation
nur schwer zu verwirklichen ist, alternative organisatorische MaBnahmen ergriffen werden missen,
die geeignet sind, das Entstehen von Situationen zu vermeiden und/oder zu beseitigen, in denen ein
und dieselbe Person Uber einen langeren Zeitraum hinweg eine ausschlieBliche und isolierte
Kontrolle Uber die Prozesse austibt.

Die MaBnahme der normalen Rotation innerhalb der Agentur ist nicht durchfihrbar, obwohl intern
Mechanismen fiir die Aufteilung der Verfahrensphasen in den am starksten gefahrdeten Bereichen
und fUr die heikelsten Untersuchungen vorgesehen sind.

In Anbetracht der Struktur der Agentur ist es schwierig, den Grundsatz der normalen Rotation der
Aufgaben zur Vermeidung des Risikos des Auftretens von Korruptionserscheinungen mit den
Erfordernissen der Effizienz der einzelnen Téatigkeitsbereiche zu verbinden. Aus diesen Griinden
kann die MaBnahme der Personalrotation noch nicht einmal flir das Jahr 2023 garantiert werden,
wenn nicht die Anwesenheit von qualifizierten Fachleuten mit einem soliden Know-how innerhalb
der Verwaltung mit dem daraus resultierenden Risiko der Ineffizienz und Inkompetenz fur dieselbe
beeintréchtigt wird.

In Anbetracht der geringen Zahl der Beschéftigten, der Besonderheit der jedem Beschéaftigten
Ubertragenen Aufgaben und der Komplexitat der Tatigkeit selbst, die eine hohe Spezialisierung und
einen Austausch erschwert, ist es derzeit fast unmaéglich, die Rotation in die Praxis umzusetzen.

An die Stelle der Personalrotation treten jedoch AusgleichsmaBnahmen wie Mechanismen zur
Trennung der Tatigkeiten (Vorarbeiten, Entscheidungsfindung, Uberprifung), d. h. Trennung und
Unterscheidung der Aufgaben innerhalb des Prozesses, insbesondere bei Teamarbeit.
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Die Organisation der Arbeit in der Agentur, meist in Teams, erméglicht innerhalb des Teams
selbst eine Rotation bei der Ausfiihrung der Aufgaben.

AuBerdem lasst sich anhand der vorliegenden Daten leicht nachweisen, dass jedes Jahr eine
betrachtliche Personalfluktuation stattfindet, die zumeist auf Pensionierungen
zurlGckzufthren ist. Daraus folgt, dass diese physiologische Personalfluktuation neben der
grundlichen Reorganisation der Verwaltungsstruktur auch dazu beitragt, die Ziele der
normalen Rotation zumindest teilweise zu erreichen.

Bezuglich der Rotation von Fihrungskréften verweisen wir hingegen auf den DPVKT der PAB.

Im Jahr 2022 wurde das Landesgesetz Nr. 6 vom 21. Juli 2022 mit dem Titel "Disziplinierung der
Leitung des oOffentlichen Systems der Provinz und Organisation der Landesverwaltung”
verabschiedet.

In den vorgenannten Gesetzestext wurden verschiedene Bestimmungen aufgenommen, um die
Grundvoraussetzungen zu schaffen und die kiinftige Durchfiihrung der ordentlichen Rotation von
Fuhrungskréaften zu erleichtern, worauf verwiesen wird. Die Pab wird einen Plan flr die Rotation
der Inhaber von FUhrungspositionen ausarbeiten und dabei ermitteln, welche Strukturen
und welches FUhrungspersonal auch nach einer spezifischen Berufsausbildung die
Eigenschaften der Austauschbarkeit aufweisen, die eine Rotation der Fihrungspositionen
ermdglichen.

AuBerordentliche Rotation

Die sogenannte auBerordentliche Rotation ist eine MaBnahme zur Korruptionspravention, die in Art.
16 Abs. 1 Buchstabe |-quater des Gesetzesdekrets Nr. 165/2001 als MaBnahme nach dem Auftreten
von Korruptionsphdnomenen vorgesehen ist. Die genannte Vorschrift sieht ndmlich die Rotation
,des Personals in Féllen der Einleitung von Straf- oder Disziplinarverfahren wegen korrupten
Verhaltens*” vor.

Wird gegen einen Beamten ein Strafverfahren (oder ein Disziplinarverfahren) wegen korrupten
Verhaltens eingeleitet, ist der zusténdige Vorgesetzte verpflichtet, diesen Mitarbeiter durch eine mit
Grinden versehene Anordnung von der Ausiibung der Funktionen und Tétigkeiten zu entfernen, in
deren Rahmen das korrupte Verhalten stattgefunden hat.

Bis heute hat sich die Agentur nicht in der Lage gesehen, diese Einrichtung anzuwenden, und sie
hat nie ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder eine Nachricht (ber das Bestehen eines
Strafverfahrens gegen Flhrungskrafte und Mitarbeiter der Agentur erhalten, das die Anwendung
dieser Einrichtung legitimieren wirde.

Man weist bezliglich dieser MaBnahme an das DPKVT der Autonomen Provinz Bozen, da sie den
Bereich des Personals betrifft und nach dem Verfahren fiir die Verwaltung auf3erordentlicher
MaBnahmen fiir das Personal der Provinz verwaltet werden muss.

Geldwaschebekampfung

In Ubereinstimmung mit den Geldwaschebekdmpfungsvorschriften gemaB Gesetzesdekret Nr.
231/2017 in der jeweils gultigen Fassung hat ACP eine interne E-Mail-Adresse eingerichtet, Gber die
Mitarbeiter verdachtige Transaktionen intern melden kbénnen: Segnalazioni.Operazioni.
Sospette.Asse@provincia.bz.it
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Mit Dekret Nr. 28/2024 des Direktors der Agentur wurde der Direktor der Agentur flr soziale und
wirtschaftliche Entwicklung (ASSE) zum Verantwortlichen fir die Bekdmpfung der Geldwéasche und
zum Verwalter der Meldungen zur Bekdmpfung der Geldwéasche ernannt.

Der Beauftragte fiir die Bekdmpfung der Geldwasche legt geeignete operative Verfahren fest, um
eine zeitnahe Erfullung der Meldepflichten zu gewdahrleisten, und sammelt die von den
Ansprechpartnern fir die Bekampfung der Geldwasche gemeldeten Meldungen der ersten Ebene.

Auf der Kommunikations- und Arbeitsplattform myNET wurde ein Bereich zum Thema
Geldwaschebekéampfung eingerichtet, der allen Mitarbeitern der Agentur zuganglich ist. Von diesem
Bereich aus kann auf Schulungen zum Thema Geldwaschebekadmpfung zugegriffen und die von der
Landesverwaltung zur Verfligung gestellte Dokumentation heruntergeladen werden.

Integritatspakt

Der Integritatspakt ist ein Verhandlungsinstrument zwischen der 6ffentlichen Verwaltung und den
Wirtschaftsteilnehmern mit dem Ziel, MaBnahmen zur Bekadmpfung rechtswidriger Handlungen
vorzusehen und das Verhalten der Auftragnehmer von den Grundsatzen der Loyalitat, Transparenz
und Gerechtigkeit zu leiten.

Mit dem Dekret des Direktors Nr. 124 aus dem Jahr 2024 wurde der Integritatspakt genehmigt, der
gegenlber dem zuvor mit dem Dekret des Direktors Nr. 332 aus dem Jahr 2017 genehmigten Pakt
Uberarbeitet wurde.

RISIKOBEHANDLUNG MONITORING DER
MABNAHMEN
DurchfiihrungsmaBnahmen Fir die Durchfiihrungs- Fir das Modalitat
Durchfithrung indikatoren Monitoring
verant- verantwort-
wortliches liches
Subjekt Subjekt
Anwendung des Uberprifung der
Integritatspakts bei o Unterschriften
Verfahren zur Vergabe und rﬁi?géi\ég;g’zéﬁ des Integritats-
Ausflhrung 6ffentlicher Direkt Intearitatspakt Direkt pakts in
Dienstleistungs- und irextor 9 pak. rextor Vergabe-
Lieferauftrage verfahren

Bei der Teilnahme an einem Vergabeverfahren, sowohl oberhalb als auch unterhalb der EU-
Schwelle, muss der Bieter erklaren, dass er die Klauseln des ,Integritdtspakts” gelesen hat und
akzeptiert, der auf der Website ,Transparente Verwaltung” der Agentur verbffentlicht ist
(Integritatspakt).

Die Pantouflage

Eine weitere MaBnahme zur Korruptionsvorbeugung ist die Tarnung, die es Angestellten, die in den
letzten drei Dienstjahren im Namen der o6ffentlichen Verwaltung Entscheidungs- oder
Verhandlungsbefugnisse ausgelbt haben, verwehrt, in den drei Jahren nach Beendigung ihres
offentlichen Beschaftigungsverhéltnisses Arbeits- oder Berufstatigkeiten gegenliber Privatpersonen
auszuiben, die Empfédnger der durch dieselben Befugnisse ausgeflhrten Tatigkeiten der
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offentlichen Verwaltung sind. Es ist zu betonen, dass unter "Entscheidungsbefugnis oder
Verhandlungsbefugnis" die Téatigkeit zu verstehen ist, die auf den Erlass von
VerwaltungsmaBnahmen oder den Abschluss von Rechtsakten durch den Abschluss von Vertrdgen
in wirtschaftlicher und rechtlicher Vertretung der Einrichtung selbst abzielt.

Das Verbot der Pantouflage soll die unzuladssige Auslbung von Befugnissen durch den Beamten
verhindern, eine Art Interessenkonflikt mit aufgeschobener Wirkung, der die Loyalitdt des
ehemaligen Angestellten gegeniber der Verwaltung vermeidet, die im Gegenteil z. B. bei der
Ubertragung von beruflichen Positionen begtinstigt werden kénnte.

Die Autonome Provinz Bozen sieht fir alle Arbeitsvertradge, sowohl befristete als auch unbefristete,
auch fir Fuhrungskrafte, die Aufnahme einer speziellen Pantouflage-Klausel durch die
Personalabteilung vor. Der Hinweis auf das Pantouflage-Verbot ist in den Bestétigungsschreiben
Uber die erfolgte Entlassung oder die Annahme der Kiindigung von Mitarbeitern sowie in den
Mitteilungen (ber den Eintritt in den Ruhestand enthalten. In Bezug auf die Vergabe von
Dienstleistungen wird auf den Integritatspakt verwiesen, der mit dem Dekret des Direktors der
Agentur Nr. 444 aus dem Jahr 2021 verabschiedet wurde, sowie auf die nachfolgend beschriebene
MaBnahme flr das Jahr 2025 und den darauffolgenden Zweijahreszeitraum:

In Bezug auf die Aufnahme spezifischer Klauseln in die Personaleinstellungsgesetze, sowohl auf
leitender als auch auf nicht leitender Ebene, die ausdricklich das Verbot der Tarnung vorsehen; in
diesem Zusammenhang wird auf die Korruptionspraventionsinstrumente der PIAO verwiesen, da
das Personal der Agentur Teil des Personals der Landesverwaltung ist.

RISIKOBEHANDLUNG MONITORING DER
MABNAHMEN
DurchfiihrungsmaBnahmen Fir die Durchfiihrungs- Fir das Modalitat
Durchfiihrung indikatoren Monitoring
verant- verantwort-
wortliches liches
Subjekt Subjekt
Klausel der Pantouflage in Anwendung des }
den Vergabe- und Integritatspakts Uberprifung der
Ausfihrungsverfahren far bei Verfahren Unterschriften
vom &ffentlichen zur Vergabe und des
Auftraggeber verwaltete Direktor Ausfihrung Direktor Integritatspakts
Liefer- und offentlicher in
Dienstleistungsauftrage Dienstleistungs- Vergabeverfahr
und en
Lieferauftrage

Vor kurzem hat die NAKB neue Leitlinien herausgegeben, um den Verwaltungen bei der Umsetzung
des Verbots zu helfen. Mit dem Beschluss Nr. 493, der vom Rat der Behérde am 25. September
2024 verabschiedet wurde, wurden Auslegungs- und Handlungsrichtlinien zu den wesentlichen
Aspekten und Sanktionen im Zusammenhang mit dem Verbot des Pantouflage gegeben.

Die Weiterbildung

Wie in Teil Ill, Absatz 2 des NAP 2019 vorgesehen, wird bekraftigt, dass eine der wichtigsten

MaBnahmen zur Korruptionspravention, die in diesem Dokument geregelt und geplant sind,

Schulungen zu Ethik, Integritat und anderen Fragen im Zusammenhang mit dem Korruptionsrisiko

sind. Die zentrale Bedeutung von SchulungsmaBnahmen wird bereits im Gesetz 190/2012

bekraftigt, insbesondere in Artikel 1, Absatz 5, Buchstabe b; Absatz 9, Buchstabe b; Absatz 11,
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sowie in Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe b des Gesetzesdekrets Nr. 36 vom 30. April 2022, das in
das Gesetz Nr. 79/2022 umgewandelt wurde.

Wie im NAP 2019 erwahnt, ist ,die Schulung in den Bereichen Ethik, Integritdt und anderen Themen
im Zusammenhang mit der Korruptionspravention” eines der wichtigsten Instrumente zur Verfolgung
der folgenden Ziele:

- Verringerung der Méglichkeiten fir Korruptionsfalle;
- Verbesserung der Fahigkeit, Korruptionsfalle aufzudecken;

- Schaffung eines fir Korruption ungiinstigen Umfelds.

Fir jedes Jahr der Giltigkeit von Unterabschnitt 2.3 des PIAO missen angemessene finanzielle
Mittel fir die Durchfiihrung von FortbildungsmaBnahmen bereitgestellt werden, wobei das Ziel darin
besteht, die Qualitat und Quantitat der Interventionen zu verbessern. In den folgenden Abschnitten
werden Einzelheiten zur Zielgruppe, zu den Inhalten und zu den Kanélen und Instrumenten
angegeben.

Im Jahr 2023 vergab die Agentur extern einen Vierjahresvertrag flir den Schulungsdienst zur
Korruptionsbekampfung und Transparenz, der im Prasenzmodus durchgefihrt wird.

Im Jahr 2023 wurde die von einem externen Berater durchgeflihrte Schulung erstmals auf zwei
Ebenen organisiert:

- spezifische Ebene, die sich an den Leiter der Abteilung Korruptionspravention und Transparenz
richtete und vier Stunden umfasste;

Diese Schulung umfasste Politiken, Programme und die verschiedenen Instrumente, die zur
Pravention und zu sektoralen Fragen eingesetzt werden, und beinhaltete auch die Erstellung von
Unterlagen im Hinblick auf die zweite Schulungseinheit (allgemeine Ebene), die sich an alle
Mitarbeiter der Agentur richtete.

- allgemeine Ebene, die sich an alle Mitarbeiter richtete, im Umfang von insgesamt 6 Stunden,
aufgeteilt in zwei separate Schulungsbldcke (3 Stunden pro Block).

Diese Schulung war so praxisorientiert wie moglich und richtete sich an die verschiedenen
Kategorien von Arbeitnehmern in Bezug auf die Besonderheiten ihrer Arbeit, d. h. die verschiedenen
Féalle von Risikoexposition und die folglich zu ergreifenden PraventionsmaBnahmen. Die Analyse
konkreter Félle, die in den Kontext der verschiedenen Verwaltungen eingebettet sind, férdert die
Entwicklung der technischen und verhaltensbezogenen Fahigkeiten der Beamten im Bereich der
Korruptionspravention.

Um die Schulung so fruchtbar wie mdglich zu gestalten, wurden die Mitarbeiter in zwei Gruppen
eingeteilt, die in Bezug auf die Risikobereiche, in denen sie taglich tatig sind, so homogen wie
moglich sind.

Eine MaBnahme ist fir 2025 und die beiden folgenden Jahre geplant:
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RISIKOBEHANDLUNG MONITORING DER

MABNAHMEN
DurchfiihrungsmaBnahmen Fir die Durchfiihrungs- Fir das Modalitat
Durchfiihrung indikatoren Monitoring
verant- verantwort-
wortliches liches
Subjekt Subjekt

Uberpriifung der

Fortsetzung des im Jahr Teilnahme  der effektiven

2023 begonnenen | Direktor gﬂé’:’arb?gﬁ:“(:h:g Direktor dDg;'cthhrung
Lehrgangs Schulung Fortbildungsgan
ges

Es wird auch auf das Schulungsangebot der Autonomen Provinz Bozen mit den folgenden Kursen
auf der Online-Plattform "Copernicus” hingewiesen:

Auch im Laufe des Jahres 2024 fand eine Schulung zum Thema ,Verwaltung von Daten und
Informationen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen zur Transparenz und
Korruptionsbekdmpfung” statt.

Die Schulung richtete sich an den RPCT und alle Mitarbeiter der Agentur und fand in zwei separaten
Prasenzveranstaltungen statt. Die Schulung hatte folgende Themen:

1) Die Systeme fiir den Zugang zu Informationen und Daten der Agentur: Zugang zu Dokumenten;
Zugang fur Blrger

2) Die Seite , Transparente Verwaltung” der Agentur: Merkmale, Inhalte und Beispiele
Interessenskonflikte

Die Disziplin in Bezug auf Interessenkonflikie stellt eine der wichtigsten MaBnahmen zur
Korruptionspravention dar, da sie Ausdruck einer - wenn auch nur potenziellen - Verletzung
der o6ffentlichen Interessen ist, die jedoch zu korrumpierenden Erscheinungen fiihren kdnnte.

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens die Verantwortung
fir eine bestimmte Tatigkeit einem Beamten Ubertragen wird, der gleichzeitig persénliche oder
fremde Interessen verfolgt, deren Befriedigung dazu fihren kdnnte, dass das 6ffentliche Interesse
gegenlber der Verfolgung eines privaten Interesses zuriickgestellt wird.

Darliber hinaus muss der Mitarbeiter bei seiner Einstellung den Vorgesetzten schriftlich Uber alle
Kooperationsbeziehungen zu bezahlten Privatpersonen informieren, die er in den letzten drei Jahren
unterhielt oder unterhalt, und er darf keine Entscheidungen treffen oder Tatigkeiten austiben, die mit
seinen Aufgaben in Zusammenhang stehen, wenn er sich in einem Interessenkonflikt befindet, auch
wenn dieser nur potenziell besteht. AuBerdem darf er sich nicht an Entscheidungen oder Tatigkeiten
beteiligen, die seine eigenen Interessen oder die seiner Verwandten, Verwandten bis zum zweiten
Grad der Verwandtschaft, seines Ehepartners oder Lebensgefahrten oder von Personen, mit denen
er gewodhnlich verkehrt, beriihren kénnten.
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RISIKOBEHANDLUNG MONITORING DER

MABNAHMEN
DurchfiihrungsmaBnahmen Fir die Durchfiihrungs- Fir das Modalitat
Durchfiihrung indikatoren Monitoring
verant- verantwort-
wortliches liches
Subjekt Subjekt

Einhaltung der Verpflichtung

zur Enthaltung bei Uberpriifung der

Interessenkonflikten  durch mglo:iucr;]%n eines eDfL?lém/[?#run
das Personal der Agentur | Direktor 9 Direktor 9
(einschlieBlich der Interessen- des
Exekutive) und externe konflikts Ausbildungs-
programms

Mitarbeiter und Berater

Da das Personal der Landesverwaltung, das der Agentur zur Verflgung gestellt wird, zum
Kontingent der Autonomen Provinz Bozen gehért, wird fir die Einholung von Erklarungen Uber
Interessenkonflikte durch die Fihrungskréfte vor dem Einsatz, durch die Mitarbeiter bei der
Einstellung oder bei der Mobilitat auf die Personalabteilung verwiesen.

Was den Direktor betrifft, so wird die zum Zeitpunkt der Ernennung abgegebene Erklarung auf der
Website der Agentur unter Transparente Verwaltung veréffentlicht.

In Bezug auf den spezifischen Bereich der offentlichen Auftrdge hat sich die Agentur der
Verpflichtung angeschlossen, von den Wirtschaftsteilnehmern die Mitteilung der Daten des
wirtschaftlichen Eigentiimers zu verlangen.

Da die Funktion des RUP vom Geschéftsfihrer wahrgenommen wird, ohne dass dieser von der
Méglichkeit Gebrauch macht, einen anderen Mitarbeiter zum RUP zu ernennen, Uibt derselbe die mit
den Auftragsvergaben verbundenen Aufgaben als RUP aus und unterzeichnet ebenfalls eine
entsprechende Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Interessenkonflikten, Unvereinbarkeiten und
Ablehnungsgriinden, wobei diese Erklarung jahrlich abgegeben wird. Sollten sich gegenlber der
urspriinglich abgegebenen Erklarung Unvereinbarkeiten, Ablehnungen und Interessenkonflikte
ergeben, muss diese unverziglich aktualisiert und der direkte Vorgesetzte (Abteilungsleiter) unter
Angabe der entsprechenden Griinde informiert werden.

Die Nichtluibertragbarkeit/Unvereinbarkeit von Fiihrungspositionen

Eine weitere MaBnahme zur Korruptionspravention ist die Unzuldssigkeit und Unvereinbarkeit von
FOhrungspositionen und Spitzendmtern, um die subjektive Unparteilichkeit der o&ffentlichen
Bediensteten zu gewéhrleisten. Mit dieser MaBnahme soll verhindert werden, dass die gleichzeitige
Auslibung bestimmter Funktionen die Unparteilichkeit der beteiligten Personen untergrabt, und dass
die Ausiibung bestimmter Tatigkeiten oder Funktionen das Entstehen giinstiger Situationen fiir die
spatere Erlangung von Fihrungspositionen erleichtert.

Insbesondere bezieht sich die Unvereinbarkeit auf eine dauerhafte oder voribergehende
AusschlieBung einer bestimmten Person von der Ubernahme eines Amtes.

Die Unvereinbarkeit zielt hingegen im Wesentlichen darauf ab, Interessenkonflikte zu verhindern,
die entstehen kdnnten, wenn eine Person, die ein 6ffentliches Amt innehat, gleichzeitig Aufgaben
bei privaten Einrichtungen wahrnimmt, gegentber denen sie — ebenfalls aufgrund ihres Amtes —
Regulierungs- oder Finanzierungsaufgaben wahrnimmt, wodurch die oben erwahnte Verpflichtung
zur Unparteilichkeit geféahrdet wiirde.
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Mit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 6 vom 21. Juli 2022 " Regelung der FUhrungsstruktur
des offentlichen Landessystems und Ordnung der Siidtiroler Landesverwaltung" haben sich auch
die Zustandigkeiten fur die Ernennung von Fihrungskréften etwas geéndert; die Ernennung von
FOhrungskraften des ersten Ranges (die eine Abteilung oder einen Bereich leiten) fallt in die
Zustandigkeit der Landesregierung, wahrend die Ernennung von Fihrungskréaften des zweiten
Ranges (die ein Amt leiten) direkt den Abteilungsleitern obliegt.

Die Angelegenheit wird weiterhin durch das Gesetzesdekret Nr. 39 vom 8. April 2013 geregelt, auf
das ausdricklich verwiesen wird. Es gilt die ,Verordnung CUber die Unvereinbarkeit und
Unvereinbarkeit von Amtern bei der Autonomen Provinz Bozen, 6ffentlichen Einrichtungen und
privaten Einrichtungen unter provinzialer Kontrolle (geman Gesetzesdekret Nr. 39 vom 8. April
2013)”, die mit Beschluss des Provinzrats vom 24. April 2018, Nr. 359, und die ,Verordnung Gber
die Unvereinbarkeit und Inkompatibilitdt von Amtern” geman DPP Nr. 12 vom 27. April 2018 in der
jeweils gultigen Fassung.

Diejenigen, die vorsorglich als mégliche Empfanger der Ernennung identifiziert werden (vor der
formlichen Zuweisung der Ernennung), miissen der Stelle die Erklarung tber das Nichtbestehen der
Griinde fir die Nichtverweisung und die Unvereinbarkeit gemaf Artikel 20 des Gesetzesdekrets Nr.
39/2013 vorlegen.

Die Erklarung hat den Wert einer eidesstattlichen Erklarung geman Artikel 46 des Préasidialdekrets
Nr. 445/2000 und muss fiir jedes Jahr abgegeben und veréffentlicht werden, auch bei mehrjéhrigen
Ernennungen.

Die bei der Ernennung abgegebene Erklarung Uber das Nichtvorliegen von
Unvereinbarkeitsgrinden sowie die jahrliche Erklarung Uber das Nichtvorliegen von
Unvereinbarkeitsgrinden werden auf der Website der Agentur unter ,Transparente Verwaltung®
verdffentlicht.

Transparente Verwaltung

RISIKOBEHANDLUNG MONITORING DER
MABNAHMEN
DurchfiihrungsmaBnahmen Fiir die Durchfiihrungs- Fiir das Modalitat
Durchfiihrung indikatoren Monitoring
verant- verantwort-
wortliches liches
Subjekt Subjekt

Veréffentlichung

zur - .
Einhaltung der Verpflichtung Weiterleitung an Hberprufung gg:
zur Enthaltung bei das
X . Transparenten
Interessenkonflikten  durch Direktor Personalblro Direktor Verwaltung von
das Personal der Agentur (VKT) der Pab und zur (VKT) Aswe
(einschlieBlich der Veroffentlichung versffentlichten
Exekutive) und externe in der A
\ . ngaben durch
Mitarbeiter und Berater Transparenten den VKT
Verwaltung von
Aswe
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AuBerinstitutionelle Tatigkeiten und Einsatze

Der Direktor der Agentur sorgt dafir, dass das zugewiesene Personal die Bestimmungen Uber die
Genehmigung von externen Auftrdgen und die Mitteilung von kostenlosen externen Auftragen, die
mit der ausgeUbten beruflichen Tatigkeit in Zusammenhang stehen, kennt und einhélt.

Das ASWE-Personal unterliegt den Vorschriften der "Verordnung Uber auBerdienstliche
Tatigkeiten", die vom Landeshauptmann mit Dekret Nr. 3/2016 erlassen wurde, sowie Artikel 13 des
Landesgesetzes Nr. 6/2015 "Anordnung des Landespersonals” tiber Unvereinbarkeit und Verbot der
Kumulierung von Beschaftigung und Ernennungen”.

Die jedem Landesangestellten bei der Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung
genehmigten Nebentétigkeiten werden auf der Website fir Transparenz der Landesverwaltung
verdffentlicht.

Der Verhaltenskodex

Die Verabschiedung individueller Verhaltenskodizes durch jede Verwaltung ist eine der wichtigsten
MaBnahmen zur Umsetzung von Strategien zur Korruptionspravention.

Der Verhaltenskodex ist eine grundlegende PraventionsmaBnahme, da die darin enthaltenen
Vorschriften das Verhalten der Mitarbeiter in rechtlicher und ethischer Hinsicht regeln und die
VerwaltungsmaBnahmen lenken.

Die in Artikel 4 des Gesetzesdekrets Nr. 36 vom 30. April 2022 vorgesehenen Anderungen des
"allgemeinen" Verhaltenskodex wurden im Dekret Nr. 81 vom 13. Juni 2023, das am 14. Juli 2023
in Kraft trat, endgiiltig festgelegt.

Der Verhaltenskodex, der von der NAKB als "Allgemeiner Kodex" bezeichnet wird, bildet die
Mindestgrundlage fir jeden Verhaltenskodex, den die 6ffentlichen Verwaltungen annehmen
missen. Darin werden die Mindestanforderungen an Sorgfalt, Loyalitdt, Unparteilichkeit und
Wohlverhalten definiert, die 6ffentliche Bedienstete zu erfiillen haben.

Die Bestimmungen des allgemeinen Kodex werden dann entsprechend den Besonderheiten jeder
Offentlichen Verwaltung ergénzt, aber unabhangig von den spezifischen Inhalten der einzelnen
Kodizes gilt das Présidialdekret 62/2013 in vollem Umfang.

Das Landespersonal, das der Agentur zur Verflgung gestellt wird, gehért zum Kontingent der
Autonomen Provinz Bozen und unterliegt allen Verpflichtungen, die im Kollektivvertrag der Provinz
und in den Bereichsvorschriften enthalten sind. Der Verhaltenskodex flir das Personal der
Autonomen Provinz Bozen gilt in jeder Hinsicht auch fir das der Agentur zur Verfliigung gestellte
Landespersonal.

Der von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 938 vom 29.07.2014 genehmigte Verhaltenskodex
fir Landesbedienstete wurde in der Folge mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom
28.08.2018 Uberarbeitet.

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Préasidialdekrets Nr. 81/2023, das den
Verhaltenskodex fir Mitarbeiter der offentlichen Verwaltung geéndert und ergédnzt hat — mit
besonderem Augenmerk auf die Nutzung von Informationstechnologien, Informationsmitteln und
sozialen Medien — muss der neue Entwurf des Verhaltenskodexes der Provinzverwaltung
fertiggestellt werden, der die oben genannte Regelung erganzt und préazisiert.

Es wird auf den DPKVT der APB verwiesen, der unter den allgemeinen MaBnahmen eine
Uberpriifung der Inhalte des Verhaltenskodexes vorsieht, inwieweit dieser noch aktuell ist oder
stattdessen Uberarbeitet werden muss.
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Der Leiter der Agentur ist gemeinsam mit den Bereichskoordinatoren verpflichtet, die Einhaltung der
im Verhaltenskodex der Verwaltung enthaltenen Vorschriften zu Gberwachen und insbesondere bei
Nichteinhaltung der darin vorgesehenen Verpflichtungen DisziplinarmaBnahmen zu ergreifen.

Auch im Bereich der Fortbildung hat die Landesverwaltung die notwendige Schulung in Form eines
E-Learning-Kurses organisiert, der auf der digitalen Plattform Copernicus angeboten wird und an
dem alle Mitarbeiter teilnehmen kénnen.

Darlber hinaus ist der Verhaltenskodex Teil des so genannten "Willkommen-Paket", das Uber das
Intranet zugéanglich ist und neuen Mitarbeitern viele nitzliche Informationen Uber das
Dienstverhaltnis und die Arbeitsablaufe innerhalb der Landesverwaltung bietet, um ihre Integration
in das Arbeitsumfeld zu erleichtern.

Die Agentur plant fir 2025 und die beiden darauffolgenden Jahre die folgenden MaBnahmen:

MABNAHME MONITORING DER
MABNAHMEN
DurchfiihrungsmaBnahmen Fiir die Durchfiihrungs Fiir das Modalitat
Durchfiihrung - Monitoring
verant- indikatoren verantwort-
wortliches liches
Subjekt Subjekt
Uberprifung der
Thematische Pillen zur Bereichs- Einhaltung der Anzahl der
Veranschaulichung des koordinatoren | vorgesehenen | Direktor VerstdBe gegen
Verhaltenskodex und Direktor MaBnahmen den Verhaltens-
kodex

Der Verhaltenskodex richtet sich an alle Mitarbeiter und Fihrungskrafte sowie an alle externen
Personen, die flr die Landesverwaltung tatig sind. Der Verhaltenskodex, im Folgenden als Kodex
bezeichnet, definiert die Dienst- und Verhaltenspflichten der Mitarbeiter der Landesverwaltung mit
oder ohne FlUhrungsposition und, soweit vereinbar, auch aller externen Mitarbeiter und Berater, die
auf der Grundlage irgendeines Vertrages oder einer Ernennung und in irgendeiner Funktion mit der
Landesverwaltung zusammenarbeiten.

Der Kodex erweitert die Regeln flr die Tatigkeit derjenigen, die in unterschiedlichen Funktionen
innerhalb des Unternehmens tatig sind, erheblich. Er ist daher integraler Bestandteil und
Voraussetzung des Plans zur Korruptionspravention und Transparenz. Es wird betont, dass die
Verletzung der darin enthaltenen Pflichten disziplinarische MaBnahmen nach sich zieht,
unbeschadet der strafrechtlichen, zivilrechtlichen, verwaltungsrechtlichen oder buchhalterischen
Haftung des Mitarbeiters.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verhaltenskodex der Landesverwaltung derzeit analysiert und
Uberarbeitet wird, um die notwendigen Erganzungen vorzunehmen und ihn an die neuesten auf
staatlicher Ebene eingeflihrten Anderungen anzupassen.

Nach der Genehmigung auf der Grundlage eines partizipativen Verfahrens, das allen betroffenen
Interessengruppen offensteht, wird eine Mitteilung an alle Mitarbeiter versandt und die E-Learning-
Schulung zum neuen Verhaltenskodex erneut angeboten, wie aus dem PIAO der Autonomen
Provinz Bozen hervorgeht.
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Der Direktor der Agentur ist dafr verantwortlich, die erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um
eine umfassende Verbreitung und die pinktliche Uberprifung der Einhaltung der Bestimmungen
des neuen Kodex zu gewahrleisten.

Whistleblowing

Das Institut des "Whistleblowing” ist eines der wichtigsten Instrumente zur Vorbeugung und
Bekampfung von Korruption in éffentlichen Verwaltungen und ist in unserem Rechtssystem nicht
neu.

Die oben genannte MaBnahme wurde zunachst durch Art. 1, Absatz 51 des Gesetzes Nr. 190/2012
in Art. 54-bis des Gesetzesdekrets Nr. 165/2001 eingefihrt und durch Art. 1 des Gesetzes Nr.
179/2017 ersetzt.

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 24 vom 10. Marz 2023 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937
wurde die oben genannte MaBBnahme, die urspriinglich eingefiihrt und dann ersetzt worden war,
vollstandig Uberarbeitet.

Das Dekret, das am 30. Marz 2023 in Kraft getreten ist und dessen Bestimmungen am 15. Juli 2023
wirksam wurden, hebt die bisherigen nationalen Regelungen des so genannten Whistleblowing-
Instituts auf und andert sie, indem es die Schutzregelung fir Personen, die Verhaltensweisen,
Handlungen oder Unterlassungen melden die administrative, buchhalterische, zivil- oder
strafrechtliche Verstdl3e gegen nationale und europaische Vorschriften sowie Verstdl3e gegen den
Verhaltenskodex oder andere Disziplinarbestimmungen darstellen und das o6ffentliche Interesse
oder die Integritat des Unternehmens schadigen, sofern die Meldungen auf konkreten Elementen
beruhen.

Die Behorde selbst hat sich mit eigenen Leitlinien zu diesem Thema geauBert, zuletzt mit dem
Beschluss Nr. 311 vom 12. Juli 2023, in dem insbesondere die Empfehlung bestatigt wird,
Meldungen elektronisch zu verwalten und dabei die Vertraulichkeit der Identitat des Meldenden, des
Inhalts der Meldungen und der entsprechenden Unterlagen zu gewahrleisten.

MaBnahmen zur Gewéhrleistung der Einhaltung der Vorschriften zur Meldung
rechtswidriger Handlungen

WHISTLEBLOWING
garantiert die vollstandige
Trennung der Daten des
Hinweisgebers und der
Inhalte der Meldungen.

Das System verwendet eine
fortschrittliche
Verschliisselung, um die
Sicherheit der bei der
Meldung Ubermittelten
Informationen zu
gewahrleisten.

e @'
L,
Volistandige Trennung erweiterte Umfassender Schutz der
der Daten Verschllisselung Anonymitat

Gewahrleistet den
vollstédndigen Schutz der
Anonymitat des
Hinweisgebers und bietet
eine sichere und vertrauliche
Umgebung fir Meldungen.
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Folgende Personen kdnnen dem Verantwortlichen flr Korruptionsvorbeugung und Transparenz der
ASWE einen Bericht vorlegen: die Angestellten der Agentur sowie Selbststédndige und Inhaber eines
Kooperationsverhéltnisses, die ihre Arbeit bei der Agentur verrichten; die Angestellten oder
Mitarbeiter von Einrichtungen, die Waren oder Dienstleistungen liefern oder Arbeiten zugunsten der
Agentur ausfuhren; die Freiberufler und Berater, die bei der Agentur arbeiten; Freiwilige und
Praktikanten, unabhangig davon, ob sie bezahlt oder unbezahlt fir die Agentur arbeiten; Personen,
die noch nicht fir die Agentur arbeiten, aber méglicherweise wahrend der Auswahl- oder Probezeit
Informationen erhalten haben, sowie ehemalige Angestellte oder Mitarbeiter, wenn die
Informationen im Laufe des Arbeitsverhaltnisses erworben wurden; Personen, die mit Verwaltungs-
, Management-, Kontroll-, Aufsichts- oder Vertretungsaufgaben der Agentur betraut sind.

Der Hinweisgeber ist somit die natrliche Person, die die Meldung oder &ffentliche Bekanntgabe von
Informationen Uber VerstdBe vornimmt, die sie im Rahmen ihres Arbeitsumfelds erlangt hat.

Nicht zu den meldepflichtigen oder anzeigepflichtigen VerstéBen zahlen offensichtlich unbegrindete
Meldungen, Informationen, die bereits vollstédndig 6ffentlich bekannt sind, sowie Informationen, die
nur auf der Grundlage von Gerlchten oder wenig zuverlassigen Gerlichten (sogenannten Flurfunk)
gewonnen wurden.

Der dem Hinweisgeber gewahrte Schutz erstreckt sich auch auf andere Personen, die aufgrund ihrer
Rolle im Rahmen des Meldeverfahrens mdéglicherweise VergeltungsmaBnahmen ausgesetzt sind,
wie z. B.: Vermittler (natirliche Personen, die den Hinweisgeber im Meldeprozess unterstiitzen und
deren Unterstitzung vertraulich behandelt werden muss), Personen, die im selben Arbeitsumfeld
tatig sind und mit ihnen durch eine feste emotionale Bindung oder Verwandtschaft bis zum vierten
Grad verbunden sind, sowie Kollegen oder Personen im selben Arbeitsumfeld, die eine regelmafige
und laufende Beziehung zu dieser Person haben.

Das erklarte Ziel der neuen Regelung ist es, neben einem besseren Schutz des Whistleblowers auch
die Meldung von VerstéBen zu férdern, wobei jedoch bestimmte Grenzen einzuhalten sind, um einen
Rechtsmissbrauch durch unbegriindete Meldungen zu vermeiden.

Die MaBnahme enthalt auBerdem Bestimmungen zu .nternen” und ,externen” Meldungen.
Insbesondere missen die Kanale fir die Entgegennahme von Meldungen so konzipiert, eingerichtet
und betrieben werden, dass die Vertraulichkeit der Identitdt des Meldenden sowie etwaiger in der
Meldung genannter Dritter gewahrleistet ist.

Der Whistleblower muss die Mdglichkeit haben, Meldungen schriftlich zu erstatten und per Post oder
Uber eine Online-Plattform zu Ubermitteln oder mindlich Uber eine kostenlose Hotline oder ein
anderes Sprachmitteilungssystem oder beides zu melden. Darlber hinaus muss es auf Wunsch des
Hinweisgebers mdglich sein, Meldungen im Rahmen von persénlichen Treffen mit den zusténdigen
Personen zu erstatten.

Die Identitat der meldenden Person ist nur dem VKVT bekannt, der verpflichtet ist, die Vertraulichkeit
innerhalb der im Dekret vorgesehenen Grenzen zu wahren. Die Vertraulichkeit der Identitat der
betroffenen Person und der in jedem Fall im Bericht erwédhnten Person sowie des Inhalts des
Berichts und der entsprechenden Unterlagen ist ebenfalls gewahrleistet.

Die Berichterstattung ist vom Auskunftsrecht gemaf Artikel 24 ff. des Gesetzes Nr. 17 vom 22.
Oktober 1993 und vom staatsblirgerlichen Auskunftsrecht geman Artikel 5 des Gesetzesdekrets Nr.
33/2013 ausgenommen.

Fir die Meldung steht ein spezielles Formular von Asse zur Verfigung, das unter im Bereich
Transparente Verwaltung heruntergeladen werden kann.
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Die interne Berichterstattung kann derzeit auf folgende Weise erfolgen:

- auf elektronischem Wege: durch Ubersendung einer Mitteilung an die E-Mail-Adresse:
whistleblower ASSE-ASWE@provinz.bz.it

- auf dem Postweg an die Adresse Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung, ASSE -
Leiter der Abteilung fir Korruptionspravention und Transparenz - Via Canon Michael Gamper 1 -
39100 Bozen (der Umschlag muss versiegelt und mit dem Vermerk "PERSONLICH VERTRAULICH"
versehen sein).

- miindlich: durch ein direktes Treffen mit dem Leiter der Korruptionspravention und Transparenz,
Dr. Eugenio Bizzotto, das unter der oben genannten E-Mail-Adresse angefordert werden kann.
Hieruber wird ein Protokoll angefertigt. Die meldende Person kann das Protokoll Uberprifen,
berichtigen und durch ihre Unterschrift bestétigen.

Wird eine Meldung ohne die Identitdt der meldenden Person gemacht, so wird sie nur dann
weiterverfolgt, wenn sie hinreichend begriindet ist.

GemaB dem Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012, der Richtlinie (EU) 2019/1937 und ihrer
Durchfihrungsverordnung, der Gesetzesverordnung Nr. 24 vom 10. Méarz 2023, ist die Agentur
auBerdem verpflichtet, ein computergestitztes Instrument in italienischer und deutscher Sprache
anzubieten, um den maximalen Schutz von Hinweisgebern zu gewéahrleisten, die Verhaltensweisen,
Handlungen oder Unterlassungen melden, die dem o&ffentlichen Interesse oder der Integritat der
offentlichen Verwaltung schaden. Der Hinweisgeber ist daher verpflichtet, die Vertraulichkeit der
Identitat des Hinweisgebers und aller Informationen, aus denen diese abgeleitet werden kann, zu
gewahrleisten, indem er im Voraus und nach der Logik der Grundsatze des Schutzes der
Privatsphare und der Sicherheit durch Technik geeignete technische und organisatorische
MaBnahmen festlegt, die darauf abzielen, Risiken fiir die Rechte und Freiheiten der Betroffenen zu
vermeiden.

Die Agentur hat diesbeziiglich Schritte unternommen, um noch vor dem 15. Juli 2023, dem Datum
des Inkrafttretens des Gesetzesdekrets Nr. 24 vom 10. Marz 2023, ein Angebot fir den Kauf einer
IT-Plattform einzuholen. Uber das Amt fiir institutionelle Angelegenheiten der Autonomen Provinz
wurde jedoch in Erfahrung gebracht, dass die IT-Abteilung Schritte unternommen hat, um eine
spezifische Software flr die Provinzverwaltung zu erwerben, die die Aktivierung eines Meldewegs
ermdglicht, der sowohl die Vertraulichkeit des Meldenden als auch die Genauigkeit des
eingerichteten Prozesses respektiert.

In Ubereinstimmung mit dem Grundsatz der Kosteneffizienz in der Arbeit der &ffentlichen Verwaltung
wurde die Agentur ausdriicklich angewiesen, die flr die PAB identifizierte Software zu tibernehmen,
sobald sie verfligbar ist, was in koordinierter und einheitlicher Weise auch auf die instrumentellen
Einrichtungen ausgedehnt wird, die ihr Interesse daran bekundet haben.

Im Laufe des Jahres 2024 fand eine Prasentation der digitalen Plattform zur Verwaltung von
Meldungen statt, an der der Direktor und der stellvertretende Direktor der Agentur teilnahmen.

Die Agentur wartet daher derzeit auf die Bereitstellung der Software, wahrscheinlich innerhalb der
ersten Monate des Jahres 2025.

In Anbetracht dessen plant die Agentur fir 2025 und die beiden folgenden Jahre die folgenden
MaBnahmen:
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MABNAHME

MONITORING DER

MABNAHMEN
DurchfiihrungsmaBnahmen Fir die Durchfiihrungs Fir das Modalitat
Durchfiihrung - Monitoring
verant- indikatoren verantwort-
wortliches liches Subjekt
Subjekt

Organisations- und
Verfahrensregeln fir den
Schutz von Verfassern von
Meldungen Uber Straftaten
oder UnregelmaBigkeiten,
von denen sie im Rahmen
eines Arbeitsverhaltnisses
Kenntnis erlangt haben,
geman Artikel 54-bis des
Gesetzesdekrets 165/2001
(sog. Whistleblowing)

Direktor (VKT)

Verwaltung der
organisatorisc
hen und
verfahrenstech
nischen
Disziplin.

Einfuhrung
eines
computergestu
tzten Systems
zur
Ubermittlung
und
Verwaltung
von
Meldungen.

Informations-
und
Sensibilisierun
gsmaBnahmen
far die
Mitarbeiter der
Agentur Uber
die Einrichtung
und die Art und
Weise, wie
Meldungen zu
erstellen sind.

Direktor (VKT)
und Bereichs-
Koordina-toren

Informatisierung
des
Organisations-

verfahrens  und
Uberarbeitung
des bestehenden
Verfahrens.
Gezielte
Schulung des
Personals der
Agentur in Bezug
auf das IT-
Verfahren.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch im Jahr 2024 keine Meldungen eingegangen sind.

Die Transparenz

Eine weitere MaBnahme zur Korruptionspravention ist die Transparenz, deren Grundsatz durch das
Gesetz Nr. 241 vom 7. August 1990 zum kategorischen Gebot erhoben wurde, mit dem auch der
sogenannte dokumentarische Zugang in unser Rechtssystem eingefiihrt wurde.

Mit dem Gesetz Nr. 190/2012 hat Transparenz als allgemeine MaBnahme zur Pravention und
Bekdmpfung von Korruption und schlechter Verwaltung eine Schlisselrolle Gbernommen. Der
Dreijahresplan zur Korruptionspravention enthalt im Anhang einen speziellen Abschnitt zum Thema
Transparenz, in dem alle Veréffentlichungspflichten aufgefihrt sind und fir jede einzelne
Verpflichtung die fur die Veroffentlichung zusténdige Stelle und der Name des Verantwortlichen
angegeben sind, in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des NAKB-Beschlusses Nr. 1310 vom
28.12.2016 ,Erste Leitlinien mit Hinweisen zur Umsetzung der Verpflichtungen zur Veroffentlichung,
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Transparenz und Verbreitung von Informationen gemaB Gesetzesdekret 33/2013 in der durch
Gesetzesdekret 97/2016 geanderten Fassung”.

Die Transparenz der Verwaltung wird in der Tat durch die Veréffentlichung von Informationen, Daten
und Dokumenten (ber die Organisation und die Tatigkeiten der Einrichtung auf der Website der
Einrichtung gemé&n den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 33 vom 14. Marz 2013 in seiner
geanderten und erganzten Fassung gewdahrleistet. Die Einhaltung der Veréffentlichungspflichten
stellt fir die Bilrger und/oder Nutzer eine grundlegende Methode zur Kontrolle der Entscheidungen
der o6ffentlichen Verwaltung dar.

Die Einrichtung verfligt Uber eine institutionelle Website, auf deren Startseite sich die Rubrik
.1ransparente Verwaltung® befindet, die die Daten, Informationen und Dokumente enthélt, die
geman den geltenden Vorschriften zu veréffentlichen sind.

Die Rubrik ist gemaB den technischen Spezifikationen des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013 in seiner
geanderten Fassung organisiert und in Unterrubriken unterteilt, die sich auf die verschiedenen
Inhalte beziehen. Der Aufbau und die Bezeichnung der einzelnen Unterabschnitte geben das wieder,
was im Anhang des gleichen Gesetzesdekrets festgelegt ist.

Die Datenstrome, die zur Erflllung der Verdffentlichungspflichten verwendet werden, lassen sich in
folgende Kategorien unterteilen:

a) Direkte Verdffentlichung im Bereich ,Transparente Verwaltung®

Informationen zur Struktur der transparenten Verwaltung, Standardtexte und permanente Links zu
anderen institutionellen Websites und Datenbanken gemaf den NAKB-Richtlinien sowie allgemeine
und besonders wichtige Informationen, die nicht mit der Téatigkeit in Zusammenhang stehen und
h&ufig geéndert werden (z. B. ,Allgemeine Akte®, ,Korruptionspravention”, ,Blrgerzugang”) werden
direkt in den Bereich ,Transparente Verwaltung” der institutionellen Website der Agentur
hochgeladen und nur bei Bedarf aktualisiert oder korrigiert.

b) Verknlpfung mit den Datenbanken der Autonomen Provinz Bozen

Einige Veroffentlichungspflichten werden durch die Verknipfung der entsprechenden
Unterabschnitte der transparenten Verwaltung mit den Datenbanken der Provinz erfllt, in denen die
Daten und Dokumente bereits ver6ffentlicht sind.

¢) Verbindung zu den zentralen Datenbanken des Staates

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 97/2016 (,Umsetzung der Madia-Reform*) wurde ein neuer Artikel 9-
bis in das Transparenzdekret aufgenommen. Dieser sieht fir bestimmte Arten von Daten,
Dokumenten und Informationen, die bereits aufgrund sektoraler Bestimmungen an verschiedene
zentrale Datenbanken des Staates Ubermittelt werden missen, die Mdéglichkeit vor, die
entsprechende Verdéffentlichungspflicht durch einen Hyperlink der entsprechenden Unterabschnitte
der transparenten Verwaltung zu diesen staatlichen Datenbanken zu erflllen (die betroffenen
Datenbanken sind im neuen ,Anhang B“ des ,Transparenzdekrets® aufgefiihrt). In diesem
Zusammenhang wird auf die Veréffentlichung von Beratungs- und Kooperationsauftragen an
externe Personen verwiesen, die seit 2018 direkt in die zentrale Datenbank des Staates ,PerlaPA”
eingegeben und hochgeladen werden.

Mit der Eingabe in ,PerlaPA” wird neben der vollstandigen Erflllung der Transparenzpflichten auch
die Meldepflicht an das Préasidium des Ministerrats - Abteilung fiir den 6ffentlichen Dienst - geman
Artikel 53 Absatz 14 Satz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 165 vom 30. Marz 2001 erfillt, die beide
rechtliche Voraussetzungen fir das Inkrafttreten des Rechtsakis und fir die Auszahlung der
entsprechenden VergUtungen sind.

69



Bei den Verdffentlichungen wird gréBtmdégliche Sorgfalt auf die Einhaltung der Vorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten verwendet. Die Verdffentlichung auf der Website ,Transparente
Verwaltung” wird vom RPCT Uberwacht. Die OIV, die im Falle der Agentur mit dem RPCT
Ubereinstimmt, hat die Aufgabe, jdhrlich die Erflllung der Transparenzpflichten gemaf den von der
ANAC formulierten Leitlinien zu Uberprifen und zu bestatigen.

Die Ergebnisse der Uberpriifung werden im Bereich ,Transparente Verwaltung” der institutionellen
Website veréffentlicht (unabhéngige Bewertungsgremien, Bewertungsstellen oder andere Gremien
mit &hnlichen Funktionen).

Siehe Anlage 4 - VERZEICHNIS DER AKTUELLEN VERGEFENTLICHUNGSPFLICHTEN UND
ZUSTANDIGKEITEN FUR DIE UBERTRAGUNG UND VEROFFENTLICHUNG - 2025“ am Ende
dieses Dokuments.

Was die sonstigen Veroéffentlichungspflichten im Unterabschnitt (Ebene 1) ,Personal” betrifft, so sind
die Mitarbeiter von ASWE gleichzeitig Angestellte der Landesverwaltung, die von dieser bezahlt und
ASWE zur Verfiigung gestellt werden, siehe Abschnitt ,Transparente Verwaltung” des Landes.

Was den Unterabschnitt ,Immobilien und Vermdgensverwaltung® betrifft, so besitzt ASWE keine
Immobilien und zahlt auch keine Miete, sondern arbeitet mit den von der Landesregierung zur
Verfligung gestellten Mitteln.

Um eine umfassende Kontrolle {ber die Auslbung der institutionellen Aufgaben und die
Verwendung der 6ffentlichen Mittel zu ermdglichen und die Beteiligung an der 6ffentlichen Debatte
zu foérdern, hat jedermann das Recht auf Zugang zu den Daten und Dokumenten der &ffentlichen
Verwaltungen, zusétzlich zu denjenigen, die der Veroffentlichung unterliegen, unter Beachtung der
in Artikel 5-bis desselben Gesetzesdekrets vorgesehenen Grenzen zum Schutz der rechtlich
relevanten Interessen.

Diese Bestimmung drlickt sich in verschiedenen Arten des Zugangs aus: dem Blirgerzugang und
dem allgemeinen Zugang.

Der Birgerzugang ist auf Rechtsakte, Dokumente und Informationen beschrénkt, die der
Veréffentlichungspflicht unterliegen, wahrend der allgemeine Zugang zu Daten und Dokumenten im
Besitz der Offentlichen Verwaltungen mdglich ist, die keiner besonderen Veréffentlichungspflicht
unterliegen.

GemaB den Bestimmungen von Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013 ist der
sogenannte einfache Blrgerzugang das Recht von jedermann, ohne Begrindung die
Veréffentlichung von Dokumenten, Informationen oder Daten zu verlangen, fur die besondere
Transparenzpflichten bestehen, wenn deren Veréffentlichung unterlassen wurde.

Der einfache Buirgerzugang ist somit als Rechtsmittel bei Nichteinhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Verdffentlichungspflichten konzipiert und ist Ausdruck der sozialen Kontrolle, die
den Transparenzvorschriften des Gesetzesdekrets 33/2013 zugrunde liegt.

Ein Antrag auf einfachen Blrgerzugang kann geman Artikel 5 des Gesetzesdekrets 33/2013 immer
beim Transparenzbeauftragten eingereicht werden, vorzugsweise unter Verwendung des von der
Einrichtung vorbereiteten und im Abschnitt , Transparente Verwaltung®, Unterabschnitt ,Sonstige
Inhalte/Burgerzugang® veréffentlichten Formulars.

Innerhalb von 30 Tagen nach dem Antrag bearbeitet der Verantwortliche flir die Transparenz Uber

den stellvertretenden Direktor der Agentur, der mit der Bearbeitung von Zugangsantragen betraut
ist, Folgendes

e Verdffentlichung der beantragten Dokumente, Informationen oder Daten auf der Website des
Organs;

70



e (bermittelt dem Antragsteller gleichzeitig die Daten oder informiert ihn Uber die
Verbffentlichung unter Angabe des Hyperlinks.

Im Falle einer Verzdgerung, eines Ausbleibens einer Antwort oder einer Ablehnung seitens des
Transparenzbeauftragten kann der Antragsteller sich an den Inhaber der Vertretungsbefugnis
geman Artikel 2, Absatz 9-bis, des Gesetzes Nr. 241/1990 wenden, dessen Name auf der Website
der Einrichtung verdffentlicht ist, der das einfache Birgerbeteiligungsverfahren innerhalb der in
Artikel 2, Absatz 9-ter, des Gesetzes Nr. 241/1990 genannten Fristen abschlief3t.

Im Falle der Untatigkeit kann der Antragsteller geman Artikel 116 des Gesetzesdekrets 104/2010
»aesetzbuch Uber den Verwaltungsprozess” beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Berufung
einlegen.

Das Recht auf allgemeinen Blirgerzugang hingegen betrifft die Mdglichkeit des Zugangs zu Daten,
Dokumenten und Informationen, die sich im Besitz der 6ffentlichen Verwaltungen befinden,
zusatzlich zu denjenigen, die der Veroffentlichungspflicht geman dem Gesetzesdekret Nr. 33/2013
unterliegen.

Die Legitimation zur Ausilibung dieses Rechts wird jedem zuerkannt, unabhangig von einer
bestimmten Qualifikationsanforderung.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Agentur auf ihrer Website Muster fiir FOIA-
Antrage und fur die Uberprifung durch den Transparenzbeauftragten veréffentlicht. Die Vorlagen
sind abrufbar unter Transparente Verwaltung der ASWE .

Der Antrag auf allgemeinen Zugang flr Biirger sollte vorzugsweise unter Verwendung des von der
Agentur erstellten und in der Rubrik ,Transparente Verwaltung“, Unterabschnitt ,Sonstige
Inhalte/Zugang fur Burger”, verdffentlichten Formulars gestellt werden.

Das Verfahren muss mit einer ausdriicklichen und begriindeten Entscheidung innerhalb von 30
Tagen nach Einreichung des Antrags abgeschlossen werden, wobei das Ergebnis dem Antragsteller
und allen anderen Beteiligten mitzuteilen ist. Diese Fristen werden ausgesetzt (bis zu maximal 10
Tagen), wenn der Antrag der Gegenpartei mitgeteilt wird.

Stellt die Agentur Personen fest, gegenliber denen die Freigabe der Daten oder Dokumente, die
Gegenstand des Antrags auf Zugang sind, eines der in Artikel 5-bis Absatz 2 genannten Interessen
beeintréachtigen kénnte, so hat sie diese durch Ubersendung einer Kopie des Antrags zu informieren.
Die Gegenpartei kann innerhalb von 10 Tagen einen begriindeten Widerspruch gegen den Antrag
auf Zugang einlegen; nach Ablauf dieser Frist entscheidet die Agentur Uber den Antrag, nachdem
sie sich vergewissert hat, dass die Mitteilung bei der Gegenpartei eingegangen ist. Wird dem Antrag
stattgegeben, so Ubermittelt die Agentur dem Antragsteller unverziiglich die gewilinschten Daten
oder Dokumente. Wird der allgemeine Zugang trotz des Widerspruchs der Gegenpartei gewahrt,
kénnen die beantragten Daten oder Dokumente frihestens 15 Tage nach Eingang der gleichen
Mitteilung bei der Gegenpartei an den Antragsteller Gbermittelt werden.

Wird der Antrag auf allgemeinen Zugang ganz oder teilweise abgelehnt oder ist innerhalb von 30
Tagen nach Einreichung des Antrags keine Antwort eingegangen, kann der Antragsteller
a) eine erneute Prifung beim Transparenzbeauftragten beantragen, der innerhalb von 20 Tagen
durch eine begrindete Entscheidung entscheidet
b) sich an den territorial zustandigen Biirgerbeauftragten wenden, sofern ein solcher eingerichtet
wurde, oder, in Ermangelung eines solchen, an den flir das nachsthéhere Gebiet zustandigen
Birgerbeauftragten. In diesem Fall muss die Beschwerde auch der betreffenden Verwaltung
mitgeteilt werden. Der Biirgerbeauftragte entscheidet innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung der
Beschwerde. Halt der Blrgerbeauftragte die Ablehnung oder den Aufschub flr rechtswidrig, so teilt
er dies dem Antragsteller mit und benachrichtigt die Verwaltung. Bestatigt die Verwaltung die
Verweigerung oder den Aufschub nicht innerhalb von 30 Tagen nach dieser Mitteilung, wird der
Zugang gewahrt;
c) den Rechtsschutz vor dem Regionalen Verwaltungsgericht gemaB Artikel 116 des
Gesetzesdekrets 104/2010 ,Verwaltungsprozessordnung” einzuleiten.
Wird dem Antrag auf Einsichtnahme stattgegeben, kann der Betroffene einen Antrag auf erneute
Prifung beim Transparenzbeauftragten stellen und sich gemaB Artikel 5 Absatz 8 des
Gesetzesdekrets 33/2013 an den Birgerbeauftragten wenden. Gegen die Entscheidung der
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Verwaltung oder des Verantwortlichen fiir die Transparenz kann der Betroffene geman Artikel 116
des Legislativdekrets 104/2010 ,Gesetzbuch fir Verwaltungsverfahren® vor dem regionalen
Verwaltungsgericht klagen.

Die Einrichtung erfiillt die gesetzlichen Verpflichtungen zur Offentlichkeit und Transparenz geman
Artikel 4 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013, indem sie Vorkehrungen und/oder technische
Vorrichtungen zur Sicherstellung korrekter und angemessener Formen der Offenlegung von
Informationen trifft, um die Person und ihre Vertraulichkeit und Wirde zu schitzen.

Nach der Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 ab dem 25. Mai 2018 und des
Gesetzesdekrets Nr. 101 vom 10. August 2018 ab dem 19. September 2018, mit dem die bisherige
Gesetzgebung (Gesetzesdekret. 196/2003) an die Bestimmungen der EU-Verordnung anpasst, ist
zu betonen, dass die Tatigkeit der Verdffentlichung von Daten auf Websites zum Zwecke der
Transparenz, auch wenn sie bei Vorliegen einer geeigneten regulatorischen Voraussetzung erfolgt,
unter Einhaltung aller fir die Verarbeitung personenbezogener Daten geltenden Grundsatze geman
Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen muss, wie etwa der Grundsatze der
RechtmaBigkeit, der Verarbeitung nach Treu und Glauben und der Transparenz, der
Datenminimierung, der Richtigkeit, der Begrenzung der Speicherung, der Integritdt und der
Vertraulichkeit, auch unter Berlicksichtigung des Grundsatzes der ,Rechenschaftspflicht” des fiir die
Verarbeitung Verantwortlichen. Insbesondere sind die Grundsatze der Angemessenheit, der
Erheblichkeit und der Beschrankung auf das im Hinblick auf die Zwecke, fiir die personenbezogene
Daten verarbeitet werden, erforderliche MalB3 (,Datenminimierung®) (Absatz 1 Buchstabe c) und die
Grundsatze der Richtigkeit und Aktualitdt der Daten mit der sich daraus ergebenden Pflicht, alle
angemessenen MaBnahmen zu ergreifen, um Daten, die im Hinblick auf die Zwecke, fir die sie
verarbeitet werden, unrichtig sind, rechtzeitig zu 16schen oder zu berichtigen (Absatz 1 Buchstabe
d), relevant.

In jedem Fall ist zu bedenken, dass der Datenschutzbeauftragte (DSB) nach europdischem Recht
spezifische Aufgaben, einschlieBlich Unterstitzungsaufgaben, fir die gesamte Verwaltung
wahrzunehmen hat und dazu aufgerufen ist, zu informieren, zu beraten und die Einhaltung der sich
aus den Rechtsvorschriften Uber den Schutz personenbezogener Daten ergebenden
Verpflichtungen zu Uberwachen (Art. 39 der Verordnung). In Anlehnung an die Angaben der NAKB
(Teil IV, Absatz 7, NAP 2019) wird bestatigt, dass in dieser Einrichtung die Figur des DSB nicht mit
dem VKVT Ubereinstimmt.

Die Agentur plant fir 2025 und die folgenden zwei Jahre folgende MaBnahmen:

MABNAHME MONITORING DER
MABNAHMEN
DurchfiihrungsmaBnahmen Fir die Durchfiihrungs Fur das Modalitat
Durchfiihrung - Monitoring
verant- indikatoren verantwort-
wortliches liches
Subjekt Subjekt
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Sténdige Abwagung bei der
Uberprifung der Zu
ver6ffentlichenden
Informationen zwischen
dem Recht auf
Vertraulichkeit und Schutz
personenbezogener Daten
und der Einhaltung des
Grundsatzes der
Transparenz gemaf Artikel
7 bis, Absatz 4 des
Gesetzesdekrets  33/2013
und den Grundsatzen der
Verordnung (EU) 2016/679
und des Gesetzesdekrets
Nr. 196/2003. Aktivitaten,
die darauf abzielen, die
Nicht-Verstandlichkeit von
personenbezogenen Daten
zu gewahrleisten, die in
Bezug auf die
Transparenzzwecke der
Ver6ffentlichung  irrelevant
oder Ubertrieben sind

Direktor

Keine
Erkennung von
Auffalligkeiten.

Uberprifung
des Inhalts der
verschiedenen
Abschnitte.

Direktor und
Gebietskoor
dinator (in
Zusammen
arbeit  mit
dem DSB)

Transparente
Verwaltung

Standige Uberpriifung der
Einhaltung der
Qualitatskriterien der zu
veroffentlichenden
Informationen geman Artikel
6 des Gesetzesdekrets
33/2013 (Integritat, standige
Aktualisierung,
Vollstandigkeit, Aktualitat,
leichte Abrufbarkeit,
Verstandlichkeit,
Homogenitat,
Zuganglichkeit,
Ubereinstimmung mit dem
Original, Angabe der Quelle
und Wiederverwendbarkeit)

leichte

Direktor

Keine
Feststellung
der Nichtein-
haltung  von
Qualitatskriteri
en

Direktor und
Bereichs-
koordinator

Stichproben-
kontrolle
Transparente
Verwaltungs-
abschnitte

Neben der Messung des tatsachlichen Vorhandenseins von veréffentlichungspflichtigen Daten ist
das Hauptziel der Verwaltung die Verbesserung der Gesamtqualitat der Website, insbesondere im
Hinblick auf die Anforderungen an die Zuganglichkeit und die Benutzerfreundlichkeit.

Im Laufe des Jahres 2024 hat sich die Agentur damit beschéftigt, die gesamte transparente
Verwaltung zu Uberarbeiten und die Inhalte der einzelnen Abschnitte mithilfe eines neuen Content-
Management-Systems (Kontent.ai) in eine neue Umgebung zu Ubertragen.

Asse hat sich zum Ziel gesetzt:
- den Burgern eine effektive Kenntnis der von der Verwaltung angebotenen Dienstleistungen zu

gewahrleisten und so das Vertrauensverhaltnis zu den Bilrgern zu stérken
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- die RechtméBigkeit der VerwaltungsmaBnahmen durch die Umsetzung von
TransparenzmafBnahmen zu gewahrleisten und Rechenschaft Gber die Korrektheit und
Wirksamkeit der getroffenen MaBnahmen abzulegen

- den Bereich ,Transparente Verwaltung” der institutionellen Website von Asse standig an die
geltenden Rechtsvorschriften anzupassen.

Fokus auf Transparenz und Digitalisierung von Vertragen

Ab dem 01.01.2024 tritt Artikel 28 des Gesetzesdekrets 36/2023 mit dem Titel ,Transparenz der
offentlichen Auftrage” in Kraft, der die folgenden 3 Verpflichtungen auferlegt:

a) Die erste belastet die Vergabestellen, die alle Daten und Informationen Gber den gesamten Zyklus
der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferauftrage unverziiglich Gber digitale Plattformen an die nationale
Datenbank fur 6ffentliche Auftrdge Ubermitteln missen. Daraus folgt, dass die Verpflichtungen der
Vergabestellen im Hinblick auf die Transparenz nicht mehr in der Veréffentlichung von Akten und
Dokumenten bestehen, mit Ausnahme derjenigen, die flr die rechtliche Publizitat erforderlich sind,
sondern nur noch in der Ubermittlung von Daten (z. B. Datum und Nummer der Festlegung) an die
ANAC, die diese zur Verfligung stellt. Die Verpflichtung gilt fir den gesamten Vergabezyklus und
nicht nur fir bestimmte Phasen.

b) Die zweite Verpflichtung sieht vor, dass die 6ffentlichen Auftraggeber sicherstellen, dass ihre
transparente Verwaltungsabteilung mit der nationalen Datenbank fiir &ffentliche Auftrage verbunden
ist.

Das bedeutet, dass die ,urspriinglichen® Daten, die sind, die an die NAKB Ubermittelt werden und
nicht mehr die, die in der transparenten Verwaltung der Vergabestelle angegeben sind.

c) Die dritte Verpflichtung liegt bei NAKB, die flr die rechtzeitige Verdffentlichung der erhaltenen
Daten sorgen muss, und zwar

- die vorgeschlagene Struktur

- den Gegenstand der Aufforderung zur Angebotsabgabe

- die Liste der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Betreiber

- den erfolgreichen Bieter;

- die H6he des Zuschlags;

- den Zeitrahmen fiir die Ausfihrung der Arbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen

- die H6he der gezahlten Betrage.

Um sicherzustellen, dass die VS auf der Plattform des Informationssystems fir 6ffentliche Auftrage
die Téatigkeiten im Zusammenhang mit dem gesamten Lebenszyklus von Vertrdgen in einem
vollsténdig digitalen Modus durchfihren kénnen, wurden neue Abldufe/Funktionen eingeflhrt, die
darauf abzielen, die Verfahren und die damit verbundenen Vertrdge mit der neuen Plattform fir
offentliche Auftrage der NAKB (PCP) interoperabel zu machen. Da die SICP-Plattform nun von den
nationalen Systemen abhangig ist, die noch angepasst werden, wird sie kontinuierlich und
schrittweise aktualisiert werden.

Die Digitalisierung von 6ffentlichen Auftrdgen vereinfacht auch die Erfillung der damit verbundenen
Verbffentlichungspflichten zu Transparenzzwecken. Die Verwaltung des Vertragslebenszyklus tber
zertifizierte digitale Beschaffungsplattformen gewéhrleistet nadmlich auch die Einhaltung der
Transparenzpflichten fiir alle an das BDNCP (ibermittelten Daten.

Konkret veréffentlichen die Vergabestellen und Vergabestellen auf der institutionellen Website in der
Rubrik ,Transparente Verwaltung“ (TA), Unterrubrik ,Ausschreibungen und Auftrédge®, eine Reihe
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von Daten und Handlungen im Zusammenhang mit dem Vertragslebenszyklus. Diejenigen Daten
des Vertragslebenszyklus, die von den zertifizierten digitalen Beschaffungsplattformen an das
BDNCP Ubermittelt werden, missen nicht in vollem Umfang auch in der TA veréffentlicht werden,
da das BDNCP selbst fiir ihre Veroffentlichung sorgt. In AT muss nur der Hyperlink angezeigt
werden, der in unmittelbarer und direkter Form auf den Abschnitt des BDNCP verweist, in dem fir
jedes Vergabeverfahren, das mit einer CIG verbunden ist, alle Informationen verdéffentlicht werden,
die die 6ffentlichen Auftraggeber an das BDNCP tbermittelt haben.

Der Hyperlink, der in der TA angegeben werden muss und den Zugang zum BDNCP ermdglicht,
wird von der NAKB auf inrem offenen Datenportal angegeben.

Die Verpflichtung der Vergabestellen und Vergabestellen, auf der institutionellen Website, Rubrik
»1ransparente Verwaltung“ (AT), Unterrubrik Ausschreibungen und Auftrage, die Gesamtheit der
Daten und Handlungen im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus des einzelnen Auftrags zu
veroffentlichen, die dem BDNCP nicht mitgeteilt werden und die der Veroffentlichungspflicht
unterliegen, bleibt unverandert. Diese Daten und Rechtsakte sind in der Anlage zum Beschluss Nr.
264/2023 aufgefihrt.

Bezuglich der Verdéffentlichung der Karte der Transparenzpflichten und -zustandigkeiten verweisen
wir auf die beigeflgte Tabelle, die in Bezug auf die neuen Bestimmungen zur Transparenz des
Lebenszyklus von Vertrdgen ab dem 01.01.2025 umgesetzt wird.

MONITORING- UND KONTROLLMETHODEN

Bitte beziehen Sie sich fiir das Jahr 2024 auf den Bericht, den der VKVT gemaf Artikel 1, Absatz
14 des Gesetzes Nr. 190/2012 gemafB dem von der NAKB zur Verfligung gestellten und in der
Transparenten Verwaltung der Agentur veréffentlichten Formular im Excel-Format erstellt hat:
Bericht des Leiters der Korruptionspravention und Transparenz.

Angesichts der Vereinfachungen, die durch die Bestimmungen von Artikel 6 des Ministerialerlasses
132/2022 und seines Anhangs fur Einrichtungen mit weniger als 50 Beschaftigten eingefiihrt wurden
und die nicht die Aufnahme von Abschnitt 4 - Uberwachung - in den PIAO vorsehen, ist die Behérde
stattdessen der Ansicht (wortlich), dass "auch Verwaltungen mit weniger als 50 Beschaftigten
verpflichtet sind, die Uberwachung zu verstarken. Fur diese Einrichtungen bedeutet die Verstéarkung
des Monitorings in der Tat keine zusatzliche Belastung, sondern gewahrleistet als Ausgleich fir die
Vereinfachungen bei der MaBnahmenplanung die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des
Praventionssystems". )

Folglich sieht der NAP-2022 Uberwachungsaktivitdten vor, die nach Kriterien kalibriert sind, die
zusatzliche GréBenschwellen der Einheiten berlicksichtigen.

Die NAKB-Angaben sehen daher die Einteilung der kleinsten Verwaltungen in drei Gruppen vor, die
sich nach der folgenden numerischen Skala der Beschaftigten richten:

Gruppe 1 = 1 bis 15 Beschéftigte
Band 2 = 16 bis 30 Beschéftigte
Bereich 3 = von 31 bis 49 Beschéftigte.

Da die Agentur in die Gruppe 2 (16 bis 30 Mitarbeiter) fallt, wird das Monitoring zweimal jahrlich auf
halbjéhrlicher Basis durchgefiihrt.
In Bezug auf die Abschnitte der transparenten Verwaltung tUberwacht die Agentur im Laufe des
Jahres den Inhalt aller Abschnitte.

Die Ergebnisse der Uberwachung der PraventionsmaBnahmen zum 30.06.2025 und am 31.12.2024
finden Sie in Anlage 1 - Umsetzung der PraventionsmaBnahmen zum 31.12.2023.Mit dem
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vorherigen Plan hat die Agentur ein Uberwachungsmodell entwickelt, das im Laufe des Jahres 2024
erstmals umgesetzt wurde.

Mit Bezug auf die folgende Tabelle im Unterabschnitt ,Interner Kontext” wird auch zum 31.12.2024
bestatigt, dass keine Straftaten gegen die 6ffentliche Verwaltung (Zweites Buch, Titel Il, Kapitel | des
Strafgesetzbuches) sowie keine Straftaten der Urkundenfalschung und des Betrugs vorliegen:

Stand am 31.12.2024 — ASWE

TYPOLOGIE ANZAHL
1. Rechtskraftige Urteile gegen Mitarbeiter des Amtes 0
2. Laufende Gerichtsverfahren gegen Mitarbeiter des Amtes 0
3. Vorladungen gegen Mitarbeiter des Amtes 0
4. Abgeschlossene Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter des Amtes 0
TYPLOGIE (Rechnungshof, TAR) ANZAHL

Abgeschlossene Verfahren wegen verwaltungsrechtlicher/buchhalterischer | 0
Haftung (Rechnungshof) gegen Mitarbeiter des Amtes

6 Abgeschlossene Verwaltungs-/Rechnungslegungsverfahren 0
(Rechnungshof) gegen Direktoren

7 Einleitung eines Verwaltungs-/Rechnungsprifungsverfahrens 0
(Rechnungshof) gegen Bedienstete des Amtes

8 Erdffnung eines Verwaltungs-/Rechnungslegungsverfahrens 0
(Rechnungshof) gegen Direktoren

9 Verwaltungsbeschwerden im Zusammenhang mit der Vergabe von 0
Offentlichen Auftragen

10 Berichte Uber Missstande auch in Form von Whistleblowing 0
WEITERE TYPOLOGIEN (Berichte iiber die interne Kontrolle, Priifer) ANZAHL
1. Von den internen Kontrollorganen nicht anerkannte Feststellungen 0
2. Von der Priifstelle nicht berlicksichtigte Feststellungen 0
3. Feststellungen des Rechnungshofs - Regionale Sektion Marche 0

Hervorzuheben ist auBerdem, dass die Agentur im Jahr 2024 auf Landesebene als Einrichtung
ausgewahlt wurde, mit der das Projekt Simply Digital — die digitale Transformation in Sadtirol —
gestartet werden soll.

Das Pilotprojekt simply digital 2022-2026 wird mit Mitteln aus dem PNC/PNRR finanziert und bietet
Sadtirol die Méglichkeit, bis 2026 eine Smart Province zu verwirklichen. Das Ziel ist es, dass alle
Birgerinnen und Blrger die digitale Transformation positiv erleben und die Vorteile in Bezug auf
Zuganglichkeit, Transparenz und Geschwindigkeit, die die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) mit sich bringen, hautnah splren.

Das Pilotprojekt des Landes umfasst fiinf Bereiche, die in Zusammenarbeit mit vielen Akteuren vor
Ort durchgefiihrt werden und laut der RIS3-Studie fir das Gebiet von strategischer Bedeutung sind:
Verbesserung der Infrastruktur, 6kologischer Wandel, nachhaltige Mobilitdt, Modernisierung der
offentlichen Verwaltung und Starkung der digitalen Kompetenzen.

Die Initiativen gliedern sich in 20 MaBnahmen, die in die folgenden 5 Bereiche unterteilt sind:

* Landwirtschaft, Umwelt, Energie

* Tourismus 4.0

* Mobilitat 4.0

* Digitale Burgerschaft

« Infrastruktur und Querschnittsdienste
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Die Absichtserklarung fir die ersten beiden Vorzeigeprojekte von simply digital wurde mit Beschluss
der Landesregierung vom 11.10.2022, Nr. 743, genehmigt. Diese Projekte werden im Bereich der
digitalen Burgerschaft umgesetzt:

» Betrugsbekampfung
« Verwaltung der Beziehungen zu den Biirgern

Dieses Projekt knlpft teilweise an eines der strategischen Ziele der Agentur an, wie auch im
Leistungsplan der Agentur hervorgehoben wird:

- Férderung der Digitalisierung und Entmaterialisierung von Aktivitaten, Prozessen und Verfahren
unter Gewahrleistung der bestméglichen Auswirkungen fiir die Nutzer in Bezug auf die
Zuganglichkeit, auch aus der Ferne, zu den von der Agentur angebotenen Dienstleistungen;

- Steigerung des Wohlbefindens der Nutzer durch die Verringerung der Notwendigkeit, die Biiros
und Schalter der Agentur oder der Sozialberatungsstellen physisch aufzusuchen, dank der Online-
Dienste;

- Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Nutzer durch die Verbreitung der digitalen Kultur und
die Verringerung der digitalen Kiuft.

- Verringerung und Uberwachung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten fiir die Auszahlung von
Beitragen im Zuge des Digitalisierungsprozesses.
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ANLAGE 1

Umsetzung der
PraventionsmaBnahmen

zum 30.06.2024 und zum
31.12.2024.



DATENBLATT 1 - Halbjahrliche Uberpriifung der Umsetzung
von MaBnahmen zur Korruptionspravention und Transparenz -
PIAO 2024-2026

Stand: 30. Juni 2024

Direktor der Agentur fiir soziale und wirtschaftliche
Entwicklung:

In Bezug auf den PIAO 2024-2026 — Unterabschnitt 2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz —
wurden folgende MaBnahmen umgesetzt:

A) Interessenkonflikt und Pflicht zur Stimmenthaltung: die MaBnahme wurde durchgefiihrt
x vollstandig;

[ teilweise;

[ gar nicht;

1 Die MaBnahme wird jedoch bis zum 31. Dezember umgesetzt.

B) Ordentliche Rotation von Auftragen oder alternative MaBnahmen:
[ vollstandig;

[ teilweise;

[1 gar nicht;

x Alternative MaBnahmen ...

Anmerkung: Die tbliche Rotation innerhalb der Agentur ist nicht durchfiihrbar, als alternative MaBnahmen
bestétigen sich Mechanismen zur Aufteilung der Verfahrensphasen in den Bereichen, die

als besonders risikobehaftet identifiziert wurden, und fiir die heikelsten Ermittlungen.

C) AuBerdordentliche Rotation:
[ vollstéandig;
x Der Fall hat sich nicht ergeben;

D) Pantouflage:

x vollsténdig;

[ teilweise;

[1 gar nicht;

[ Die MaBnahme wird jedoch bis zum 31. Dezember umgesetzt

E) Whisteblower
x angewandte MaBnahme;
[1 nicht angewandte MaBBnahme

Hinweis: Bis zum Jahr 2024 ist die Einflihrung einer Software zur Meldung von Versté3en vorgesehen.

F) Weiterbildung:
[1 Die Aktivitat wurde geplant und durchgefiihrt;



x Geplant und nicht realisiert;
[1 nicht geplant;

Hinweis: Im 2. Semester 2024 wird eine Schulung durch einen externen Berater durchgefiihrt.

G) Transparenz: fir Daten und Dokumente Uber den Sektor wurden Verdffentlichungen vorgenommen:
x Umfassend und in kirzester Zeit;

[ Teilweise und in klrzester Zeit;

[1 wurden nicht vorgenommen;

1 Die MaBnahme wird jedoch bis zum 31. Dezember umgesetzt.

H) Zugang zu Dokumenten: einfacher Zugang; allgemeiner Zugang und Gesetz 241/1990:
x Alle eingegangenen Antrage wurden fristgerecht geprift, ausgefillt und registriert;

[ Die eingegangenen Antrage wurden gepriift und teilweise bearbeitet.;

[1 Antrdge wurden nicht bearbeitet.

1) Nichtlibertragbarkeit und Unvereinbarkeit:
x Die Erklarung gemans Artikel 20, Gesetzesdekret 39/2013, wurde abgegeben und veréffentlicht;

(1 Die Erklarung geman Artikel 20 des Gesetzesdekrets Nr. 39/2013 wurde nicht abgegeben und
veroffentlicht;

L) Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex der Kérperschaft:

x Die Uberwachung der Einhaltung des Kodexes wurde aktiviert;

) Die Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften des Kodexes wurde teilweise aktiviert;
) Es wurde keine Uberwachung der Einhaltung des Kodexes aktiviert;

M) Erméchtigungen zur Wahrnehmung nicht-amtlicher Aufgaben fiir seine Mitarbeiter:

x Die eingegangenen Antrage wurden auf der Grundlage der Verordnungen geprift und bewertet;
[1 Die eingegangenen Antréage wurden nicht geprift und bewertet;

[ Es gingen keine Antréage von Arbeitnehmern ein.

N) Kontrolle der Bestellung der Ausschreibungskommission:

[0 Uberpraft wurden die Erklarungen der Mitglieder und des Sekretérs;
[1 Die Kontrollen wurden nicht durchgefihrt;

x Es wurden keine Ausschlsse ernannt.

O) MaBnahmen fiir die Auszahlung der Finanzbeitrage:

x Beitrage, die Uber 1.000 Euro hinausgehen, wurden umgehend veréffentlicht.;
[1 Keine Veroffentlichung;

[ Die Beitrdge wurden teilweise verdffentlicht;

[0 Es wurden keine Beitrage geleistet.

02. GESAMTBEWERTUNG DER DURCHFUHRUNG DER MASSNAHMEN

Stand der Umsetzung des Unterabschnitts des PIAO | Da es sich um eine kleine Agentur handelt, kommt
Korruptionsrisiken und Transparenz — dem RPCT eine zentrale und direkte Rolle als
Gesamtbewertung und Zusammenfassung des | Ansprechpartner und Vermittler der Ziele der
tatsichlichen Umsetzungsgrads des PIAO im ersten | Korruptionsprévention zu. Es ist eine Uberpriifung
Halbjahr unter Angabe der Faktoren, die zum guten | der Prozesse und MaBnahmen zur
Funktionieren des Systems beigetragen haben Risikopravention vorgesehen, mit besonderem
Augenmerk auf Anderungen der IBAN-Nummern
fur die Auszahlung der Beitrage.




Kritische Aspekte der PIAO-Umsetzung -

Falls die MalRnahmen des Unterabschnitts teilweise
umgesetzt wurden, geben Sie bitte im Hinblick auf
das 1. Semester die Hauptgriinde fiir die Abweichung
zwischen den durchgefihrten und den im
Unterabschnitt vorgesehenen MaRnahmen an

Der wichtigste Kritikpunkt betrifft die mangelnde
Ubereinstimmung mit dem Gesetzesdekret Nr. 24
vom 10. Mérz 2023 (das

die EU-Richtlinie 2019/1937 umsetzt), das die
offentliche Verwaltung verpflichtet, sich mit einer
Software

(in der Verordnung als ,elektronischer
bezeichnet) auszustatten,

damit Personen, die Kenntnis von rechtswidrigen
Handlungen erhalten,

diese absolut vertraulich melden kénnen.

Die Umsetzung ist jedoch

bis Ende 2024 vorgesehen.

|/r

Kana




DATENBLATT 1 - Halbjahrliche Uberpriifung der Umsetzung
von MaBnahmen zur Korruptionspravention und Transparenz -
PIAO 2024-2026

Stand: 31. Dezember 2024

Direktor der Agentur fiir soziale und wirtschaftliche
Entwicklung:

In Bezug auf den PIAO 2024-2026 — Unterabschnitt 2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz —
wurden folgende MaBBnahmen umgesetzt:

A) Interessenkonflikt und Pflicht zur Stimmenthaltung: die MaBnahme wurde durchgefiihrt
x vollstandig;

[ teilweise;

[ gar nicht;

[ Die MaBnahme wird jedoch bis zum 31. Dezember umgesetzt.

B) Ordentliche Rotation von Auftragen oder alternative MaBnahmen:
[ vollstéandig;

[ teilweise;

[1 gar nicht;

x Alternative MaBnahmen ...

Anmerkung: Die (bliche Rotation innerhalb der Agentur ist nicht durchfiihrbar, als alternative Mal3nahmen
bestétigen sich Mechanismen zur Aufteilung der Verfahrensphasen in den Bereichen, die

als besonders risikobehaftet identifiziert wurden, und fir die heikelsten Ermittlungen.

C) AuBerdordentliche Rotation:
[ vollstéandig;
x Der Fall hat sich nicht ergeben;

D) Pantouflage:

x vollsténdig;

[ teilweise;

[1 gar nicht;

[ Die MaBnahme wird jedoch bis zum 31. Dezember umgesetzt

E) Whisteblower
x angewandte MaBnahme;
[1 nicht angewandte MaBBnahme

F) Weiterbildung:
x Die Aktivitat wurde geplant und durchgeflhrt;
[1 Geplant und nicht realisiert;



[1 nicht geplant;

Anmerkung: Im November 2024 wurde eine Schulung in zwei halben Tagen fiir alle Mitarbeiter der Agentur
durchgefihrt, die von einem externen Berater gehalten wurde und sich mit dem Thema ,,Verwaltung von Daten
und Informationen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen zur Transparenz und Korruptionsbekdmpfung
” befasste.

G) Transparenz: fir Daten und Dokumente Uber den Sektor wurden Verdffentlichungen vorgenommen:
x Umfassend und in kirzester Zeit;

[1 Teilweise und in kiirzester Zeit;

[l wurden nicht vorgenommen;

[l Die Maflnahme wird jedoch bis zum 31. Dezember umgesetzt.

H) Zugang zu Dokumenten: einfacher Zugang; allgemeiner Zugang und Gesetz 241/1990:
x Alle eingegangenen Antrage wurden fristgerecht geprift, ausgeflillt und registriert;

[ Die eingegangenen Antrage wurden gepriift und teilweise bearbeitet.;

[0 Antradge wurden nicht bearbeitet.

Hinweis: Es handelt sich ausschlieBlich um Antrdge auf Zugang zu Dokumenten gemdi3 Gesetz 241/1990.

1) Nichtlibertragbarkeit und Unvereinbarkeit:
x Die Erklarung gemans Artikel 20, Gesetzesdekret 39/2013, wurde abgegeben und veréffentlicht;

[1 Die Erklarung geman Artikel 20 des Gesetzesdekrets Nr. 39/2013 wurde nicht abgegeben und
veréffentlicht;

L) Aligemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex der Kérperschaft:
x Die Uberwachung der Einhaltung des Kodexes wurde aktiviert;

U Die L"Jberwachun_g der Einhaltung der Vorschriften des Kodexes wurde teilweise aktiviert;
[0 Es wurde keine Uberwachung der Einhaltung des Kodexes aktiviert;

M) Erméachtigungen zur Wahrnehmung nicht-amtlicher Aufgaben fiir seine Mitarbeiter:

x Die eingegangenen Antrédge wurden auf der Grundlage der Verordnungen geprift und bewertet;
[ Die eingegangenen Antrédge wurden nicht geprift und bewertet;

[1 Es gingen keine Antrage von Arbeitnehmern ein.

Hinweis: Fir die Genehmigung von Nebentétigkeiten gelten fiir die Mitarbeiter
der Agentur die Bestimmungen der ,,Verordnung lber Nebentétigkeiten®, die vom
Présidenten der Provinz mit Dekret Nr. 3 vom 15. Januar 2016 erlassen wurde.

Die Listen der fir jeden Landesangestellten der Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung
genehmigten Aufgaben und auBerdienstlichen Tétigkeiten sind auf der Transparenz-Website der Provinz
verdffentlicht.

N) Kontrolle der Bestellung der Ausschreibungskommission:

[ Uberpraft wurden die Erklarungen der Mitglieder und des Sekretérs;
[1 Die Kontrollen wurden nicht durchgefihrt;

x Es wurden keine Ausschilsse ernannt.

0O) MaBnahmen fiir die Auszahlung der Finanzbeitrage:

x Beitrage, die Gber 1.000 Euro hinausgehen, wurden umgehend veréffentlicht.;
[0 Keine Verdéffentlichung;

[ Die Beitrdge wurden teilweise verdffentlicht;

[ Es wurden keine Beitrage geleistet.

02. GESAMTBEWERTUNG DER DURCHFUHRUNG DER MASSNAHMEN



Stand der Umsetzung des Unterabschnitts des PIAO
- Korruptionsrisiken und Transparenz - Allgemeine
und zusammenfassende Bewertung des
tatsachlichen Stands der Umsetzung des PIAO im
Vergleich zum Halbjahreszeitraum .... unter Angabe
der Faktoren, die das reibungslose Funktionieren des
Systems erleichtert haben

Da es sich bei der Agentur um eine kleine Einrichtung
handelt, kommt dem VKVT eine zentrale und direkte
Rolle als Ansprechpartner und Vermittler der Ziele
der Korruptionspravention zu.

Einerseits erleichtert die Ndhe zu den Mitarbeitern
und der standige Kontakt mit ihnen dem VKVT,

die  Aufmerksamkeit auf die Praventions-
mafnahmen und deren ethische Bedeutung zu
lenken, andererseits erschwert die geringe GroRe der
Einrichtung und die daraus resultierende

geringe Anzahl an Mitarbeitern die Umsetzung neuer
Praventionsmafnahmen.

In der zweiten Jahreshilfte wurde eine Uberpriifung
der Prozesse und MaRnahmen zur Risikopravention
unter Einbeziehung der Bereichskoordinatoren
eingeleitet: Es wurde eine neue Malnahme zur
Uberpriifung von IBAN-Anderungen zum Zwecke der
Auszahlung von Beitragen eingefiihrt, insbesondere
in Bezug auf das Landeskindergeld.

Kritische Aspekte der PIAO-Umsetzung -

Falls die MalRnahmen des Unterabschnitts teilweise
umgesetzt wurden, geben Sie bitte im Hinblick auf
das 2. Semester die Hauptgriinde fiir die Abweichung
zwischen den durchgefiihrten und den im
Unterabschnitt vorgesehenen MaBnahmen an

Das Hauptproblem bleibt weiterhin die mangelnde
Anpassung an das Gesetzesdekret Nr. 24 vom 10.
Marz 2023 (zur Umsetzung der EU-Richtlinie
2019/1937), das die offentlichen Verwaltungen
verpflichtet, sich mit einer Software (in der
Verordnung als ,elektronischer Kanal” bezeichnet)
auszustatten, damit Personen, die Kenntnis von
rechtswidrigen Handlungen erhalten, diese auf
absolut vertrauliche Weise melden koénnen. Die
Umsetzung, die urspringlich bis Ende 2024
vorgesehen war, wurde nun auf Anfang 2025
verschoben.

VKVT

Direktor der Agentur

Dr. Eugenio Bizzotto







DATENBLATT 2 — Dreijahresplan zur
Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027
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Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 94108.A.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Asuswahlgesprach
Phase/Tatigkeit 94108.A.03.01 - Bewertung der Auswahlgesprache, Festlegung der Bewertungskriterien
Organisationseinheit Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Direktion
Synthetische Beurteilung Mittel \;J 6,00
Das Korruptionsrisiko ist mittelgroB3, aber die gemeinsame Durchfiihrung des Vorstellungsgesprach durch
Begriindung mindestens zwei Personen und die Vordefinition der notwendigen Anforderungen verringern die
Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich.
Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio
RISIKO URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RA.01 - Vorsehen von "personalisierten” | Interessenkonflikt; Zu groBer Ermessensspielraum
Zugangsvoraussetzungen und

unzureichende objektive und

transparente MaBnahmen

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
064 - Effektive
Durchfiihrung des . Effektive J/N Vorhanden
Gesprachs durch Aggnltur fu(; Durchflihrung des
mindestens zwei soziale un Gespréachs durch
Mitarbeiter des Kontrolle wirtschaftliche sofort mindestens zwei
Bereich (Direktor Entwicklung - Mitarbeiter des

und Koordinator ASWE Bereichs
des Arbeitsbereich

RA.01.1 -

FeStlegUng der Agentur flr Anteil der ] % 100
Voraussetzungen soziale und Vorstellungsgespr
fur die Eignung zur | Transparenz wirtschaftliche sofort mt
Besetzung der Entwicklung - Qualifikationsvorat
Stelle ASWE an den
Gesamtvorstellung

Risikobereich B - Offentliche Vertrage
Prozess 94108.B.01 - Programmierung der Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferungen
Phase/Tatigkeit 94108.B.01.01 - Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition
Organisationseinheit Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE - Finanzbereich
Synthetische Beurteilung Mittel &/ 6,60
Begriindung Das Korruptionsrisiko ist nicht besonders hoch, da es sich um eine gesetzliche Vorschrift handelt.
Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio

RISIKO URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
94108.B.01.01.2 - Nicht rechtzeitige Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zustédndigen Personals

Vorbereitung und Genehmigung der
Planungs- und
Programmierungsinstrumente

Druck vom 10/12/2024 S. 3 von 13
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Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring

verantwortliche

Struktur
94108.8.01.01.2.1 - Agentur fir Genehmigung JIN Vorhanden
Genehmigung des soziale und ges iah
zweijéhrlichen Regelung wnrtsqhafthche sofort weijahresprograr
Beschaffungsprogral Entwicklung - der Lieferungen

ASWE und

Dienstleistungen
RISIKO URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.B.01.01.3 - Aufteilen der Eink&dufe

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zusténdigen Personals; Zu groBer
Ermessensspielraum

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fur die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
Agentur fir Uberpriifung der | % 100
uriu Einhaltung des
?1*?%8'01&01 31 soziale und Rotationsgrinzips
R'“t ?tuna ,tes, Regelung wirtschaftliche sofort bei der
otationskriteriums Entwicklung - Auftragsvergabe
ASWE in den
Kalenderjahren

Risikobereich
Prozess
Phase/Tatigkeit

Organisationseinheit

Synthetische Beurteilung Mittel

Begriindung

B - Offentliche Vertrage
94108.B.02 -
94108.B.02.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens

Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich

Gestaltung des Beschaffungsverfahrens

Q 5,40

Das potenzielle Risiko ist gering, da die getroffenen MaBnahmen die Wahrscheinlichkeit verringern, dass das

Risikoereignis eintreten kdnnte

Verantwortlich
RISIKO

BIZZOTTO Eugenio

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.04 - Ermittlung eines bestimmten
Verfahrens, welches Dritte bevorzugen
kénnte

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalitédt und Mangel an ethischen Werten; Zu groBer
Ermessensspielraum

Druck vom 10/12/2024
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Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
RB.04.2 - Aggntur fr Durchfuhrung von | J/N Vorhanden
e soziale und Marktuntersuchung
Durchflihrung von  Transparenz wirtschaftliche | sofort :
Marktuntersuchunge Entwicklung -
ASWE
RB.04.2 - A ;
e gentur fir .
RegelméaBige soziale und g(e:ﬁsllg:]alzlgind J/N Vorhanden
Schulungenund  Weiterbildung wirtschaftliche sofort ing
Aktualisierung der Entwicklung - Aktualisierung der
Dokumentation ASWE Dokumentation

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.B.02.01.2 - Nicht korrekte
Berechnung des Verfahrenswertes und
kinstliche Aufteilung zur Umgehung von

Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur
weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zustandigen Personals

Verfahrensvorschriften
Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.B.02.01.2.1 -
Definition des Agentur fir Prifung der JIN Vorhanden
Auftragswer.ts soziale und Preisangemessent
anhand der inden  Regelung wirtschaftiche | sofort
Gesetzen Entwicklung -
festgelegten ASWE
Berechnungsmethoc

Risikobereich
Prozess
Phase/Tétigkeit
Organisationseinheit

94108.B.02

Synthetische Beurteilung Mittel

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

B - Offentliche Vertrage

- Gestaltung des Beschaffungsverfahrens

94108.B.02.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen

Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich

Q 6,00

Das potenzielle Risiko ist mittel, da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Risikoereignis eintritt, wird durch bestehende
MaBnahmen verringert.

BIZZOTTO Eugenio

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.B.02.03.1 - Festlegung sehr

spezifischer Zugangsbedingungen fiir die

Ausschreibung, um ein Unternehmen zu
bevorzugen

Mangel/Unzuldnglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Zu groBer Ermessensspielraum

Druck vom 10/12/2024
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Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.B.02.03.1.1 -
Festlegung . Einhaltung des J/N Vorhanden
angemessener Agentur flr Rotationskriteriums
Teilnahmebedingung soziale und
und Einbeziehung | Transparenz wirtschaftliche sofort
von mehr Entwicklung -
Menschen in deren ASWE
Festlegung
94.108'8'02'03'1:1 . Aggnturf[]r Uberpriifung der  J/N Vorhanden
Pilicht zum Verzicht Regelungdes | Sozlale und etwaige Konflikte
im Fall eines Interessenkonflikts Wirtschattiche — sofort von Interesse
Interessenkonflikis Entwicklung -
ASWE

Risikobereich
Prozess
Phase/Tatigkeit

Organisationseinheit

Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich

B - Offentliche Vertrage

94108.B.03 - Bewertung der Angebote

94108.B.03.01 - Bewertung der Bestandteile der Angebote

Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich

&) 7.43

Mittel

An dem Prozess sind mehrere Personen beteiligt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Risikoereignis eintreten

kann, liegt auf einem mittleren hohen Niveau.
BIZZOTTO Eugenio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.B.03.01.3 - Ermessensfreiheit bei
der Bewertung der Bestandteile der
Angebote

Mangel an Transparenz; Zu groBer Ermessensspielraum

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.B.03.01.3.1 -
Sich an die . Agentur fir Bestimmung von |J/N Vorhanden
Ausschreibungsbedi soziale und objektiven und
hglten gnter Regelung wirtschaftliche sofort klaren Kriterien
Einbeziehung Entwicklung - fir die Bewertung
mehrerer Personen ASWE der Angebote
in die Bewertung
94108.B.03.01.3.2 - Agentur flr Uberprifung der  J/IN Vorhanden
Pflicht zum Verzicht | Regelung des soziale und etwaige Konflikte
im Fall eines Interessenkonflikts Wirtschaftliche sofort von Interesse
Interessenkonflikts Entwicklung -
ASWE

Druck vom 10/12/2024
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Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

Risikobereich
Prozess
Phase/Tatigkeit

Organisationseinheit

Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
B - Offentliche Vertrage

94108.B.04 - Ausfiihrung des Auftrags
94108.B.04.01 - Uberpriifung der ordnungsgemiBen Vertragsausfiihrung
Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich

&) 660

Das Risiko ist mittelgroB3, da die Bestatigung der ordnungsgeméaBen Erbringung der Dienstleistung mehrere
Personen betrifft.

BIZZOTTO Eugenio

Mittel

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung
der korrekten Ausfiihrung gegen
finanzielle Vorteile oder Fehlen der

Mangel/Unzuldnglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der
Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne
Eigenverantwortlichkeit

Meldung der Abweichungen oder Méngel

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
RB.80.1 - Kontrolle,
ob die Abrechnung Agentur fir Uberpriifung der  J/N Vorhanden
mit der Leistung soziale und Ubereinstimmung
Ubereinstimmt bzw. ' Kontrolle wirtschaftliche sofort von Leistung und
ob die Leistung Entwicklung - Vertragsbedingunc
ordnungsgeman ASWE

erbracht worden ist

Risikobereich
Prozess
Phase/Tétigkeit

Organisationseinheit
Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

B - Offentliche Vertrage

94108.B.05 - Auswahl des Auftragnehmers

94108.B.05.01 - Identifizierung der zu konsultierenden Wirtschaftsbeteiligten
Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich

Q 6,30

Mittel

BIZZOTTO Eugenio
URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.62 - Handlungen und Verhalten, die

Mangel an Transparenz; Zu groBer Ermessensspielraum

dazu fuhren sollen, ungerechtfertigt die
Anzahl der Teilnehmer zu reduzieren

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fur die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring

verantwortliche

Struktur
RB.62.1 - y ..
Einhaltung des ?gzeigltgrufﬁé Uperprﬁfung der |JIN Vorhanden
Rotationsprinzips  Rotation wirtschaftiiche | sofort Einhaltung des
bei der Vergabe Entwicklung - Rotationsprinzips
nach dem Kodex ASWE
RB.62.2 - ngeigltgrufgcrj Conduzione J/N Vorhanden
Conduzione di Transparenz wirtschaftliche | sofort effettiva di
indagini di mercato Entwicklung - Indagl?l di

mercato

ASWE

Druck vom 10/12/2024 S. 7 von 13
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Risikobereich

Prozess
Phase/Tatigkeit
Organisationseinheit

Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen, Pramien und wirtschaftlichen
Vergiinstigungen jeglicher Art

94108.D.01 - Darlehensauszahlung fiir Steuerabzugsvorschiisse
94108.D.01.01 - Darlehensauszahlung fiir Steuerabzugsvorschiisse: Bearbeitung von Antragen
Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich

& 480

Das Risiko ist niedrig, da die Kontrollen effektiv und wirksam sind
BIZZOTTO Eugenio

Niedrig

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.D.01.01.2 - Anderung des

Mangel/Unzulanglichkeit der Kontrollen

Zahlungsauftrags durch einen Mitarbeiter

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fur die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.D.01.01.2.1
- . Stichprobekontroll¢| J/N Vorhanden
Stichprobenkontrolle Agentur flr
Uber die soziale und
erforderlichen Kontrolle wirtschaftliche sofort
Unterlagen fir die Entwicklung -
ASWE

Ausstellung des
Auszahlungsauftrags

Risikobereich

Prozess

Phase/Tétigkeit
Organisationseinheit
Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen, Pramien und wirtschaftlichen
Vergiinstigungen jeglicher Art

94108.D.01 - Gewahrung von Bauspardarlehen

94108.D.01.02 - Priifung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den
Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers

Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich

Q 4,80

as Risiko ist gering, da die umgesetzten MaBnahmen zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit beitragen.
BIZZOTTO Eugenio

Niedrig

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.D.01.02.1 - Unterlassene oder

Mangel/Unzulanglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

verzerrte Beurteilung hinsichtlich der
OrdnungsmaBigkeit des Antrags auf

Unterstiitzung
Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.D.01.02.1.1
T ; Agentur fir Kontrolle durch J/N Vorhanden
Stichprobenpriifung soziale und die Stichprobe
der Antrage und Kontrolle wirtschaftliche | sofort
NaChV0||ZIehbaI’keIt Entwick|ung -
ducrh den Einsatz ASWE
der Plattform
Druck vom 10/12/2024 S. 8 von 13
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Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen, Pramien und wirtschaftlichen
Vergiinstigungen jeglicher Art
94108.D.01 - Untersuchung der, auf Papierformularen der Agentur, eingereichten Gesuche fiir Sozial- und

Risikobereich

Rrozess Vorsorgeleistungen
Phase/Tatigkeit 94108.D.01.03 - Priifung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den
9 Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers
Organisationseinheit Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
Bereich Vorsorge
Synthetische Beurteilung Mittel &) 540
Begriindung Durch die Kontrolle von zwei oder mehreren Mitarbeitern ist das Risiko auf einen Durchschnittswert beschrankt.
Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio
RISIKO URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von = Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der
finanziellen Vorteilen Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
RD.11.1 -
Stichprobenkontrolle Uberpriifung der  J/N Vorhanden
unter den Richtigkeit
Mitarbeitern des etwaiger
Tgam sde__r manueller
E_llgenerklarungen Agentur fir Anderungen des
far der) Zugang 2u soziale und Antrags
den Diensten mit  Kontrolle wirtschaftiche | sofort
Uberprdfung der Entwicklung -
Richtigkeit der ASWE

manuell an den
Antrégen auf
Dienstleistungen
vorgenommenen
Anderungen.

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen, Pramien und wirtschaftlichen

Risikobereich Verglinstigungen jeglicher Art

Prozess 94108.D.02 - Gesuche fiir Landesfamiliengeld und Landeskindergeld
Phase/Tatigkeit 94108.D.02.01 - Bearbeitung der Gesuche fiir Landesfamiliengeld und Landeskindergeld
Organisationseinheit Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Bereich Familiengelder
Synthetische Beurteilung Niedrig Q 4,80
Begriindung Die VorbeugungsmaBnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio

RISIKO URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
94108.D.02.01.2 - Unterlassene oder Mangel/Unzulanglichkeit der Kontrollen

verzerrte Beurteilung hinsichtlich der
OrdnungsmaBigkeit des Antrags auf
Unterstitzung.
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94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.D.02.01.2.1
- Check J/N Vorhanden
Stichprobenkontrolle VorbeugungsmaBr
der
Eigenerklarungen Agentur fir
flr den Zugang zu soziale und
den Diensten mit  Kontrolle wirtschaftliche sofort
Uberprifung der Entwicklung -
Richtigkeit der ASWE
manuell an den
Antréagen
vorgenommenen
Anderungen
94108.D.02.01.2.2 )
- Gegenkontrollen Agentur fir Uberpriifung der  J/N Vorhanden
unter dem Team soziale und Durchfithrung von
vor jeder Kontrolle wirtschaftliche sofort Gegenkontrollen
monatlichen Entwicklung - im Team
Auszahlung ASWE
RISIKO URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.D.02.01.3 - Wechselwirkung in der

IBAN-Datenbank

Mangel/Unzuldnglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der
Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fur die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.D.02.01.3.1
- Uberprifung der Stichprobenkontrol % 20
tatsachlichen Agentur fir
Ubereinstimmung soziale und
der IBAN- Kontrolle wirtschaftliche | ein Jahr
Anderungen mit Entwicklung -
den auf Antrag ASWE

erhaltenen
Unterlagen

Risikobereich
Prozess
Phase/Tatigkeit

Organisationseinheit

Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen, Pramien und wirtschaftlichen
Vergiinstigungen jeglicher Art
94108.D.02 - Auszahlung der finanziellen Leistungen fiir Zivilinvaliden

94108.D.02.02 - Priifung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den
Kriterien

Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
Bereich Zivilinvaliden und Pflegegeld

\;} 8,00

Das Risiko ist gering, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind und die T&tigkeiten zurlickverfolgt
werden

BIZZOTTO Eugenio

Mittel

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Druck vom 10/12/2024
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94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

94108.D.02.02.1 - Eingabe nicht
wahrheitsgetreuer Daten in die
Datenbank, um eine nicht zustehende
Leistung zu erhalten

Mangel/Unzuldnglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs Kategorie Far die Frist fur die Indikatoren zum  MaBeinheit  Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.D.02.02.1.1
- Aktivierung der Aktivierung der J/N Vorhanden
telematischen . telematischen
Ubermittlung vom Agentur flir Ubermittlung vom
Sanitatsbetrieb zur , soziale und Sanitétsbetrieb
ASWE der Befunde Vereinfachung ' wirtschaftliche 2 anni zur ASWE der
des Entwicklung - Befunde des
Arztekollegiums zur ASWE

Anerkennung der
Zivilinvaliditat

Risikobereich
Prozess

Phase/Tatigkeit

Organisationseinheit

Bereich Vorsorge

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

Q 4,80

Arztekollegiums
zur Anerkennung
der Zivilinvaliditat

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen, Pramien und wirtschaftlichen
Vergiinstigungen jeglicher Art

94108.D.03 - Untersuchung der, auf telematischem Wege der Agentur, eingereichten Gesuche fiir Sozial-
und Vorsorgeleistungen

94108.D.03.01 - Priifung der formellen und Objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den
Kriterien fiir telematische Sozial- und Vorsorgeleistungen festgelegten

Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Die umgesetzten MaBnahmen tragen zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei.
BIZZOTTO Eugenio

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.D.03.01.1 - Unterlassene oder
verzerrte Beurteilung hinsichtlich der
OrdnungsmaBigkeit des Antrags auf

Unterstitzung.

UbermaBige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs Kategorie Fur die Frist fur die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.D.03.01.1.1
- Uberpriifung der | J/N Vorhanden
Stichprobenkontrolle Richtigkeit
der etwaiger
Eigenerklarungen ) manueller
fiir den Zugang zu Agentur flr Anderungen des
den Diensten mit S(_)Zlale un_d Antrags
Uberprifung der ~ Kontrolle wirtschaftliche sofort
Richtigkeit der Entwicklung -
manuell an den ASWE
Antrégen auf
Dienstleistungen
vorgenommenen
Anderungen.
Druck vom 10/12/2024 S. 11 wvon i3
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Risikobereich
Prozess
Phase/Tatigkeit

Organisationseinheit

Synthetische Beurteilung

Begriindung
Verantwortlich
RISIKO

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen, Pramien und wirtschaftlichen
Vergiinstigungen jeglicher Art

94108.D.05 - Auszahlung des Pflegegeldes

94108.D.05.01 - Priifung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags fiir Pflegegeld sowie
der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers.

Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
Bereich Zivilinvaliden und Pflegegeld

Q 4,80

Die Tétigkeit werden telematisch zurlickverfolgt und die internen Kontrollen sind wirksam.
BIZZOTTO Eugenio

Niedrig

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.D.05.01.1 - Anderung der
Datenbank durch einen Mitarbeiter (z. B.

Bankkoordinaten)

Mangel/Unzuldnglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der
Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fur die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.D.05.01.1.1 )
- Agentur fiir Stichprobenpriifun: J/N Vorhanden
Ruickverfolgbarkeit S(_)Zlale un_d von Anderungen
der Tatigkeit der  Kontrolle wirtschaftliche | sofort in der Datenbank
Mitarbeiter in der Entwicklung -
Datenbank ASWE

Risikobereich
Prozess

Phase/Tatigkeit

Organisationseinheit

Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermégens
94108.H.01 - Unterzeichnung des digtalen Mandats

94108.H.01.01 - Erstellung des Zahlungsauftrags und Ubermittlung der Datei an den Schatzmeister fiir die
Uberweisung der Zahlung der Begiinstigten

Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
Finanzbereich

Niedrig

& 480

Das Risiko ist gering, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind und Gegenkontrollen effektiv
durchgefihrt werden

BIZZOTTO Eugenio

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.H.01.01.1 - Anderungen bei der
Erstellung von Zahlungsauftragen, die

Mangel/Unzuldnglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der
Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

nicht mit den Liquidationsdekreten

Ubereinstimmen

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.H.01.01.1.1 .
- Punktuelle ngeigltgruf#crj Stichprobenartige |J/N Vorhanden
Kontrolle und Kontrolle wirtschaftliche sofort Uberprlfung der
Uberpriifung von Entwicklung - Uberelngltlmmung
Zahlen und Daten ASWE der Betrage
Druck vom 10/12/2024 S. 12 wvon 13
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Risikobereich
Prozess

Phase/Tétigkeit
Organisationseinheit
Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
I - Kontrollen, Uberpriifungen, Inspektionen und Sanktionen
94108.1.01 - Verhangung von Sanktionen bei Falschangaben

94108.1.01.01 - Priifung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den
Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers.

Agentur fir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

& 480

Das Korruptionsrisiko ist gering, da mehrere Mitarbeiter in den Prozess einbezogen werden.
BIZZOTTO Eugenio

Niedrig

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

R1.07 - Fehlende Feststellung der
Ubetreteungen, um bestimmte Personen

zu bevorzugen

Mangel/Unzuldnglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der
Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt

Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fir die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
6DO1 -h|f<__ohntroIIe/der :g;glt:rufgé Praktiken werden |J/N Vorhanden
urchiunrung - . von mehreren
"Vier-Augen- Kontrolle \Ilzwr;(sghlzftllche sofort Mitarbeitern
Prinzip" ntwicklung -
p ASWE verwaltet

Risikobereich
Prozess
Phase/Tatigkeit

Organisationseinheit

Synthetische Beurteilung

Begriindung

Verantwortlich
RISIKO

K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

94108.K.01 - Behandlung von Widerspriichen gegen MaBnahmen der Agentur
94108.K.01.01 - Uberpriifung der Titigkeit der Agentur auf Antrag einer Partei
Agentur flr soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

&) 660

In Anbetracht der bestehenden MaBnahmen und angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitaten,
erscheint das Risiko nicht so hoch.

BIZZOTTO Eugenio

Mittel

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

94108.K.01.01.1 - Fehlerhafte

Interessenkonflikt; Zu groBer Ermessensspielraum

Bearbeitung des Antrags, unvollsténdiges

Verfahren
Vorbeugungs Kategorie Fir die Frist fur die Indikatoren zum  MaBeinheit Target Ergebniswert
maBnahme Umsetzung Umsetzung Monitoring
verantwortliche
Struktur
94108.K.01.01.1.1 - Ageptur far Check JIN Vorhanden
Gemeinsame Sensibilisierung 392|ale un_d Vorbeugungsmapr
Behandlung der und Beteiligung | Wirtschaftliche sofort
Beschwerde Entwicklung -
ASWE
Druck vom 10/12/2024 S. 13 wvon 13
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Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024
INHALT

Risikobereich

A - Personalaufnahme
und Karriereentwicklung

Prozess

94108.A.03 - Befristete
Aufnahme durch

Rangordnungen mit
Asuswahlgespréch

Phase/Téatigkeit

94108.A.03.01 - Bewertung der
Auswahlgespréche, Festlegung der
Bewertungskriterien

Korruptionsrisiko

RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende 3
objektive und transparente MaBnahmen

94108.B.01 -
Programmierung der

94108.B.01.01 - Bedarfsanalyse und

94108.B.01.01.2 - Nicht rechtzeitige Vorbereitung und Genehmigung der Planungs- und

Beschaffung von i L - 4
Dienstleistungen und Bedarfsdefinition Programmierungsinstrumente
Lieferungen
94108.B.02.01 - Ermittlung des . . . . .
341 08.B.02 - Gestaltung Vergabeverfahrens RB.04 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen kénnte 5
es
B - Offentliche Vertrage  Beschaffungsverfahrens 94108.B.02.03 - Festlegung der 94108.B.02.03.1 - Festlegung sehr spezifischer Zugangsbedingungen fiir die 6
B - Lientliche verirage Teilnahmevoraussetzungen Ausschreibung, um ein Unternehmen zu bevorzugen
94108.B.03 - Bewertung  94108.B.03.01 - Bewertung der Bestandteile L .
der Angebote der Angebote - 94108.B.03.01.3 - Ermessensireiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote 7
94108.B.04 - Ausfiihrung 941 08.B.04.01 - Uberpriifung der RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausfiihrung gegen finanzielle 8
des Auftrags ordnungsgemaBen Vertragsausfiihrung Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Mangel
94108.B.05 - Auswahl des  94108.B.05.01 - Identifizierung der zu RB.62 - Handlungen und Verhalten, die dazu filhren sollen, ungerechtfertigt die Anzahl 9
Auftragnehmers konsultierenden Wirtschaftsbeteiligten der Teilnehmer zu reduzieren
94108.D.01 -
Untersuchung der. auf 94108.D.01.03 - Priifung der formellen und
Papierformularen der objektiven Anforderungen des Antrags sowie ) , i , )
) G e el Agentur, ei_pqereiphten der in den Kriterien festgelegten subjektiven RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen 12
Auszahlung von Gesuche fiir Sozial- und  Anforderungen des Antragstellers
Subventionen, Beitrigen, -Yorsorgeleistungen
Zuschiissen. Préamien und 94108.D.02 - Auszahlung .
: . - : 4108.D.02.02 - Priif f Il d .
wirtschaftlichen der finanziellen. 24108.D.02.0 rifung der formellen und. 94108.D.02.02.1 - Eingabe nicht wahrheitsgetreuer Daten in die Datenbank, um eine
o " - objektiven Anforderungen des Antrags sowie - - 14
Vergiinstigungen jeglicher - Leistungen flr der in den Kriteri nicht zustehende Leistung zu erhalten
Art Zivilinvaliden gerin den Rrienen
94108.D.01 - _94108.D.01.01 - Darlehensauszahlung fiir
Darlehensauszahlung fiir ~ Steuerabzugsvorschisse: Bearbeitung von.  94108.D.01.01.2 - Anderung des Zahlungsauftrags durch einen Mitarbeiter 10

Steuerabzugsvorschiisse

Antrégen

gedruckt 09/01/2025



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024
INHALT

Risikobereich

Prozess

94108.D.01 - Gewdhrung
von Bauspardarlehen

Phase/Téatigkeit

94108.D.01.02 - Prifung der formellen und
objektiven Anforderungen des Antrags sowie
der in den Kriterien festgelegten subjektiven
Anforderungen des Antragstellers

Korruptionsrisiko

94108.D.01.02.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der
OrdnungsmaBigkeit des Antrags auf Unterstiitzung

11

94108.D.02 - Gesuche fiir
Landesfamiliengeld und

94108.D.02.01 - Bearbeitung der Gesuche fiir

94108.D.02.01.2 - Unterlassene oder_verzerrte Beurteilung hinsichtlich der

D - Gewahrung und Landeskinderaeld Landesfamiliengeld und Landeskindergeld OrdnungsmaBigkeit des Antrags auf Unterstiitzung. 19
Auszahlung von Landeskinacrgeio
Subventionen. Beitrdgen, 94108.D.03 -
Zuschiissen, Prémien und Untersuchung der. auf 94108.D.03.01 - Priifung der formellen und
wirtschaftlichen telematischem Wege der  Objektiven Anforderungen des Antrags sowie  94108.D.03.01.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der
Vergiinstigungen jeglicher Agentur. eingereichten der in den Kriterien fiir telematische Sozial- OrdnungsméBigkeit des Antrags auf Unterstiitzung. 15
Art Gesuche fir Sozial- und  und Vorsorgeleistungen festgelegten
Vorsorgeleistungen
94108.D.05.01 - Priifung der formellen und
) bjektiven Anforderungen des Antrags fi ) o
94108.D.05 - Auszahlun gﬂe |ve|r:j ) grun- ec? e;- rrags r 94108.D.05.01.1 - Anderung der Datenbank durch einen Mitarbeiter (z. B.
des Pflegegeldes egegeld sowie der in den Kriterien Bankkoordinat 16
festgelegten subjektiven Anforderungen des ~ Bankkoordinaten)
Antragstellers.
H - Verwa|tung der 94108.H.01 - 94108.H.01.01 - Erstellyng des
Einnahmen. der Ausgaben_ Unterzeichnung des Zahlungsauftrags und Ubermittlung der Datei  94108.H.01.01.1 - Anderungen bei der Erstellung von Zahlungsauftragen. die nicht mit 17
und des Vermdgens digtalen Mandats an den Schatzmeister fiir die Uberweisung der  den Liquidationsdekreten (ibereinstimmen
Zahlung der Beglnstigten
| - Kontrollen -
Oberorifunaen 94108.1.01 - Verhingung 94j 08..I.01 .01 - Priifung der formellen und . i .
SRETRILIUNGETL. von Sanktionen bei objektiven Anforderungen des Antrags sowie  RI.07 - Fehlende Feststellung der Ubetreteungen. um bestimmte Personen zu 18
Ins ell(tlonen und Falschangaben der in den Kriterien festgelegten subjektiven bevorzugen
Sanktionen J Anforderungen des Antragstellers.
K- 94108.K.01 - Behandlung . . s
Rechtsangelegenheiten von Widerspriichen aegen 24108.K.01.01 - Uberorufunq dgr Tatigkeit der i ) .
und Streitsachen —p—gJ_MaBnahmen der Adontu Agentur auf Antrag einer Partei 94108.K.01.01.1 - Fehlerhafte Bearbeitung des Antrags. unvollstindiges Verfahren 19
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Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung Struktur 94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Prozess 94108.A.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Phase/Tatigkeit 94108.A.03.01 - Bewertung der Auswahlgespréache, Festlegung der
Asuswahlgespréach Bewertungskriterien

Korruptionsrisiko RA.01 - Vorsehen von "personalisierten” Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente MaBnahmen

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt
Zu groBer Ermessensspielraum

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
RA.Oj .1 - Festlegung der Voraussetzungen fir Transparenz Monitoring Festlegung der JN Vorhanden Vorhanden
die Eignung zur Besetzung der Stelle Die MaBnahme wurde Voraussetzungen fur die
umgesetzt Eignung zur Besetzung der

Stelle

Wourde die MaBnahme JIN Ja

umgesetzt?

Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja

Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam
VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
064 - Effektive Durchfiihrung des Gesprachs Kontrolle Monitoring Effektive Durchfiihrung des JIN Vorhanden Vorhanden
durch mindestens zwei Mitarbeiter des Bereich Die MaBnahme wurde Gesprachs durch mindestens
(Direktor und Koordinator des Arbeitsbereich umgesetzt 2wei Mitarbeiter des Bereichs

Wurde die MaBnahme JIN Ja

umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?  |J/N Ja

Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025 S. 3 von



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

Risikobereich
Prozess

Korruptionsrisiko

zweijahrlichen Beschaffungsprogramms

B - Offentliche Vertrage Struktur

94108.B.01.01 - Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition

94108.B.01 - Programmierung der Beschatfung von Dienstleistungen und Phase/Tatigkeit
Lieferungen

94108.B.01.01.2 - Nicht rechtzeitige Vorbereitung und Genehmigung der Planungs- und Programmierungsinstrumente

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige
94108.B.01.01.2.1 - Genehmigung des Regelung Monitoring Genehmigung des

ie MaBnahme wurde umgesetzt | Zweijahresprogramms der
Lieferungen und
Dienstleistungen

Wurde die MaBnahme
umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?
Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit
JIN

JIN

J/IN
Liste

Target
Vorhanden

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Ergebniswert
Vorhanden

Ja

Ja
Wirksam

gedruckt 09/01/2025



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich B - Offentliche Vertrage Struktur
Prozess 94108.B.02 - Gestaltung des Beschaffungsverfahrens Phase/Tatigkeit

Korruptionsrisiko RB.04 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens. welches Dritte bevorzugen kénnte

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen
Zu groBer Ermessensspielraum

94108.B.02.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
RB.04.2 - Durchfuhrung von Rotation Monitoring Durchfiihrung von JIN Vorhanden Vorhanden
Marktuntersuchungen Die MaBnahme wurde Marktuntersuchungen
umgesetzt Wurde die MaBnahme JN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

B - Offentliche Vertrage Struktur 94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Phase/Tatigkeit 94108.B.02.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen

Risikobereich
Prozess 94108.B.02 - Gestaltung des Beschaffungsverfahrens

Korruptionsrisiko 94108.B.02.03.1 - Festlegung sehr spezifischer Zugangsbedingungen fir die Ausschreibung. um ein Unternehmen zu bevorzugen

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen

Interessenkonflikt
Zu groBer Ermessensspielraum

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
94108.B.02.03.1.1 - Festlegung angemessener | Transparenz Monitoring Einhaltung des JIN Vorhanden Vorhanden
Teilnahmebedingungen und Einbeziehung von Die MaBnahme wurde Rotationskriteriums
mehr Menschen in deren Festlegung umaesetzt )
9 Wurde die MaBnahme JN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich B - Offentliche Vertrage Struktur
Prozess 94108.B.03 - Bewertung der Angebote Phase/Tatigkeit 94108.B.03.01 - Bewertung der Bestandteile der Angebote
Korruptionsrisiko 94108.B.03.01.3 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Zu groBer Ermessensspielraum

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
94108.8.03.01.3.1 - Sich an die Transparenz Monitoring Bestimmung von objektiven JIN Vorhanden Vorhanden
Ausschreibungsbedingungen halten unter Die MaBnahme wurde und Klaren Kriterien fir die
Einbeziehung mehrerer Personen in die umgesetzt Bewertung der Angebote
Bewertung .
Wurde die MaBnahme JIN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich B - Offentliche Vertrége Struktur
Prozess 94108.B.04 - Ausfiihrung des Auftrags Phase/Tatigkeit 94108.B.04.01 - Uberpriifung der ordnungsgemé&Ben Vertragsausfihrung

Korruptionsrisiko RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausfiihrung gegen finanzielle Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Méangel

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zusténdigen Personals

Interessenkonflikt

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
RB.80.1 - Kontrolle, ob die Abrechnung mitder | Kontrolle Monitoring Uberpriifung der JIN Vorhanden Vorhanden
Leistung dbereinstimmt bzw. ob die Leistung Die MaBnahme wurde Ubereinstimmung von Leistung
ordnungsgemaén erbracht worden ist umgesetzt und Vertragsbedingungen
Wurde die MaBnahme JIN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024
94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich B - Offentliche Vertrage Struktur
Prozess 94108.B.05 - Auswahl des Auftragnehmers Phase/Tatigkeit

Korruptionsrisiko RB.62 - Handlungen und Verhalten. die dazu fiihren sollen. ungerechtfertigt die Anzahl der Teilnehmer zu reduzieren

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Zu groBer Ermessensspielraum

94108.B.05.01 - Identifizierung der zu konsultierenden Wirtschaftsbeteiligten

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
RB.62.1 - Einhaltung des Rotationsprinzips bei Transparenz Monitoring Uberpri]fung der Einhaltung JIN
der Vergabe nach dem Kodex Die MaBnahme wurde des Rotationsprinzips
umgesetzt Prozentsatz der Verfahren mit | J/N Vorhanden Vorhanden
vorheriger Bekanntmachung
Wurde die MaBnahme J/IN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen
Pramien und wirtschaftlichen Verglinstigungen jeglicher Art
Prozess 94108.D.01 - Darlehensauszahlung firr Steuerabzugsvorschiisse

Risikobereich

94108.D.01.01.2 - Anderung des Zahlungsauftrags durch einen Mitarbeiter

Korruptionsrisiko

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger
Personen

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum
94108.D.01.01.2.1 - Stichprobenkontrollen iber | Kontrolle Monitoring

die erforderlichen Unterlagen fur die Ausstellung Die MaBnahme wurde
des Auszahlungsauftrags umgesetzt

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Struktur
Phase/Tatigkeit 94108.D.01.01 - Darlehensauszahlung fiir Steuerabzugsvorschisse:
Bearbeitung von Antrdgen

Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
Stichprobekontrollen J/IN Vorhanden Vorhanden
Waurde die MaBnahme JIN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025
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Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

D - Gewéhrung und Auszahlung von Subventionen. Beitrdgen, Zuschiissen.  Stryktur

Pramien und wirtschaftlichen Verglinstigungen jeglicher Art

Risikobereich

Prozess

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

94108.D.01 - Gewahrung von Bauspardarlehen Phase/Tatigkeit 94108.D.01.02 - Prifung der formellen und objektiven Anforderungen des

Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen

des Antragstellers

Korruptionsrisiko 94108.D.01.02.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der OrdnungsméBigkeit des Antrags auf Unterstiitzung

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulanglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger

Personen
VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target
94108.D.01.02.1.1 - Stichprobenpriifung der Kontrolle Monitoring Kontrolle durch die Stichprobe | J/N Vorhanden
Antrage und Nachvollziehbarkeit ducrh den Die MaBnahme wurde h
Einsatz der Plattform ot Wurde die MaBnahme JIN
umgesetz umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN
Wirksamkeitsbewertung Liste

Ergebniswert
Vorhanden
Ja

Ja
Wirksam

gedruckt 09/01/2025
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Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen
Pramien und wirtschaftlichen Verglinstigungen jeglicher Art
Prozess 94108.D.01 - Untersuchung der, auf Papierformularen der Agentur,

eingereichten Gesuche fiir Sozial- und Vorsorgeleistungen

Risikobereich

Korruptionsrisiko RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulanglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger
Personen

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum
RD.11.1 - Stichprobenkontrollen unter den Kontrolle Monitoring
Mitarbeitern des Team sder Eigenerklarungen Die MaBnahme wurde
fur den Zugang zu den Diensten mit Uberprifung umgesetzt

der Richtigkeit der manuell an den Antragen auf
Dienstleistungen vorgenommenen Anderungen.

Struktur

Phase/Tatigkeit

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

94108.D.01.03 - Priifung der formellen und objektiven Anforderungen des

Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen

des Antragstellers

Anzeige

Uberpriifung der Richtigkeit
etwaiger manueller
Anderungen des Antrags

Wurde die MaBnahme
umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?
Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit
JIN
JIN

J/IN
Liste

Target
Vorhanden

Ergebniswert
Vorhanden
Ja

Ja
Wirksam

gedruckt 09/01/2025
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Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

D - Gewahrung und Auszahlung von Subventionen, Beitrdgen, Zuschiissen

Risikobereich

Pramien und wirtschaftlichen Verglinstigungen jeglicher Art

Prozess

94108.D.02 - Gesuche fiir Landesfamiliengeld und Landeskindergeld

Struktur

Phase/Tatigkeit

Landeskindergeld

94108.D.02.01.2 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der OrdnungsmaBigkeit des Antrags auf Unterstiitzung.

Korruptionsrisiko

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger

Personen

VorbeugungsmaBnahmen
94108.D.02.01.2.1 - Stichprobenkontrolle der
Eigenerklarungen fur den Zugang zu den
Diensten mit Uberpriifung der Richtigkeit der
manuell an den Antrdgen vorgenommenen
Anderungen

VorbeugungsmaBnahmen
94108.D.02.01.2.2 - Gegenkontrollen unter dem
Team vor jeder monatlichen Auszahlung

Kategorie
Kontrolle

Kategorie
Kontrolle

Anmerkungen zum

Monitoring
Die MaBnahme wurde
umgesetzt

Anmerkungen zum

Monitoring
Die MaBnahme wurde
umgesetzt

Anzeige
Check VorbeugungsmaBnahme

Wurde die MaBnahme
umgesetzt?

Waurde die Frist eingehalten?
Wirksamkeitsbewertung

Anzeige

Uberpriifung der Durchfiihrung
von Gegenkontrollen im Team

Wurde die MaBnahme
umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?
Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit
JIN
JIN

JIN
Liste

Masseinheit
JIN

JIN

J/IN
Liste

Target
Vorhanden

Target
Vorhanden

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

94108.D.02.01 - Bearbeitung der Gesuche fiir Landesfamiliengeld und

Ergebniswert
Vorhanden
Ja

Ja
Wirksam

Ergebniswert
Vorhanden

Ja

Ja
Wirksam

gedruckt 09/01/2025
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Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

D - Gewéhrung und Auszahlung von Subventionen. Beitrdgen, Zuschiissen.  Stryktur 94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Préamien und wirtschaftlichen Vergiinstigungen jeglicher Art
94108.D.02 - Auszahlung der finanziellen Leistungen fiir Zivilinvaliden Phase/Tatigkeit 94108.D.02.02 - Prifung der formellen und objektiven Anforderungen des

Antrags sowie der in den Kriterien

Risikobereich

Prozess

94108.D.02.02.1 - Eingabe nicht wahrheitsgetreuer Daten in die Datenbank, um eine nicht zustehende Leistung zu erhalten

Korruptionsrisiko

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger

Personen
VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
94108.D0.02.02.1.1 - Aktivierung der . Kontrolle Monitoring Aktivierung der telematischen | J/N Vorhanden Nicht vorhanden
telematischen Ubermittlung vom Sanitétsbetrieb Die MaBnahme wurde nicht Ubermittiung vom
zur ASWE der Befunde des Arztekollegiums zur umgesetzt Sanitéatsbetrieb zur ASWE der
Anerkennung der Zivilinvaliditat Befunde des Arztekollegiums
zur Anerkennung der
Zivilinvaliditat
Wurde die MaBnahme JIN Nein
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Nein
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025 S. 14 von



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

D - Gewéhrung und Auszahlung von Subventionen. Beitrdgen, Zuschiissen.  Stryktur 94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Préamien und wirtschaftlichen Vergiinstigungen jeglicher Art
94108.D.08 - Untersuchung der. auf telematischem Wege der Agentur, Phase/Tatigkeit 94108.D.03.01 - Prifung der formellen und Objektiven Anforderungen des

eingereichten Gesuche fiir Sozial- und Vorsorgeleistungen Antrags sowie der in den Kriterien fiir telematische Sozial- und

Vorsorgeleistungen festgelegten

Korruptionsrisiko 94108.D.03.01.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der OrdnungsméBigkeit des Antrags auf Unterstltzung.

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulanglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz

Risikobereich

Prozess

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
94108.D.03.01.1.1 - Stichprobenkontrollen der ' Kontrolle Monitoring Uberpriifung der Richtigkeit JIN Vorhanden Vorhanden
Eigenerklarungen fiir den Zugang zu den Die MaBnahme wurde etwaiger manueller
Diensten mit Uberprifung der Richtigkeit der umgesetzt Anderungen des Antrags
manuell an den Antragen auf Dienstleistungen .
vorgenommenen Anderungen. Wurde die MaB3nahme JN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam
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Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

D - Gewéhrung und Auszahlung von Subventionen. Beitrdgen, Zuschiissen.  Stryktur 94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich

Pramien und wirtschaftlichen Verglinstigungen jeglicher Art
Prozess 94108.D.05 - Auszahlung des Pflegegeldes Phase/Tatigkeit 94108.D.05.01 - Priifung der formellen und objektiven Anforderungen des
Antrags fur Pflegegeld sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven

Anforderungen des Antragstellers.

Korruptionsrisiko 94108.D.05.01.1 - Anderung der Datenbank durch einen Mitarbeiter (z. B. Bankkoordinaten)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulanglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger

Personen
VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
94108.D.05.01.1.1 - Riickverfolgbarkeit der Kontrolle Monitoring Stichprobenpriifung von JIN Vorhanden Vorhanden
Tatigkeit der Mitarbesiter in der Datenbank Die MaBnahme wurde Anderungen in der Datenbank
umgesetzt Wurde die MaBnahme JN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025 S. 16 von



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024
H - Verwaltung der Einnahmen. der Ausgaben und des Vermégens Struktur 94108 - Agentur fiir soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

94108.H.01 - Unterzeichnung des digtalen Mandats Phase/Tatigkeit 94108.H.01.01 - Erstellung des Zahlungsauftrags und Ubermittlung der Datei
an den Schatzmeister fiir die Uberweisung der Zahlung der Beglnstigten

Korruptionsrisiko 94108.H.01.01.1 - Anderungen bei der Erstellung von Zahlungsauftrdgen, die nicht mit den Liquidationsdekreten {ibereinstimmen

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulanglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger

Risikobereich
Prozess

Personen
Interessenkonflikt
VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
94108.H.01.01.1.1 - Punktuelle Kontrolle und Kontrolle Monitoring Stichprobenartige Uberprifung | J/N Vorhanden Vorhanden
Uberprifung von Zahlen und Daten Die MaBnahme wurde der Ubereinstimmung der
umgesetzt Betrage

Wurde die MaBnahme J/N Ja

umgesetzt?

Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja

Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam

gedruckt 09/01/2025 S. 17 von 19



Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024
94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

| - Kontrollen, Uberpriifungen. Inspektionen und Sanktionen Struktur

Risikobereich
94108.1.01.01 - Priifung der formellen und objektiven Anforderungen des

Prozess 94108.1.01 - Verhdngung von Sanktionen bei Falschangaben Phase/Tatigkeit
Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen
des Antragstellers.

Korruptionsrisiko RL.07 - Fehlende Feststellung der Ubetreteungen, um bestimmte Personen zu bevorzugen

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulénglichkeit der Kontrollen

Interessenkonflikt
Zu groBer Ermessensspielraum

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige Masseinheit Target Ergebniswert
601 -'K"ontrolle der Durchfiihrung / "Vier-Augen-  Kontrolle Monitoring Praktiken werden von JIN Vorhanden Vorhanden
Prinzip Die MaBnahme wurde mehreren Mitarbeitern verwaltet
umgesetzt Wurde die MaBnahme JN Ja
umgesetzt?
Waurde die Frist eingehalten? J/IN Ja
Wirksamkeitsbewertung Liste Wirksam
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Umsetzung der VorbeugungsmaBnahmen am 31/12/2024

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen Struktur

Prozess 94108.K.01 - Behandlung von Widerspriichen gegen MaBnahmen der Phase/Tatigkeit
Agentur

Korruptionsrisiko 94108.K.01.01.1 - Fehlerhafte Bearbeitung des Antrags. unvollstdndiges Verfahren

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschlieBliche Ausiibung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger
Personen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zusténdigen Personals

Unzureichender interner Informationsaustausch

VorbeugungsmaBnahmen Kategorie Anmerkungen zum Anzeige
94108.K.01.01.1.2 - Intensivierung der Sensibilisierung und Monitoring Effektive Unterstiitzung am
Unterstlitzung der am Prozess beteiligten Beteiligung Die MaBnahme wurde Prozess der beteiligten
Bereiche umgesetzt Bereiche

Wurde die MaBnahme

umgesetzt?

94108 - Agentur fur soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

94108.K.01.01 - Uberpriifung der Tatigkeit der Agentur auf Antrag einer

Partei
Masseinheit Target
J/IN Vorhanden
JIN

Waurde die Frist eingehalten? J/IN

Wirksamkeitsbewertung

Liste

Ergebniswert
Vorhanden
Ja

Ja
Wirksam

gedruckt 09/01/2025
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DATENBLATT 4 - Verzeichnis der
aktuellen Veroffentlichungspflichten
und  Zustandigkeiten  fur  die
Ubertragung und Veroffentlichung —
2025



UBERSICHT DER GELTENDEN TRANSPARENZPFLICHTEN MIT ANGABE DER VERANTWORTLICHEN - JAHR 2025

B Unter Stufe 1 B Unter Benennung der einzelnen Pflicht Verantwortliche
(Makrofamilien) Stufe 2 (Datentyp) Rechtlicher Bezug Inhalt der Pflicht Aktualisierung Organisationseinheit
Dreijahresprogramm fiir die Art. 10 Abs. 8, Buchst. a), GvD Nr. Dreijahresprogramm fiir die Vorbeugung der Korruption |Dreijahresprogramm fiir die Vorbeugung der Korruption und
Vorbeugung der Korruption 33/2013 und die Transparenz die Transparenz und seine Anlagen, die ergéinzenden

und die Transparen Massnahmen zur Vorbeugung der Korruption laut Artikel 1,
Absatz 2-bis, Gesetz Nr. 190/2012 (MOG 231) (link zur Jihrlich Direktion ASWE

Untersektion Weitere Inhalte/Vorbeugung der Korruption)

Rechtliche Verweise zu Organisation und Titigkeiten htliche Verweise mit enstpr Links zu den in den Unverziiglich
Datenbanken "Normattiva" und "Lexbrowser" (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)
eroffentli ichen und Landesb o
welche die Einrichtung, Organisation und Titigkeit der Direktion ASWE
offentlichen Verwaltung regeln
Richtlinien, R eiben, Pra e, Anwei und
jeder vom Gesetz vorgesehene oder wie auch immer
Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. . X o .
3312013 andt Akf, wclchcr. n Ver tiber f.hc
. Organisation, die Befugnisse, Ziele oder Verfahren enthilt, Unverziiglich o

Allgemeine Verwaltungsakte oder die die Verwaltung betreffenden Rechtsvorschriften (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE

auslegt, oder Besti fiiir deren A dung festlegt

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Akte
Dokumente der strategischen Planung und Ministerielle Richtlinien, Planungsdokumente, strategische Unverziiglich

Ziele in Sachen Vorbeugung der Korrupion und Transparenz|  (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE

Verwaltungssteuerung

Art. 12 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013

Statut und Gesetzesbestimmungen des Landes

Eckdaten und offiziell aktualisierte Texte des Statutes und
der Gesetzesbestimmungen des Landes zur Regelung der
Befugnisse, Organisation und Durchfiihrung der in den
Zustindigkeitsbereich der Verwaltung fallenden Titigkeiten

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE / Abteilung
Personal

Art. 55 Abs. 2 GvD Nr. 165/2001
Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013

Personalordnung und Verhaltenskodex

Personalordnung mit Angabe der Verstosse gegen dieselbe
und der Sanktionen, Ver des
Landes

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Informationspflichten fiir
Biirger/Biirgerinnen und
Unternehmen

Art. 12 Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013

fiir die Ver

Terminkalender mit Angabe des jeweiligen
Wirksamkeitsdatums der von der Verwaltung neu
eingefiihrten Verwaltungspflichten zu Lasten der
Biirger/Biirgerinnen und Unternehmen, nach den

Modalititen, die mit Dekret des Prisidenten des
Ministerrates vom 8. November 2013 festgelegt werden

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013

Art. 14 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013

Ernennungs- oder Bekanntgabeakt mit Angabe der Dauer
des Mandats

Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Politisch-administrative sowie Fiihrungsorgane, mit Angabe Unverziiglich Link zum Abschnitt ,, Transparente
der jeweiligen Zustindigkeiten (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Verwaltung* der Provinz
Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Unverziiglich

(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

Lebenslauf

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

Vergiitungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der
Ubernahme des Amtes

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

Betriige der mit 6ffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen
und AuBendienste

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz




Inhaber politischer Amter

Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013

Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013

Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013
Art. 2, Abs. 1, Punkt 1, G. Nr. 441/1982

Inhaber politischer Amter laut
Art. 14, Abs. 1 des GvD Nr.
33/2013 (auch wenn nicht
gewiihlt)

(in Tabellenform zu
verdffentlichen)

Daten betreffend die Ubernahme von weiteren Amtern bei
offentlichen oder privaten Kérperschaften und die

entsprechenden ausbezahlten Vergii jeglicher Art

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

Eventuelle weitere Auftriige mit Ausgaben zu Lasten des
offentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden
Vergiitungen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

1) Erklidrung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften
und in 6ffentliche Register eingetragene bewegliche Giiter,
Gesell ien, Anteile an Gesellschaft iib

des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von

Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre

bestitige ich, dass diese Erklirung der Wahrheit entspricht"

[Fiir die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten

und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls
diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die
fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt des
Amtsantritts]

Keine
(wird nur einmal innerhalb von 3
Monaten nach der Ernennung
abgegeben)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

2) Kopie der letzten Einkommensteuererklérung fiir

natiirliche Personen [Fiir die betreffende Person, den nicht

getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des
zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem|
Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist
notwendig, die Veroffentlichtung der sensiblen Daten mittels
eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der

Verwaltung einzuschriinken).

Innerhalb von 3 Monaten nach der
Ernennung

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

3) Erkldrung iiber die Ausgaben und Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Wahlwerbung bzw. Bescheinigung,
sich ausschlieflich Werbematerialien und Mittel bedient zu
haben, die von der Partei oder der politischen Gruppierung,
deren Liste die betreffende Person angehorte, zur Verfiigung

gestellt wurden, mit Anbringung der Formel "bei meiner

Ehre bestitige ich, dass diese Erklirung der Wahrheit
entspricht" (mit Beilage der Kopien der Erkldrungen iiber
die Finanzierungen und Beitrige, welche € 5.000 pro Jahr
iiberschreiten).

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

4) Erklirung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgen
Anderungen der Vermogenslage und Kopie der
Einkommensteuererklirung [Fiir die betreffende Person, den|
nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb
des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit
eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].

Jihrlich - innerhalb 31. Oktober

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013

Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags

Keine Aktualiserung

Link zum Abschnitt ,, Transparente

Verwaltung™ der Provinz




Organisation

Art. 14 Abs,

. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013

Art. 14 Abs,

. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013

Art. 14 Abs.

. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013

Art. 14 Abs,

. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013

Art. 14 Abs,
Art. 2, Ab.

. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013
s. 1, Punkt 2, G. Nr. 441/1982

Aus dem Amt geschiedene (auf
der Website zu
veroffentlichende Dokumente)

Lebenslauf

Keine Aktualiserung

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

Vergiitungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der
Ubernahme des Amtes

Keine Aktualiserung

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

Betriige der mit 6ffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen
und AuBendienste

Keine Aktualiserung

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

Daten betreffend die Ubernahme von weiteren Amtern bei
offentlichen oder privaten Kérperschaften und die

entspr Vergii jeglicher Art

Keine Aktualiserung

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

Eventuelle weitere Auftriige mit Ausgaben zu Lasten des
offentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden
Vergiitungen

Keine Aktualiserung

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung® der Provinz

1) Kopie der Einkommenssteuererklirungen betreffend den
Zeitraum des Auftrags; 2) Kopie der
Einkommensteuererklirung nach Ende des Auftrags oder
Mandates, innerhalb eines Monats nach Ablauf der
gesetzlichen Abgabefrist der Erklidrung [Fiir die betreffende
Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten
innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB:
mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)]
(NB: es ist notwendig, die Verdffentlichtung der sensiblen
Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen
oder der Verwaltung, einzuschriinken).

Keine Aktualiserung

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

3) Erklirung iiber die Ausgaben und Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Wahlwerbung bzw. Bescheinigung,
sich ausschlieBlich Werbematerialien und Mittel bedient zu
haben, die von der Partei oder der politischen Gruppierung,

deren Liste die betreffende Person wihrend des Zeitraums
des Auftrags angehorte, zur Verfiigung gestellt wurden (mit
Beilage der Kopien der Erklirungen iiber die Finanzierungen|
und Beitriige, welche € 5.000 pro Jahr iiberschreiten).

Keine Aktualiserung

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

4) Erkldrung iiber die seit der letzten Bescheinigung erfolgte
Anderung der Vermogenslage [Fiir die betreffende Person,
den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten
innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB:
mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].

Unverziiglich
(wird nur einmal, innerhalb von 3
Monaten nach dem Ausscheiden
aus dem Amt abgegebent)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz




Strafen fiir die unterlassene
Mitteilung von Daten

Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013

Strafen fiir die unterlassene Mitteilung von Daten seitens
der Inhaber politischer Amter

Ahndungsmassnahmen zu Lasten des Verantwortlichen fiir
die unterlassene oder unvollstindige Mitteilung der Daten
laut Artikel 14, iiber die gesamte Vermogenslage des
Inhabers des politischen Amtes bei dessen Amtsantritt, die
Inhaberschaft von Unternehmen, die eigenen
Aktienbeteiligungen, jene des Ehepartners und der
Verwandten bis zum zweiten Grad, sowie aller aufgrund der
Ubernahme des Amtes zustehenden Vergiitungen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Rechnungslegung der Fraktionen
im Landtag

Art. 28 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013

Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag

Jihrliche 1 der L
Angabe der jeder einzelnen Fraktion iibertragenen oder
zugewiesenen Mittel, des Ubertragungsgrundes und deren
Verwendung

tionen mit

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

Akte der Kontrollorgane

Akte und Berichte der Kontrollorgane

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

Art. 13 Abs,

. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013

Angabe der Zustindigkeiten jeder einzelnen
Organisationseinheit, auch der nicht allgemeinen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Gliederung der Amter Direktionsidmter, die Namen der fiir die einzelnen Direktion ASWE
Organisationseinheiten verantwortlichen Fiihrungskrifte

Gliederung der Amter Art. 13 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013 [Organigramm Erlduterung der Organisation der Verwaltung in Unverziiglich

(als Organigramm zu verdffentlichen, so dass jedem Amt vereinfachter Form, anhand des Organigramms oder (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE
ein Link zu einer Seite zugeordnet wird, welche alle von der dhnlicher grafischer Darstell zum Zwecke der

Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Namen der fiir die einzelnen Organisationseinheiten Unverziiglich
verantwortlichen Fiihrungskriifte (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE

Telefon und elektronische Post | Art. 13 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013 Telefon und elektronische Post Vollstindiges Verzeichnis der Telefonnummern und der Unverziiglich

institutionellen elektronischen Postficher sowie der (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)
speziellen zertifizierten elektronischen Postficher, an welche L

Direktion ASWE

sich die Biirger/Biirgerinnen mit jeglicher Anfrage zu den
institutionellen Aufgaben wenden kénnen

Berater und Mitarbeiter

Inhaber von Mitarbeiter oder
Beraterauftrigen

Art. 9-bis und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013

Art. 9-bis und 15 Abs. 1 Buchst. b) GvD

Nr. 33/2013

Art. 9-bis und 15 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD

Nr. 33/2013

Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu
verdffentlichen)

Art. 9-bis und 15 Abs. 1 Buchst. d) GvD

Nr. 33/2013

Art. 9-bis und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013

Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001

Eckdaten der Beauftragungsakte an externe Mitarbeiter und
Berater unter jeglichem Rechtstitel (inkl. jener, die mittels
Vertrag auf koordinierte und fortwihrende Mitarbeit
vergeben werden), fiir die eine Vergiitung vorgesehen ist,
mit Angabe der die Vergiitung bezichenden Person, des
Auftragsgrundes und des entrichteten Betrages

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE - mittels PerlaPA

Fiir jeden Inhaber eines Auftrages:

1) Lebenslauf, gemil giiltigem europiischen Muster

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE - mittels PerlaPA

2) Angaben betreffend die Abwicklung von Auftriigen oder
die Innehabung von Amtern in von der offentlichen
Verwaltung geregelten oder finanzierten privatrechtlichen
Korperschaften oder die Ausiibung beruflicher Titigkeiten

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE - mittels PerlaPA

3) Vergiitungen jeglicher Art betreffend das Beratungs- und
Mitarbeiterverhiltnis (inkl. der mittels Vertrag fiir
koordinierte und fortwihrende Mitarbeit vergebenen) mit
Hervorhebung der allfilligen variablen oder
ergebnisabhiingigen Elemente

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE - mittels PerlaPA

Tabellen mit dem Beraterverzeichnis, mit Angabe des
Gegenstandes, der Dauer und der Vergiitung des Auftrags
(welche dem Prisidium des Ministerrates - Abteilung
offentliches Verwaltungswesen mitgeteilt werden)

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE - mittels PerlaPA




Art. 9-bis und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013

Bescheinigung iiber die erfolgte Uberpriifung, dass kein

Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001 auch nur potentieller Interessenkonflikt vorliegt Unverziiglich Dircktion ASWE - mittels PerlaPA
Inhaber von Fithrungsauftrigen (nicht Generaldirektoren)
Art. 14 Abs.Gis Lﬁ?i}z: 1“: Abs. 1-bis Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags (ex Arl(l;n(\:r];uﬁ:cl% 12013) Direktion ASWE
Art. 14 Ab;gi[]?ﬁr;;}?;(;‘gj Abs. 1-bis Lebenslauf, gemiB giiltigem europiischen Muster (ex ArLIEJin(vi?];qu:d;S/ZOIS) Direktion ASWE
Vergiitungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Unverziiglich
Art. 14 Abs. 1 Buchst. ¢) und Abs. 1-bis Ubernahme des Amtes (mit spezifischer Angabe eventueller (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) L
GvD Nr. 332013 variabler oder mit der Ergebnisbewertung verbundener Direktion ASWE
Elemente)
Betriige der mit 6ffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen Unverziiglich R
) und AuBendienste (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Dircktion ASWE
Daten betreffend die Ubernahme von weiteren Amtern bei Unverziiglich
Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis offentlichen oder privaten Kérperschaften und die (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) L
GvD Nr. 33/2013 entsprechend bezahlten Veraii jeglicher Art Direktion ASWE
. Eventuelle weitere Auftriige mit Ausgaben zu Lasten des Unverziiglich
Art. 14 Abs. 1 Buchst. ¢) und Abs. 1-bis sffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE
GvD Nr. 33/2013 "
Vergiitungen
1) Erklirung betreffend dingliche Rechte auf Li fi Keine
und in 6ffentliche Register eingetragene bewegliche Giiter, | (wird nur einmal innerhalb von 3
Gesellschaftsaktien, Anteile an G Ausiib Monaten nach der Erteilung des
des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Auftrags abgegeben und bleibt bis
Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre zum Ablauf des Auftrags
bestiitige ich, dass diese Erklirung der Wahrheit entspricht” veroffentlicht)
Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, [Fiir die betreffende Person, den nicht getrennten El (muss dem Per lediglick
GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, ) . und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls | mitgeteilt werden, in Erwartung Direktion ASWE
Punkt 1 G. Nr. 441/1982 In.h ab.e T von Fuhr.ungsa.uflr.agen diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die der Verordnung laut Art. 1
J\?ghchcr. Art, cmsc?ﬂAchllch fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt der Absatz 7 des
Jener, die vom politischen Aufnahme des Auftrags] G.D. Nr. 162/2019)
Ausrichtungsorgan nach
Inhaber von Ermessen und ohne
Spitzenpositionen in der offentliches Auswahlverfahren
Verwaltung erteilt wurden (in Tabellenform
zu verdffentlichen, indem 2) Kopie der letzten Einkommensteuererklirung fiir Innerhalb von 3 Monaten nach der
zwischen den verschiedenen natiirliche Personen [Fiir die betreffende Person, den nicht | Erteilung des Auftrags (muss dem
Ebenen und Arten von getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des | Personalamt lediglich mitgeteilt
X Auftriigen unterschieden wird) zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem werden, in Erwartung der
Art. 14, Abs. 1, Buchst. ) und Abs. 1-bis, Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist Verordnung laut Art. 1 Absatz 7
GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, notwendig, die Versffentlichtung der sensiblen Daten mittels des G.D. Nr. Direktion ASWE
Punkt 2 G. Nr. 441/1982 eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der 162/2019)
Verwaltung einzuschriinken).
3) Erklirung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgen| Jihrlich - innerhalb 31. Oktober
Anderungen der Vermogenslage und Kopie der (muss dem Personalamt lediglich
Einkommensteuererklirung, innerhalb eines Monats nach | mitgeteilt werden, in Erwartung
Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklirung [fiir die der Verordnung laut Art. 1
Art. 14, Abs. 1, Buchst. ) und Abs. 1-bis, betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Absatz 7 des GD Nr.
GvD Nr. 33/2013; Art. 3 G. Nr. Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese 162/2019) Direktion ASWE
441/1982 zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende
Zustimmung)].
Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013 Unverziiglich - zum Zeitpunkt der
N ) . o . . Auftragserteilung
Erklirung, dass keiner der Griinde fiir die Nichterteilbarkeit (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. Dircktion ASWE

des Auftrags vorliegt

39/2013)




Personal

Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013

Erklirung, dass keiner der Griinde fiir die Unvereinbarkeit

Jahrlich

des Auftrags vorliegt (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013) Direktion ASWE
Art. 14 Abs. 1-ter, zweiter Abschnitt, GvD Gesamthéhe der von jeder einzelnen Fiihrungskraft zu
Nr. Lasten des 6ffentlichen Haushalts erhaltenen Beziige Jihrlich (innerhalb 30 Miirz) Direktion ASWE
33/2013
Art. 19 Abs. 1-bis, GvD Nr. 165/2001 Anzahl und Art der im Stellenplan verfiigbaren
Verfiigbare Funktionsstellen Funktionsstellen und entsprechende Auswahlkriterien Unverziiglich Direktion ASWE
Einheitli Fiihr llenplan auf L esel Einheitli Fiihr fiir Fiihr ftriige der
Art. 2 LG Nr. 6/2022 ersten und der zweiten Ebene Unverziiglich Direktion ASWE
Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Akt der Auftragserteilung mit Angabe der Daver des Keine Dircktion ASWE
Auftrags
Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Lebenslauf Keine Dircktion ASWE
Vergiitungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Keine
e Igjbcrnahmc des Amtes ¢ Direktion ASWE
Art. 14 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013 — — - - - - -
Betriige der mit 6ffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen Keine R
. Direktion ASWE
und AuBendienste
Daten betreffend die Ubernahme von weiteren Amtern bei
offentlichen oder privaten Kérperschaften und die . L
Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013 . - Keine Direktion ASWE
entsprechenden Vergiitungen jeglicher Art
Eventuelle weitere Auftriige mit Ausgaben zu Lasten des
offentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Keine Direktion ASWE
Art. 14 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013 Vergiitungen
Nur fiir die Inhaber von Spitzenpositionen in der Direktion ASWE
Verwaltung:
1) Kopie der Einkommensteuererklirung bezogen auf den
Zeitraum des Auftrags
2) Kopie der Einkommensteuererklirung nach Ablauf des
. . N . . N N Auftrags oder des Amtes, innerhalb eines Monats nach
Ausgeschiedene Fiihrungskrifte Aus dem Dienst geschiedene Fithrungskriifte Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklarung [Fir die
betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Keine (muss dem Personalamt
Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) GvD Nr. Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese lediglich mitgeteilt werden, in
33/2013; Art. 2, zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende | Erwartung der Verordnung laut Direktion ASWE
Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982 Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veréffentlichtung Art. | Absatz 7 des
der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens G.D. Nr. 162/2019)
des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschrinken)
3) Erkldrung iiber die seit der letzten Bescheinigung Unverziiglich
erfolgten Anderungen der Vermogenslage [fiir die (wird nur einmal, innerhalb von 3
betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die | Monaten nach dem Ausscheiden
Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese aus dem Amt abgegeben) (muss
zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende dem Personalamt lediglich
A;;/zlgi ffb/:rll ;lBgCh;l[rtZﬁ\/lgg Zustimmung)] mitgeteilt werden, in Erwartung der Direktion ASWE
’ . Verordnung laut Art. 1 Absatz 7
des G.D. Nr.
162/2019)
Strafen fiir die unterlassene oder Strafen fiir die unterlassene oder unvollstindige Mitteil Ahnd zu Lasten der Verantwortlichen fiir
unvollstindige Mitteilung der der Daten seitens der Inhaber von Fiihrungsauftriigen die unterlassene oder unvollstindige Mitteilung der Daten
Daten laut Artikel 14, t d die gesamte Ver 1 des
Inhabers des Auftrags bei dessen Amtsantritt, die
Inhaberschaft von Unternehmen, die eigenen Unverziiglich irekti
Art. 47 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 g 2 Direktion ASWE

Aktienbeteiligungen, sowie aufgrund der Ubernahme des
Amtes zustehenden Vergiitungen

(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)




Jahresbericht zur Personalstruktur und zu den

entsprechenden Ausgaben, in dem die Daten zum Stellenplan
und zum effektiv im Dienst stehenden Personal sowie die
entsprechenden Kosten mit Angabe deren Aufteilung auf die

Jahrlich

3 3 .33, 3 esbericht 7 verschiedenen Ringe und Berufsbereiche, mit besonderem irekti
Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/201 Jahresbericht zum Personal Auscnmert auf dn schrsonal Sor At i ditokt it don| CATL 16 Abs. T GvD Nr. 3312013) Direktion ASWE
politischen Fiihrungsorganen zusammenarbeiten
Kosten fiir das Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag Gesamtkosten fiir das unbefristet im Dienst stehende Jihrlich
Personal, getrennt nach Berufsbildern, mit besonderem (Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)
Augenmerk auf das Personal der Amter, die direkt mit den Direktion ASWE
politischen Fiihrungsorganen zusammenarbeiten
Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013
Dreijahresplan des Personalbedarfs Dreijahresplan des Personalbedarfs (gemi Punkt 2 der
Leitlinien des Ministers fiir die Vereinfachung und die L . .
Offentliche Verwaltung vom 8.5.2018) Jahrlich Direktion ASWE
Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhiltnis (in . R ) . Organisationsamt
Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhiltnis, Jahrlich

Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013

Tabellenform zu verdffentlichen)

einschlieBlich des Personals der direkt mit den politischen
Fiihrungsorganen zusammenarbeitenden Amter

(Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Personal mit nicht unbefristetem
Arbeitsverhiltnis

Kosten fiir das Personal mit nicht unbefristetem Gesamtkosten fiir das Personal mit nicht unbefristetem Organisationsamt
Arbeitsverhiltnis Arbeitsverhiltnis, mit besonderem Augenmerk auf das Viertelishtlich
Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 (in Tabellenform zu verdffentlichen) Personal der direkt mit den politischen Fiihrungsorganen terteljdhrlic]
. . % (Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)
zusammenarbeitenden Amter
Organisationsamt

Abwesenheitsquoten

Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013

Dreimonatliche Abwesenheitsquoten (in Tabellenform zu

veroffentlichen)

Abwesenheitsquoten des Personals, getrennt nach
Organisationseinheiten

Vierteljihrlich
(Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)

An die Bediensteten erteilte oder

Art. 18 GvD Nr. 33/2013

Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001; Art. 13

An die Bediensteten erteilte oder ermichtigte Auftriige (in

Tabellenform zu verdffentlichen)

Liste der jedem Bediensteten erteilten oder ermichtigten
Auftriige mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung™ der Provinz

ermiichtigte Auftrige
LG Nr. fiir jeden Auftrag zustehenden Vergiitung
6/2015
Kollektivvertrige Art. 21 Abs.1 GvD Nr. 33/2013 Kollektivvertrige B daten fiir die Einsichtnahme in die auf Landeset Unverziiglich
Art. 47 Abs. 8 GvD Nr. 165/2001 anwendbaren Kollektivvertriige und -abkommen und (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Link zum Abschnitt ,, Transparente
authentische 1 Verwaltung™ der Provinz

Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013

Ergiinzende Vertriige

Abgeschlossene ergiinzende Kollektivvertrige mit dem von
den Kontrollorganen (Kollegium der Rechnungspriifer,
Zentralimter fiir Haushalt oder dhnliche von der jeweiligen
Ordnung vorgesehene Organe) zeritifizierten technischem

Finanz- und Begleitbericht

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

Erginzende Vertriige

Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013
Art.55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009

Kosten der erginzenden Vertrige

dem Ministerium fiir Wirtschaft und Finanzen iibermittelte,
Informationen zu den Kosten der ergiinzenden
Kollektivvertriige. Genanntes Ministerium entwirft im
Einvernechmen mit dem Rechnungshof und dem
Ministerratsprisidium - Departement fiir 6ffentliche
Verwaltung ein entsprechendes Erhebungsformular

Spezifische, von den internen Kontrollorganen bestiitigte und

Jahrlich
(Art. 55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009)

Unverziiglich

Link zum Abschnitt ,, Transparente
Verwaltung* der Provinz

Unabhiingige Bewertungsgremien

Art. 10 Abs. 8 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013;

Art. 24 LG Nr. 10/1992

Unabhiingige Bewertungsgremien (in Tabellenform zu

verdffentlichen)

(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Namen Direktion ASWE
Lebensldufe Unverziiglich .

(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE

Vergiitungen Unverziiglich Direktion ASWE

(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)




Art. 19 GvD Nr. 33/2013,
abgeindert mit G.D. Nr. 190/2012

Wettbewerbsausschreibungen (in Tabellenform zu
verdffentlichen)

Wettbewert hreit fiir die Ei von
Personal bei der Verwaltung unter jeglichem Rechtstitel,

sowie die Bewertungskriterien der Kommission und die

Unverziiglich - mit stindiger

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der

Wettbewerbe Aufgad und die af Aktualiserun; Provinz
Bewert d ktualisiert mit der Rangliste der| 7 s rovinz
eventuellen weiteren Geeigneten
System zur Messung und Par. 1 CiVIT-Beschluss Nr. 104/2010 System zur Messung und Bewertung der Performance
Bewertung der Performance System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 7 Unverziiglich Direktion ASWE
GvD. Nr. 150/2009)
Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Performance-Plan, Performance-Plan (Art. 10 GvD 150/2009);
Performance-Plan Haushaltsvollzugsplan Haushaltsvollzugsplan (Art. 169, Abs. 3-bis, GvD Nr. Jéhrlich Direktion ASWE
267/2000)

Bericht zur Performance Bericht zur Performance Bericht zur Performance (Art. 10 GvD 150/2009) Jihrlich Direktion ASWE
Gesamtbetrag der Préimien Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 Gesamtbetrag der Primien (in Tabellenform zu Gesamtbetrag der mit der Performance verbundenen, Unverziiglich Organisationsamt

verdffentlichen) bereitgestellten Primien (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)
Betrag der tatsichlich verteilten Primien Unverziiglich Organisationsamt

(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)
Performance Kriterien fiir die Zuweisung der zusitzlichen Unverziiglich Organisationsamt

Besoldungselemente, welche im System zur Bewertung und (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Uberpriifung der Performance festgesetzt sind

. VTN " . Verteilung der zusitzlichen Besoldungselemente in Unverziiglich Organisationsamt

Daten zu den Primien Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Daten zu den Priimien (in Tabellenform zu veréffentlichen) Zusammengefasster Form, zwecks Rechenschaftsablegung (ex Art. 8 GvD Nr. 332013)

iiber den bei der Verteilung der Primien und der Zulagen
angewandten Selektivititsgrad

Differenzierungsmal bei der Verwendung von Primien Unverziiglich Organisationsamt

sowohl bei Fiihrungskriften als auch bei den Bediensteten

(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Beaufsichtigte 6ffentliche
Korperschaften

Art. 22 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013

Art. 22 Abs. 2 GvD Nr.
33/2013

Beaufsichtigte dffentliche Korperschaften
(in Tabellenform zu veroffentlichen)

Verzeichnis der wie immer benannten ffentlichen
Korperschaften, die von der Verwaltung errichtet,
beaufsichtigt und finanziert werden oder jener, fiir welche
die Verwaltung die Befugnis zur Ernennung der Verwalter
hat, mit Angabe der iibertragenen Aufgaben und der fiir die
Verwaltung durchgefiihrten Titigkeiten oder der
anvertrauten 6ffentlichen Dienste

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.

22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung™ der
Provinz

Fiir jede Korperschaft:

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

1) Rechtliche Bezeichnung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.

22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

2) AusmaB der eventuellen Beteiligung der Verwaltung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.

22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

3) Dauer der Verpflichtung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.

22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

4) Jihrliche G t
zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen

die unter jeglichem Rechtstitel

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.

22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in
den Fithrungsgremien mit der jedem/jeder einzelnen
zustehenden Gesamtvergiitung (ohne die Riickerstattungen
fiir Verpflegung und Unterkunft)

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.

22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
.. Transparente Verwaltung* der
Provinz




Kontrollierte Korperschaften

Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013

Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013

Art. 22 Abs. 1 Buchst. d- bis, GvD Nr.
33/2013; Art. 20, GvD Nr. 175/2016

6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

7) Auftriige als Verwalter/Verwalterinnen der Korperschaft
und entsprechende Gesamtvergiitung (ohne die
Riickerstattungen fiir Verpflegung und Unterkunft)

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

TTRIATUITE,; UasS RCTICT UCT O UIOT TOT UIT TN TCTICT (CTTDATRCTT
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Link zum Abschnitt

Erklirung, dass keiner der Griinde fiir die Unvereinbarkeit
des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der
Korperschaft)

Jahrlich
(Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

MaBnahmen betreffend die Griindung von Gesellschaften
mit dffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits
gegriindeten Gesellschaften, Verwaltung der 6ffentlichen
Beteiligungen, VeriuBerung von Gesellschaftsanteilen,
Borsennotierung 6ffentlicher Kontrolle unterliegender
Gesellschaften und regelmiBige Rationalisierung der
offentlichen Beteiligungen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
.. Transparente Verwaltung* der
Provinz

Art. 19, Abs. 7 GvD Nr.
175/2016

Gesellschaften mit
Beteiligung

Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013

Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung
(in Tabellenform zu verdffentlichen)

MaBnahmen mit welchen die beteiligten 6ffentlichen
Verwaltungen die spezifischen, jihrlichen und mehrjihrigen
Ziele betreffend die Gesamtheit der Betriebskosten,
inklusive jene fiir das Personal der kontrollierten
Gesellschaften, festlegen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

MaBnahmen, mit welchen die 6ffentlich kontrollierten
Gesellschaften die konkrete Verfolgung der spezifischen,
jihrlichen und mehrjihrigen Ziele betreffend die Gesamtheit
der Betriebskosten gewiihrleisten

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

1) Gesellschaftsbezeichnung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

2) AusmaB der eventuellen Beteiligung der Verwaltung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

3) Dauer der Verpflichtung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

4) Gesamtausgaben, welche jihrlich unter jeglichem
Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in
den Fiihrungsgremien der jedem/jeder einzelnen zustehenden
Gesamtvergiitung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

7) Auftriige als Verwalter/Verwalterin der Gesellschaft und
entsprechende Gesamtvergiitung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz




Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013

Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013

Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013

Erklirung, dass keiner der Griinde fiir die Nichterteilbarkeit Unverziiglich Link zum Abschnitt
des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der (ex Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. . Transparente Verwaltung® der
Gesellschaft) 39/2013) Provinz
Erklidrung, dass keiner der Griinde fiir die Unvereinbarkeit Jihrlich Link zum Abschnitt

des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der
Gesellschaft)

(Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)

. Transparente Verwaltung® der
Provinz

Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der Gesellschaften
mit Beteiligung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

Art. 22 Abs. 1 Buchst. d- bis, GvD Nr.
33/2013; Art. 20, GvD Nr. 175/2016

MaBnahmen

MaBnahmen betreffend die Griindung von Gesellschaften
mit 6ffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits
gegriindeten Gesellschaften, Verwaltung der 6ffentlichen
Beteiligungen, VeriuBerung von Gesellschaftsanteilen,
Borsennotierung 6ffentlicher Kontrolle unterliegender
Gesellschaften und regelmiBige Rationalisierung der
offentlichen Beteiligungen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
.. Transparente Verwaltung* der
Provinz

Art. 19, Abs. 7 GvD Nr.
175/2016

MaBnahmen mit welchen die beteiligten 6ffentlichen
Verwaltungen die spezifischen, jihrlichen und mehrjihrigen
Ziele betreffend die Gesamtheit der Betriebskosten,
inklusive jene fiir das Personal der kontrollierten
Gesellschaften, festlegen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

MaBnahmen, mit welchen die 6ffentlich kontrollierten
Gesellschaften die konkrete Verfolgung der spezifischen,
jihrlichen und mehrjihrigen Ziele betreffend die Gesamtheit
der Betriebskosten gewiihrleisten

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

Kontrollierte privatrechtliche
Korperschaften

Art. 22 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013

Avt 27 Ahe 2 (D Ne 229012

Kontrollierte privatrechtliche Korperschaften

(in Tabellenform zu verdffentlichen)

Verzeichnis der - wie auch immer benannten - von der
Verwaltung kontrollierten privatrechlichen Korperschaften,
mit Angabe der iibertragenen Aufgaben und der zugunsten
der Verwaltung durchgefiihrten Titigkeiten oder der
anvertrauten 6ffentlichen Dienste

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
.. Transparente Verwaltung* der
Provinz

Fiir jede Korperschaft:

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

1) Rechtliche Bezeichnung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

2) AusmaB der eventuellen Beteiligung der Verwaltung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

3) Dauer der Verpflichtung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

4) Gesamtausgaben, die jihrlich unter jeglichem Rechtstitel
zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in
den Fithrungsgremien mit der jedem/jeder einzelnen
zustehenden Gesamtvergiitung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz




Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013

Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013

Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013

6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

7) Auftriige als Verwalter/Verwalterin der Korperschaft mit
entsprechender Gesamtvergiitung

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der

Provinz
Erklirung, dass keiner der Griinde fiir die Nichterteilbarkeit Unverziiglich Link zum Abschnitt
des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. . Transparente Verwaltung® der
Korperschaft) 39/2013) Provinz
Erklidrung, dass keiner der Griinde fiir die Unvereinbarkeit Jihrlich Link zum Abschnitt

des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der
Korperschaft)

(Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)

. Transparente Verwaltung® der
Provinz

Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der kontrollierten
privatrechtlichen Korperschaften

Jihrlich - innerhalb 30 Juni (Art.
22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

Grafische Darstellung

Eine oder mehrere grafische Darstellungen, welche die
Bezichungen zwischen der Verwaltung und den
beaufsichtigten 6ffentlichen Kérperschaften, den

Gesellschaften mit Beteiligung und den kontrollierten
privatrechtlichen Kérperschaften aufzeigen

Jihrlich
(Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
.. Transparente Verwaltung* der
Provinz

Grafische Darstellung Art. 22 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013
Fiir jede einzelne Verfahrensart Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz
. . . 1) Kurzbeschreibung des Verfahrens unter Angabe aller Unverziiglich . .
Art. 35 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 | Vefahrensarten (in Tabellenform zu veroffentlichen) ni,'\lLlichfn Bezueshesti 8 (ex Art. 8 GYD I%Ir. 332013) Direktion ASWE
2) Fiir das Ermittlungsverfahren verantwortliche Unverziiglich . .
Art. 35 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Organisilionscinhcilcn (ex Art 8 Ou 3301 3 Direktion ASWE
3) Verantwortliche Organisationseinheit mit Unverziiglich
Art. 35 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013 Telefonnummern und institutionellem elektronischen (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE
Postfach
4) Falls verschi die fiir die N Unverziiglich
zustindige Organisationseinheit, mit Angabe des/der (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)
Art. 35 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013 Verantwortlichen. sowie der jeweiligen Telefonnummern Direktion ASWE
und des institutionellen elektronischen Postfachs
5) Modalititen fiir den Erhalt von Informationen zu den Unverziiglich
Art. 35 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013 laufenden Verfahren seitens der betroffenen Person (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE
6) Gesetzlich festgelegte Frist, innerhalb welcher das Unverziiglich
Verfahrens mittels einer ausdriicklichen MaBnahme (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) . .
Art. 35 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 . Direktion ASWE
abgeschlossen werden muss und jede andere bedeutende
Verfahrensfrist
7) Verfahren, bei denen die VerwaltungsmaBnahme durch Unverziiglich
eine Erklirung der betroffenen Person ersetzt werden kann (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)
Art. 35 Abs. 1 Buchst. g) GvD Nr. 33/2013 oder die durch stillschweigende Zustimmung der Verwaltung Direktion ASWE
abgeschlossen werden konnen
8) Verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe,
sowie die entspr Einlei die dem
Betroffenen withrend des Verfahrens und gegen die
abschlieBende MaBnahme, oder im Falle einer nach der fiir Unverziiglich L
Vefahrensarten Art. 35 Abs. 1 Buchst. h) GvD Nr. 33/2013 den Abschluss voreesel Frist at h (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE

Massnahme, gesetzlich zuerkannt sind




Titigkeiten- und Verfahren

Art. 35 Abs. 1 Buchst. i) GvD Nr. 33/2013

9) Link fiir den Zugang zum Online-Dienst, sofern bereits im|
Netz verfiigbar, oder die fiir dessen Aktivierung
vorgesehenen Zeiten

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Art. 35 Abs. 1 Buchst. I) GvD Nr. 33/2013

10) Modalititen fiir die Vornahme der eventuell
erforderlichen Zahlungen, iiber die Plattform pagoPA laut
Art. 5 GvD Nr. 82/2005 (Verlinkung mit dem
Unterabschnitt “Zahlungen der Verwaltung”)

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Art. 35 Abs. 1 Buchst. m) GvD Nr. 33/2013

11) Name der Person, der bei Untiitigkeit die Ersatzbefugnis
ist, sowie die Vor zur Aktivierung
dieser Befugnis, mit den entsprechenden Telefonnummern
und den amtlichen E-Mail-Adressen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Fiir die Verfahren auf Antrag der Parteien:

Direktion ASWE

Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013

1) Akte und Unterlagen, die dem Antrag beizufiigen sind,
und die erforderlichen Vordrucke, einschlieBlich der
Vorlagen fiir die Eigenbescheinigungen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013
und Art. 1, Abs. 29 G. 190/2012

2) Amter, bei denen Informationen eingeholt werden
konnen, die Off und die daliti
Angabe der Anschrift, der Telefonnummern und der
institutionellen elektronischen Postféicher, bei denen die
Antrige einzureichen sind

mit

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Erhebung der Verfahrenszeiten

Art. 2 Abs. 4-bis G Nr. 241/1990; Art. 1-
quater LG Nr. 17/1993

Messung der fiir den Abschluss der Verfahren tatsichlich
aufgewendeten Zeiten

Tatsiichlich aufgewendete Zeiten fiir den Abschluss der
Verwaltungsverfahren, die mit groBeren Auswirkungen fiir
Biirger und Unternehmen verbunden sind, verglichen mit den
laut geltenden Bestimmungen vorgesehen Fristen
(Modalitiiten und Kriterien werden mit Dekret des
Prisidenten des Ministerrates, auf Vorschlag des Ministers
fiir die offentliche Verwaltung, nach Einvernehmen in der
Vereinten Konferenz laut Artikel 8 des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 281 vom 28.8.1997 festgelegt)

RegelmiiBig

Direktion ASWE

Ersatzerklidrungen und Einholen
der Daten von Amts wegen

Art. 35 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013; Art. 5 LG
Nr.
17/1993

Kontaktdaten der verantwortlichen Organisati

T n und institutionelles elektronisches Postfach

der Organisationseinheit, welche fiir die Verwaltung,
Gewihrleistung und Uberpriifung der Dateniibermittlung
und des direkten Zugangs zu denselben zwecks Einholung
der Daten von Amts wegen seitens der mit dem Verfahren
befassten Verwaltung, sowie fiir die Kontrollen iiber die
Ersatzerklirungen, verantwortlich ist

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

MoRnahmon

MaBnahmen der politischen
Fiihrungsorgane

Art. 23 Abs. 1 GvD Nr.
33/2013; Art. 1, Abs. 16 G. Nr. 190/2012

MaBnahmen der politischen Fiihrungsorgane

Verzeichnis der MaBnahmen, insbesondere der
i \ er Verfahren: Wahl des
Vertragspartners fiir die Vergabe von Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsauftriigen, auch in Bezug auf das laut Kodex
fiir die 6ffentlichen Ausschreibungen gewihlte
Auswahlverfahren (link zur Untersektion “Ausschreibungen
und Vertrige); Vereinbarungen, welche die Verwaltung mit
privaten Rechtspersonen oder anderen offentlichen
Verwaltungen gemiiB den Artikeln 11 und 15 des Gesetzes
Nr. 241/1990 abgeschlossen hat (siche auch die Artikel 16
und 18-bis des LG 17/1993)

Halbjihrlich

(Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE




MaBnahmen der Fiihrungskrifte

Verzeichnis der MaBnahmen, insbesondere der
at i \ er Verfahren: Wahl des
Vertragspartners fiir die Vergabe von Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsauftriigen, auch in Bezug auf das laut Kodex
fiir die 6ffentlichen Ausschreibungen gewihlte
Auswahlverfahren (link zur Untersektion “Ausschreibungen
und Vertrige); Vereinbarungen, welche die Verwaltung mit

Halbjihrlich

Mafinahmen der Fubrungskrifie 33/2013:/:;.213, 22:: ;6GGVPNI:L1 90/2012 privaten Rechtspersonen oder anderen ffentlichen | (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE
Verwaltungen gemiB den Artikeln 11 und 15 des Gesetzes
Nr. 241/1990 abgeschlossen hat (siche auch die Artikel 16
und 18-bis des LG 17/1993)
Art. 30, Gesetzesdekret 36/2023 Einsatz Liste der technologischen Lésungen, die von den ORKB | Einmalig mit rechtzeitiger
von automatisierten Verfahren im und den Bewilligungsstellen zur Automatisierung ihrer  [Aktualisierung im Falle von Direktion ASWE
Lebenszyklus &ffentlicher Auftrige Titigkeiten eingesetzt werden. Anderungen
Bekanntmachung zur Einholung von
Inter bekund von Wirtschaftsteilnet n fiir
die mogliche Fertigstellung unvollendeter Bauwerke sowie!
ANHANGL5 Zu"_] G.eseuesdekrel deren Verwaltung. NB: Wenn die Bekanntmachung in der |
36/2023 Elememe. fur dl,e Planung von entsprechenden Rubrik des Webportals des Ministeriums fristgerecht Direktion ASWE
Bau- und Dienstleistungen. fiir Infrastruktur und Verkehr versffentlicht wird, wird die
Musterschemata (Art. 4, Abs. 3). Veroffentlichung in AT durch einen Link zum MIT-Portal
sichergestellt
ANHANG L5 zum Gesetzesdekret
36/2023 El.ememic fiir die Planung v?n fristgerecht Dircktion ASWE
Bau- und Dienstleistungen. Musterpline
(Art. 5, Abs. 8; Art. 7, Abs. 4).
Gesetze, die Regeln, objektive Kriterien fiir das
Funktionieren des Priifungssystems, seine
Art. 168, Gesetzdekret 36/2023 eventuelle regelméaBige Aktualisierung und seine X
Ausschreibungsverfahren mit Dauer sowie subjektive Kriterien (Anforderungen an| fristgerecht Direktion ASWE
Priifungssystemen die wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und
beruflichen Fahigkeiten) fiir die Eintragung in das
System enthalten.
..Verpflichtung fiir 6ffentliche Unternehmen und
Inhaber besonderer ausschlieBlicher Rechte.
Art. 169, Gesetzesdekret 36/2023 Rechtsakte, die erlassen \.Nel'defl k&.innen und in denen. die )
Handlungen aufgefiihrt sind, die eine schwere berufliche |fristgerecht Direktion ASWE

Geregelte Ausschreibungsverfahren
Besondere Sektoren

Verfehlung im Sinne von Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe
¢) und Artikel 98 (Griinde fiir den Ausschluss vom
Vergabeverfahren aufgrund einer schweren beruflichen
Pflichtverletzung) darstellen.




Ausschreibungen und Vertrige

Art. 11, Abs. 2-quater, Gesetz Nr.
3/2003, eingefiihrt durch Art. 41, Abs. 1,

"Verpflichtung fiir Inhaber 6ffentlicher

Investitionsprojekte
Jéhrliche Liste der finanzierten Projekte,

Gesetzesdekret Nr. 76/2020 einschlieBlich CUP, Gesamtbetrag der Finanzierung, |jahrlich Direktion ASWE
Daten und Informationen iiber 6ffentliche Finanzquellen, Datum des Projektbeginns und
Investitionsprojekte Stand der finanziellen und verfahrenstechnischen
Umsetzung"
Direktion ASWE
1) Bericht iiber die Gestaltung des Werkes (Art. 40, Abs.
3 Code und Art. 5, Abs. 1 (a) und (b) Anhang)
2) Abschlussbericht des Diskussionsleiters (mit dem in
Art. 40, Abs. 3 und Abs. 5. Art. 40, Abs. 5 der Ordnung und Art. 7, Abs. 1 des
Gesetzesdekret 36/2023 Anhangs genannien Inhalt)
Offentliche Debatte .
N 3) AbschlieBendes Dokument, das von der ORKB auf der | . .
(als fakultativ zu verstehen) . . fristgerecht Lo
Grundlage des Abschlussberichts der verantwortlichen Direktion ASWE
Anhang L6 des Gesetzesdekrets 36/2023 PDergan erstell.L. I;vzf (r;ur Al})ir dzledoblfaliansche offentliche
Obligatorische offentliche Debatte cbatte) geméfl Art. 7, Abs. 2 des Anhangs
. . . . Fiir die obligatorische Gffentliche Debatte ist die
Verdffentlichung Verdffentlichung Veroffentlichung der in Nr. 2 und 3 genannten
Dokumente sowohl fiir die ORKB als auch fiir die von
der Intervention betroffenen lokalen Behdrden vorgesehen
Ausschreit lagen. Diese beinhalten mindestens:
Art. 82, Gesetzesdekret 36/2023 Entscheidung zur Auftragsvergabe
Ausschreibungsunterlagen Ausschreibungsbekanntmachung/Aufforderungsschreiben fristeerecht
Art. 85, Abs. 4, Gesetzesdekret 36/2023 Ausschreibungstext 8 Direktion ASWE
Nationale Veroffentlichung (siehe auch Besondere Spezifikationen
Anhang I1.7) Vor, hl Vertragsbedi
Art. 28, Gesetzesdekret 36/2023 ung der Al »mmissionen und fristgerecht R
Transparenz bei 6ffentlichen Auftrigen Lebensliufe der Mitglieder Direktion ASWE
Chancengleichheit und berufliche Eingliederung bei
Art. 47, Abs. 2. und 9 d.1. 77/2021 offentlichen Auftragen und vorbehaltenen
-4, AbS. 2 405 G g Auftrdgen von PNRR und PNC:
umgewandelt mit Anderungen durch 1.
108/2021
Kopie des letzten Berichts tiber die Situation der
D.P.C.M. vom 20. Juni 2023 iiber die mannlichen und weiblichen Beschaftigten, der vom . .
Leitlinien zur Forderung der Wirtschaftsteilnehmer erstellt wurde, der gemaR \Z/u Y?;Offf_"‘:mhe‘; nach der
Chancengleichheit zwischen den Art. 46 der Gesetzesverordnung Nr. 198 vom 11. croftentiichung cer Direktion ASWE

\leroahe

Generationen und zwischen den
Geschlechtern sowie der beruflichen
Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen in vorbehaltenen
Vertriigen (Art. 1, Abs. 8, Anhang I1.3,
d.lgs. 36/2023)

\leroahe

April 2006 (Wirtschaftsteilnehmer mit mehr als 50
Beschéftigten) zur Erstellung dieses Berichts
verpflichtet ist. Dieses Dokument muss unter
Androhung des Ausschlusses bei der Einreichung
des Teilnahmeantrags oder des Angebots vorgelegt
werden.

Bekanntmachungen iiber die
Ergebnisse der Verfahren




v

Art. 10(5); Art. 14(3); Art. 17(2); Art. 24;
Art. 30(2); Art. 31(1) und (2);

PR,

Verfahren zur Beauftragung lokaler offentlicher Dienste:

1) Beschluss zur Einrichtung des lokalen 6ffentlichen
Dienstes (Art. 10, Abs. 5);

2) Bericht mit der Bewertung zur Wahl der Art der
Verwaltung (Art. 14, Abs. 3);

3) Beschluss iiber die Beauftragung eines eigenen
Unternehmens (Art. 17, Abs. 2) fiir die oberschwellige

fristgerecht

Gesetzesdekret 201/2022 Beauftragung des lokalen 6ffentlichen Dienstes, Direktion ASWE
Neuordnung der Regulierung lokaler einschlieflich der Sektoren des Gffentlichen Nahverkehrs
offentlicher Dienstleistungen von und der Strom- und Erdgasversorgung;
wirtschaftlicher Bedeutung
4) von den Parteien unterzeichneter
Dienstleistungsvertrag, in dem die gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen und die wirtschaftlichen Bedingungen der
Beziehung festgelegt sind (Art. 24 und 31 Abs. 2)
5) regelmiBiger Bericht mit regelmiBigen Uberpriifungen
der Verwaltung (Art. 30, Abs. 2)
Zusammensetzung des Technischen Beirats
Art. 215 ff. und All. V.2, Gesetzesdekret (Namen) fristgerecht
3612023 Lebenslaufe der Mitglieder Direktion ASWE
Technischer Beirat
Chancengleichheit und berufliche Eingliederung bei
offentlichen Auftragen und vorbehaltenen
Auftragen von PNRR und PNC:
Art. 47, co. 3, co- 3:bis' c0.9,1.77/2021 1) Geschlechtsspezifischer Bericht Gber die
umgewandelt mit Anderungen durch 1 Situation des méannlichen und weiblichen Personals,
108/2021 P ’
Chancengleichheit und berufliche der dem offentllchen_ Auftraggel?er/der .
Eingliederung bei dffentlichen Auftriigen Vergabestelle von Wirtschaftsteilnehmern mit
Exekutive der PNRR und PNC sowie bei Exekutive fiinfzehn oder mehr Beschéftigten innerhalb von
vorbehaltenen Auftriigen sechs Monaten nach Vertragsabschluss vorzulegen
ist fristgerecht Direktion ASWE

D.P.C.M. vom 20. Juni 2023 mit
Leitlinien zur Forderung der
Chancengleichheit zwischen den
Generationen und zwischen den
Geschlechtern sowie der beruflichen
Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen bei reservierten Auftriigen
(Art. 1, Abs. 8, Anhang I1.3,
Gesetzesdekret 36/2023)

2) Bescheinigung gemaR Art. 17 des Gesetzes Nr. 68
vom 12. Méarz 1999 und Bericht tiber die Erfillung
der Verpflichtungen aus diesem Gesetz sowie tber
etwaige Sanktionen und MaRnahmen, die gegen
den Wirtschaftsteilnehmer in den drei Jahren vor
Ablauf der Frist furr die Einreichung der Angebote
verhangt wurden und die dem o6ffentlichen
Auftraggeber/der Vergabestelle innerhalb von
sechs Monaten nach Vertragsabschluss vorzulegen
sind (fur Wirtschaftsteilnehmer, die finfzehn oder
mehr Arbeitnehmer beschéftigen).




Sponsoring

Art. 134, Abs. 4, Gesetzesdekret 36/2023
Freie Vertrige und besondere Formen der
Partnerschaft

Sponsoring

Vergabe von Auftrigen fiir das Sponsoring von
Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen mit
einem Wert von mehr als vierzigtausend 40.000 Euro:

1) Bekanntmachung, in der die Suche nach Sponsoren fiir
bestimmte MaBnahmen angekiindigt wird, oder
Bekanntmachung des Eingangs eines
Sponsoringvorschlags mit einer kurzen Angabe des
Inhalts des vorgeschlagenen Vertrags.

fristgerecht

Direktion ASWE

Notfall- und
Katastrophenschutzverfahre
n

Art. 140, Gesetzesdekret 36/2023
Bekanntmachung des Priisidenten der
NAKB vom 19. September 2023

Notfall- und Katastrophenschutzverfahren

Rechtsakte und Dokumente iiber die Vergabe von
Auftriigen in dringenden Fiillen, unabhiingig von der Hohe
des Auftragswertes.

Insbesondere:

1) Bericht iiber die duBerste Dringlichkeit und die
Betrauungsmafinahme; mit besonderer Angabe der
Modalititen der Wahl und der Griinde, die eine
Anwendung der ordentlichen Verfahren nicht zulieBen;

2) unterstiitzendes Sachverstindi.
3) Liste der Einheitspreise, wobei die den
Parteien vereinbarten und die aus den offiziellen
Preislisten abgeleiteten Preise anzugeben sind;

4) Ablieferungsbericht oder Bericht iiber den Beginn der
Ausfiihrung der Dienstleistung/Lieferung;

5) Vertrag, falls abgeschlossen.

hten;

fristgerecht

Direktion ASWE

Projektfinanzierung

Art. 193, Gesetzesdekret 36/2023
Verfahren der Betrauung

Projektfinanzierung

Endgiiltige Entscheidung iiber das Verfahren zur
Bewertung des Vorschlags des Projekttrigers fiir die
Durchfiihrung von Bauarbeiten oder Dienstleistungen im
Rahmen einer Konzession

fristgerecht

Direktion ASWE

Liegenschaften und
Vermogensverwaltung

Liegenschaftsvermogen

Art. 30 GvD Nr. 33/2013

Liegenschaftsvermogen

Kenndaten iiber Besitz und Innehabung von Liegenschaften

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

Miet- oder Pachtzinse

Art. 30 GvD Nr. 33/2013

Miet- oder Pachtzinse

Entrichtete und eingehobene Miet-oder Pachtzinse

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

Dienstwagen

Art. 4 DPM vom 25.9.2014

Liste der Dienstwagen

Liste der unter jeglichem Titel genutzten Dienstwagen,
unterschieden zwischen Eigentumswagen und jenen, welche
Gegenstand eines Miet- oder Leihvertrages sind, mit Angabe
des Hubraums und des Zulassungsjahres, im Sinne von
Artikel 4 des Dekretes des Prisidenten des Ministerrates
vom 25.09.2014

Jéhrlich - innerhalb 30. September

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der
Provinz

Kontrollen iiber die Verwaltung und
Beanstandungen

Unabhingige
Bewertungsgremien,
Bewertungsgruppen oder andere
Gremien mit gleichartigen
Funktionen

Art. 31 GvD Nr. 33/2013

Akte der unabhiingigen Bewertungsgremien oder
Bewertungsgruppen

Bestiitigung der Priifstelle iiber die Erfiillung der
Veroffentlichungspflichten

Jihrlich und in Bezug auf ANAC-
Beschliisse

Direktion ASWE

Dokument der Priifstelle zur Validierung des
Performanceberichts (Art. 14, Abs. 4, Buchst. ¢), GvD Nr.
150/2009)

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Bericht der Priifstelle iiber die allgemeine Funktionsweise
des Bewertungssystems, Transparenz und Integritit der
internen Kontrollen (Art. 14, Abs. 4, Buchst. a), GvD Nr.
150/2009)

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE

Andere Akte der unabhiingigen Bewertungsgremien oder der

Evaluier unter A isierung

vorhandener personenbezogener Daten

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Direktion ASWE




Verwaltungs- und Bericht der Verwaltungs- und Rect iifungsorgane Bericht der Verwaltungs- und Rect iifungsorgane Unverziiglich
Rechnungspriifungsorgane zum Haushaltsvoranschlag oder Budget, zu den (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)
entsprechenden Anderungen und zur AbschluBrechnung und Direktion ASWE
Haushaltsergebnisse
B des R Alle Bemerkungen des Rechnungshofes zur Organisation Unverziiglich
und Titigkeit der Verwaltung oder einzelner (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) ) R
Rechnungshof - s P Direktion ASWE
Organisationseinheiten — auch wenn sie nicht iibernommen
wurden
Dienstcharta und Di ta und Qualitii ds Di ta oder das Dokument mit den Qualititsstandards Unverziiglich -
Qualititsstandards Art. 32 Abs. | GvD Nr. 332013 der ffentlichen Dienste (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE
Bescheid iiber gerichtliche Rekurse, die von Inhabern
rechtlich relevanter und homogener Interessen gegen die
Verwaltung und die Konzessioniire 6ffentlicher Dienste
Art. 1 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009 Sammelklagen eingebracht wurden, mit dem Ziel die korrekte Abwicklung Unverziiglich Dircktion ASWE
einer Aufgabe oder Erbringung eines Dientes
Sammelklagen wiederherzustellen
Art. 4 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009 ProzessabschlieBende Urteile Unverziiglich Direktion ASWE
Erbrachte Dienstleistungen Art. 4 Abs. 6 GvD Nr. 198/2009 ZurB des Urtels Unverziiglich Dircktion ASWE
Verbuchte Kosten Art. 32 Abs. 2. Buch: GvD Nr. 33/2013 Verbuchte Kosten (in Tabellenform zu verdffentlichen) Verbuchte Kosten der fiir die Nutzer erbrachten Jihrlich
t. 3 s. 2, Buchst. a) GvD Nr. Dienstleistungen, sowohl der End- als auch der (Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013) .
Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. . . . . L Direktion ASWE
Zwischenkosten, sowie deren Entwicklung im zeitlichen
33/2013
Verlauf
Ergebnisse der Erhebungen iiber die Zufriedenheit der
. . . . Nutzer beziiglich der Qualitiit der fiir den Nutzer erbrachten
Art. 7 Abs. 3 GvD Nr. 82/2005, abgeiindert|  Ergebnisse der Erhebungen iiber die Zufriedenheit der e - .
linedi il it linedi Onlinedienste, auch beziiglich der Nutzbarkeit, ieli
Onlinedienste durch Art. 8. Abs. 1 GvD Nr. Nulm,r‘bc.;ug ich dcl.' Qualitit der Onl m.\,dninslc und Zuginglichkeit und Aktualitit, Statistiken iber die Nutzung Unverziiglich
179/16 Statistiken iiber die Nutzung der Onlinedienste o
der Onlinedienste
Dat den Zahl (in Tabellenf Daten zu den eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der
aten zu den ungen (1n labellentform zu " . . . . . .
Daten zu den Zahlungen Art. 4-bis, Abs. 2, GvD Nr. 33/2013 N sen getitigten Ausgaben, den Bezugszeitraum und die Dreimonatlich Direktion ASWE
verdffentlichen) = .
Piinktlichkeitsindikator der . N Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Jihrlich - inerhalb 31. Jéinner (Art. Lo
iinktlichk dik h
Zahi der Verwalt 1 Art. 33 GvD Nr. 332013 Piinkt der Erwerb von Giitern, Dienstlei freiberuflichen 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013) Direktion ASWE
ahlungen der Verwaltung
8 s IBAN und elektronische In den Zahl rderungen: Mod: fiir die
Zahlungen Art. 36 GvD Nr. 33/2013 Vornahme der 11 erforderlichen Zahl iiber die U dalich
. V) . . nverzuglic . .
el Plattform pagoPA laut Art. 5 GvD Nr. 82/2005 und el
Art.5 Abs. 1 GvD Nr. 82/2005 IBAN und clekironische Zahlungen pegord B (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Dircktion ASWE
zusitzliche zulissige Zahlungsmethoden
Gruppen fiir die Evaluierung und Informationen betreffend die Gruppen fiir die Evaluierung Informationen zu den Gruppen fiir die Evaluierung und
Priifung von 6ffentlichen und Priifung von 6ffentlichen Investitonen (Art. 1, G. Nr. Priifung von 6ffentlichen Investitonen, einschlieBlich der U dialich Link zum Abschnitt
Investitonen 144/1999 ihnen iibertragenen spezifischen Befugnisse und Aufgaben fverzig ic Vi -
Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 332013 ) ) genan spezliipeen Belugns ¢ (ex Art. 38 Abs. | GyD Ny, | T ransparente Verwaltung™ der
sowie der Verfahren und Kriterien fiir die Bestellung der 332013 Provinz
Mitglieder und deren Namen )
Planungsakte der 6ffentlichen Bauten (link zur Untersektion
“Ausschreibungen und Vertrige” Link Abschnitt
Planungsakte der 6ffentlichen Art. 38 Abs. 2 und 2-bis, GvD Nr. 33/2013; - Als Beispicl: Drefjahresprogramm fur die niichen Unverziiglich Trans, lareflltl;n Vervsvcalxn - der
&8 Bauten Art. 21 Planungsakte der 6ffentlichen Bauten Bauauftriige sowie die entsprechenden jihrlichen (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. ” P Provi e
Offentliche Bauten Abs. 7 und Art. 29 GvD Nr. 50/2016 Aktualisierungen im Sinne von Art. 21 GvD Nr. 33/2013) TOVINZ
50/2016
Zeiten, Kosten und Kennzahlen der der sich in Ausfiihrung |Infor; zu den und Er en der Unverziiglich T T ':'"VHU Hll:l"l -
Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 befindlichen oder fertiggestellien offentlichen Bauten (in sich in Ausfiihrung befindlichen oder fertiggestellten (ex Art. 38 Abs. | GYDNr. | ” ra““Pare"Pe crwaltung: der
Tabellenform zu veréffentlichen, auf der Grundlage des Sffentlichen Bauten 33/2013) rovinz
Zeiten, Kosten und Kennzahlen vom Ministerium fiir Wirtschaft und Finanzen im
fiir die Ausfuhrung der Einvernehmen mit der Nationalen Antikorruptionsbehorde | oo @ heitlichen Kosten der sich i Unverziiglich Link zum Abschnitt
Sffentlichen Arbeiten verfassten Vordruckes) nformationen zu den einheitlichen Kosten der sich in nverziiglic Transparente Verwaltung” der
Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Ausfiihrung befindlichen oder fertiggestellten 6ffentlichen (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. ” Provin.
vinz

Bauten

33/2013)




Raumplanung und Raumordnung

Raumplanung und Raumordnung

Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013

Raumplanung und Raumordnung
(in Tabellenform zu

Akte iiber die Raumordnung, wie u.a. Raumordnungspline,
Koordini ine, Landschaft urbanistische

Unverziiglich
(ex Art. 39 Abs. 1 GvD Nr.

Link zum Abschnitt
. Transparente Verwaltung® der

Art. 40 Abs. 2 GvD Nr.

veroffentlichen) Leit- und Durchfiihrungspline sowie deren Varianten 33/2013) Provinz
U informationen, die die Verwal zum Zwecke Unverziiglich . T ':'"V“U ”'1':"" a
Umweltinformationen ihrer institutionellen Titigkeit innehaben: (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) | » ransparente Verwaltung™ der

Provinz

Zustand der Umwelt

1) Zustand der U wie Luft, A ire,
‘Wasser, Boden, Land, Landschaft und natiirliche
Lebensri i ieBlich Feuchtgebiete, Kiisten- und

Meeresgebiete, die Ar ielfalt und ihre B: dteill

einschlieBlich genetisch verinderter Organismen, sowie die
‘Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
.. Transparente Verwaltung* der
Provinz

Verschmutzungsfaktoren

2) Faktoren wie Stoffe, Energie, Larm, Strahlung oder
Abfille einschlieBlich der radioaktiven, Emissionen,
Ableitungen oder sonstiges Freisetzen von Stoffen in die
Umwelt, die sich auf dic Umweltelemente auswirken oder
auswirken konnen

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
.. Transparente Verwaltung* der
Provinz

Umweltrelevante Manahmen und entsprechende
Vertriiglichkeitsanalysen

3) M b auch ver echlicher Art, wie z. B.
Politik, gesetzliche Bestimmungen, Pline und Programme,
Umweltabkommen und alle anderen Akte, auch
verwaltungsrechtlicher Art und die Titigkeiten, die sich auf
die Umweltelemente und -faktoren auswirken oder
auswirken konnen und Kosten- Nutzen-Analysen und
sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die im

Unverziiglich
(ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

Link zum Abschnitt
.. Transparente Verwaltung* der
Provinz

Umweltinformationen Umweltinformationen 33/2013 Art. 2, Rahmen der genannten MaBnahmen und Tatigkeiten
Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 195/2005 verwendet werden
Umwell abn £ und prechend; 4) M I oder Titigkeiten zum Schutz der gena{nnlen Link zum Abschnitt
Vertriglichkeitsanalysen Elemente und Kosten- Nutzen-Analysen und sonstige U iolich T Ve h “d
wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die im Rahmen der A 3“(\;8‘];“5 1C33/2013 ~Transparente .erwa tung™ der
genannten MaBnahmen und Titigkeiten verwendet werden (ex Art. v T ) Provinz
Berichte iiber die Umsetzung des Umweltrechts Unverziiglich Link zum Abschnitt
Art. 8 GvD Nr. 33/2013 S 2 -
5) Berichte iiber die Umsetzung des Umweltrechts {ox Ar Vo Rr ) ~Transparente V.erw'\llung der
Provinz
6) Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit,
einschlieBlich der Verunreinigung der Lebensmittelkette, . 5
L o N - Link zum Abschnitt
Leb der 1 sowie . ltung® d
Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit Kulturstiitten und -bauwerke, soweit diese vom Zustand der Unverziiglich »Transparente V.erwa tung"™ der
Umweltelemente, iiber diese Elemente, von jeglichen (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Provinz
Faktoren beinflussbar sind
Bericht des Ministeriums fiir Umwelt und Schutz des Link zum Abschnitt
Territoriums iiber den Zustand der Umwelt Bericht des Ministeriums fiir Umwelt und Schutz des Unverziiglich . Transparente Verwaltung® der
Territoriums iiber den Zustand der Umwelt (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Provinz
In Abweichung der geltenden Gesetzgebung getroffene
MaBnahmen, welche
auBerordentliche und dringende Eingriffe betreffen, mit Link zum Abschnitt
ausdriicklicher Angabe der Rechtsvorschriften, von denen Unverziiglich L Transparente Verwaltung®* der
Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 eventuell abgewichen wurde, und der Griinde fiir die (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) Provinz
Abwei sowie der 11 erlassenen
Verwaltungsakte oder gerichtlichen Verfiigungen
Eventuelle Fristen, welche fiir die Ausiibung der Befugnis Unverziiglich Link zum Abschnitt
zum Erlass i M festgesetzt (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013) . Transparente Verwaltung® der
. s. chst. .33 3 B
AuBerordentli wd | A iche MaBna Art 42 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/201 AuBerordentliche MaBnahmen und Notfille wurden Provinz

Notfille

und Notfille

(in Tabellenform zu verdffentlichen)




Kosten, welche fiir die MaBnahmen vorgesehen sind und Unverziiglich Link zum Abschnitt
effektiv von der Verwaltung getragene Kosten ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013 Vi -
Art. 42 Abs. 1 Buchst. ¢) GvD Nr. 33/2013 vy wallung getragene Rosta fex v )| »Transparente Verwaltung der
Provinz
Daten iiber die freiwilligen Zuwendungen zur Unterstiitzung | Vierteljdhrlich und am Ende des
der Bekiil des epidemi it N aufgrund| nationalen Notstands aufgrund Link Abschnitt
Art. 99 G.D. Nr. 18/2020; e b e & A zum ADSCnitt.
Mitteilune des Prisid der ANAC COVID-19; Veréffentlichung separater Rechnungslegungen, COVID- 19 . Transparente Verwaltung* der
ittetlung des Prasidenten der vom welche aufgrund der Buchhaltungsregeln erfasst werden (laut Art. 99 Abs. 5 G.D. Nr. Provinz
29.7.2020
18/2020)
Dreijahresplan fiir die Vorbeugung der Korruption und die | Dreijahresplan fiir die Vorbeugung der Korruption und die
Transparenz Transparenz samt Anlagen, die zuitzlichen Massnahmen fiir
Art. 10 Abs. 8. Buch: GvD Nt 33/2013 die Vorbeugung der Korruption, welche gemif Artkel 1, Jihrlich Direktion ASWE
v s. 8, Buchst. a) GvD Nr. Absatz 2-bis des Gesetzes Nr. 190 von 2012 (MOG 231) dhrlie rektion
ermittelt werden
Verantwortlicher/Verantwortlic he fiir die Vorbeugung der | Verantwortlicher/Verantwortliche fiir die Vorbeugung der
Art. 1 Abs. 8 Gesetz Nr. Korruption Korruption und die Transparenz Ui iiglich Direktion ASWE
190/2012; Art. 43 Abs. 1 GvD Nr. 332013 P P P nverzighc irektion
Verordnungen fiir die Vorbeugung und Ahndung der Verordnungen zur Vorbeugung und Ahndung der Korruption - L
Weitere Inhalte Korruption und der Tllegalitit und der Tllegalitit (falls erlassen) Unverziiglich Dircktion ASWE
Bericht des/der Verantwortlichen fiir die Vorbeugung der | Bericht des/der Verantwortlichen fiir die Vorbeugung der Jihrlich
Art. 1 Abs. 14 G. Nr. 190/2012 Korruption und die Transparenz Korruption und der Transparenz mit den Ergebnissen der (ex Art. 1 Abs. 14 G. Nr. Direktion ASWE
it 1 Abs. 14.G. Nr. durchgefiihrten Titigkeit (innerhalb 15. Dezember jeden 190/2012) irektion
Jahres)
Von der ANAC erlassene Massnahmen und Akte zur Von der ANAC erlassene Massnahmen und Akte zur Unverziiglich
Anpassung an diese MaBnahmen Anpassung an diese MaBnahmen in Sachen Aufsicht und L
Art. 1 Abs. 3 G. Nr. 190/2012 . . Direktion ASWE
Kontrolle in der Korruptionsvorbeugung
Art. 18 Abs. 5 GvD Nr. 39/2013 Feststellungsakte der VerstoBe Feststellungsakte der Verstdfie gegen die Bestimmungen laut Unverziiglich Direktion ASWE
GvD Nr. 39/2013
“Einfacher” Biirgerzugang (accesso civico semplice) Name des/der Verantwortlichen fiir die Vorbeugung der
betreffend Daten, Unterlagen und Informationen, welche der| Korruption und die Transparenz, bei welchem der Antrag
Veréffentlichungspflicht unterliegen auf Biirgerzugang eingereicht werden kann, sowie
Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013, Art. 2, Modalitiiten fiir die Ausiibung dieses Rechtes, mit Angabe
Abs. 9-bis der Telefc n und der insti elektronischen Unverziiglich Direktion ASWE
G. Nr. 241/1990 Postficher und Name des Inhabers der Ersatzbefugnis,
welcher in den Fillen von Verspitung oder fehlender
Weitere Inhalte Antwort angerufen wird, mit Angabe der Telefonnummern
und der institutionellen el i Potfiicher
- “Allgemeiner” Biirgerzugang (accesso civico izzato)| Angabe der Organisati bei welchen|
Biirgerzugang betreffend weitere Daten und Unterlagen der Antrag auf Biirgerzugang eingereicht werden kann,
ie die Modalitiiten fiir die Ausiibung dieses Rechtes, mit
Art. 5 Abs. 2 GvD Nr. 332013 sowle die Moca itaten fur cie Austibung cieses Sechies, mi Unverziiglich Dircktion ASWE
Angabe der Telefonnummern und der institutionellen
clektronischen Postficher
Register der (einfachen und allgemeinen) Antriige auf
Biirgerzugang mit Angabe des Gegenstandes und des
ANAC-Richtlinien (Beschluss 1309/2016) Register der Biirgerzuginge Datums des Antrags sowie dem entsprechenen Ausgang mit halbjéhrlich Direktion ASWE
dem Datum der Entscheidung
T T T e Katalog der Daten und Metadaten und Datenbanken Katalog der sich im Besitz der Verwaltung li Unverziiglich Abteilung Informationst ik
Art. 53 Abs. 1-bis, GvD Nr. 82/2005, Vcrordnunganwcchhc den telematischen Zugang zu den o ) ) ) )
. . Verordnungen Daten und die Wiederverwendung derselben regeln Jihrlich Abteilung Informationstechnik
I . gedndert mit Art. 43 GvD Nr. 179/16
Zugiinglichkeit, Katalog der
Daten und Metadaten und Ziele der Zuginglichkeit (gemiB den im Rundschreiben Nr. | Ziele der Zuginglichkeit der beeintrichtigen Personen zu
Datenbanken Art. 9 Abs. 7 GD Nr. 179/2012, mit 1/2016 der "Agenzia per I'ltalia digitale" enhaltenen den informatischen Hilfsmitteln fiir das laufende Jahr ahrli
Anderungen umgewandelt durch G. Nr. 221 Anweisungen zu veroffentlichen) (innerhalb 31. Mirz eines jeden Jahres) und der Stand der Jahrlich ) R .
« N e (ex Art. 9 Abs. 7 G.D. Nr. Abteilung Informationstechnik
vom 17. Dezember Umsetzung des “Nutzungsplans fiir die Telearbeit in der 17912012)

2012

eigenen Struktur




Zusitzliche Informationen

Art. 7-bis, Abs. 3 GvD Nr. 33/2013
Art. 1 Abs. 9 Buchst. f) G. Nr. 190/2012

Zusiitzliche Informationen (NB: im Falle der
Veroffentlichung nicht gesetzlich
vorgesehener Daten miissen die eventuell vorhandenen
persc bezogenen Daten anol t werden)

Weitere Daten, Informationen und Dokumente, zu deren
Veroffentlichung die Verwaltung, gemiiB den geltenden
Bestimmungen, nicht verpflichtet ist und welche nicht den

t Unterabschnil dnet werden kbnnen
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	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
	94108.A.03.01 - Bewertung der Auswahlgespräche, Festlegung der Bewertungskriterien
	RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen
	RA.01.1 - Festlegung der Voraussetzungen für die Eignung zur Besetzung der Stelle
	064 - Effektive Durchführung des Gesprächs durch mindestens zwei Mitarbeiter des Bereich (Direktor und Koordinator des Arbeitsbereich



	B - Öffentliche Verträge
	94108.B.01.01 - Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition
	94108.B.01.01.2 - Nicht rechtzeitige Vorbereitung und Genehmigung der Planungs- und Programmierungsinstrumente
	94108.B.01.01.2.1 - Genehmigung des zweijährlichen Beschaffungsprogramms


	94108.B.02.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens
	RB.04 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte
	RB.04.2 - Durchführung von Marktuntersuchungen


	94108.B.02.03 - Festlegung  der Teilnahmevoraussetzungen
	94108.B.02.03.1 - Festlegung sehr spezifischer Zugangsbedingungen für die Ausschreibung, um ein Unternehmen zu bevorzugen
	94108.B.02.03.1.1 - Festlegung angemessener Teilnahmebedingungen und Einbeziehung von mehr Menschen in deren Festlegung


	94108.B.03.01 - Bewertung der Bestandteile der Angebote
	94108.B.03.01.3 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote
	94108.B.03.01.3.1 - Sich an die Ausschreibungsbedingungen halten unter Einbeziehung mehrerer Personen in die Bewertung


	94108.B.04.01 - Überprüfung der ordnungsgemäßen Vertragsausführung
	RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausführung gegen finanzielle Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Mängel
	RB.80.1 - Kontrolle, ob die  Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist


	94108.B.05.01 - Identifizierung der zu konsultierenden Wirtschaftsbeteiligten
	RB.62 - Handlungen und Verhalten, die dazu führen sollen, ungerechtfertigt die Anzahl der Teilnehmer zu reduzieren
	RB.62.1 - Einhaltung des Rotationsprinzips bei der Vergabe nach dem Kodex



	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
	94108.D.01.01 - Darlehensauszahlung für Steuerabzugsvorschüsse: Bearbeitung von Anträgen
	94108.D.01.01.2 - Änderung des Zahlungsauftrags durch einen Mitarbeiter
	94108.D.01.01.2.1 - Stichprobenkontrollen über die erforderlichen Unterlagen für die Ausstellung des Auszahlungsauftrags


	94108.D.01.02 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers
	94108.D.01.02.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Unterstützung
	94108.D.01.02.1.1 - Stichprobenprüfung der Anträge und Nachvollziehbarkeit ducrh den Einsatz der Plattform


	94108.D.01.03 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers
	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen
	RD.11.1 - Stichprobenkontrollen unter den Mitarbeitern des Team sder Eigenerklärungen  für den Zugang zu den Diensten mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell an den Anträgen auf Dienstleistungen vorgenommenen Änderungen.


	94108.D.02.01 - Bearbeitung der Gesuche für Landesfamiliengeld und Landeskindergeld
	94108.D.02.01.2 - Unterlassene oder  verzerrte Beurteilung hinsichtlich der  Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf  Unterstützung.
	94108.D.02.01.2.1 - Stichprobenkontrolle  der  Eigenerklärungen  für den Zugang zu  den Diensten mit  Überprüfung der  Richtigkeit der  manuell an den  Anträgen  vorgenommenen  Änderungen
	94108.D.02.01.2.2 - Gegenkontrollen unter dem Team vor jeder monatlichen  Auszahlung


	94108.D.02.02 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien
	94108.D.02.02.1 - Eingabe nicht wahrheitsgetreuer Daten in die Datenbank, um eine nicht zustehende Leistung zu erhalten
	94108.D.02.02.1.1 - Aktivierung der telematischen Übermittlung vom Sanitätsbetrieb zur ASWE der Befunde des Ärztekollegiums zur Anerkennung der Zivilinvalidität


	94108.D.03.01 - Prüfung der formellen und Objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien für telematische Sozial- und Vorsorgeleistungen festgelegten
	94108.D.03.01.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Unterstützung.
	94108.D.03.01.1.1 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen  für den Zugang zu den Diensten mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell an den Anträgen auf Dienstleistungen vorgenommenen Änderungen.


	94108.D.05.01 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags für Pflegegeld sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers.
	94108.D.05.01.1 - Änderung der Datenbank durch einen Mitarbeiter (z. B. Bankkoordinaten)
	94108.D.05.01.1.1 - Rückverfolgbarkeit der Tätigkeit der Mitarbeiter in der Datenbank



	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
	94108.H.01.01 - Erstellung des Zahlungsauftrags und Übermittlung der Datei an den Schatzmeister für die Überweisung der Zahlung der Begünstigten
	94108.H.01.01.1 - Änderungen bei der Erstellung von Zahlungsaufträgen, die nicht mit den Liquidationsdekreten übereinstimmen
	94108.H.01.01.1.1 - Punktuelle Kontrolle und Überprüfung von Zahlen und Daten



	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
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